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Ven Themas 
Sperlich 

Sicherheitsgesetz (WLSG) ge
würden. Und dieser übertrifft 
selbst die allerschlimmsten Be
fürchtungen. Dieser Entwurf ist 
bereits in Begutachtung gewe
sen und süll nüch vür dem Süm
mer vüm Landtag beschlüssen 
werden. 

Die Vürbemerkungen lassen 
nüch nichts schlimmes vermu
ten - ganz im Gegenteil. Da 
heißt es zum Beispiel: ,,(Beim 
WLSG) '" süll allerdings besü
dere Rücksicht darauf genüm
men werden, daß Strafe in vie
len Fällen keinen tatsächlichen 
Ansatz zur Lösung bestehender 
Symptüme darstellt. Pülizeiliche 
Maßnahmen können und dürfen 
nicht als Mittel für die Lösung 
süzialer Probleme benutzt wer
den ... Bei künkreten Einzelfal
len ist üftmals eine singuläre pü
lizeiliche Interventiün nicht 
zweckmäßig ... (Es süll) die 

Mit Unlug 
und Re,ht 
I m Februar 1990 beantwürtete 

der Wiener Bürgermeister 
Helmut Zilk eine Landtagsan
frage, was er gegen die "Miß
stände" in der Karlsplatzpassage 
zu tun gedenke, fülgenderma
ßen: "Ich habe dem Magistrat 
den Auftrag gegeben, eine sül
che Passagenürdnung auf den 
nicht immer sicheren Rechts
grundlagen (. .. ) auszuarbeiten. 
Wir werden das weiterbetreiben 
und werden sicherlich eine sül
che Nütlösung - und nur eine 
sülche kann das sein - ergreifen 
müssen, wenn es mit dem 
Sicherheitspülizeigesetz nicht 
künkret zu Ende kümmt. " Kün
kret meinte er den Fall, süllte 
der Bund ein nicht genügend 
weitrechendes Wegweiserecht -
bekannter als "Iex Karlsplatz"
beschließen, müsse dies auf 
Landesebene geregelt werden. 
Erfreulich ist, daß das Wegwei
serecht im Sicherheitspülizei
gesetz (§ 36 - Platzverbüt, § 38-
Wegweisung) nicht weitrechend 
genug geregelt wurde. Düch die 
Freude währt nicht lange: Aus 
der angekündigten Passagenver
ordnung ist mitlerweile ein Ent
wurf zu einem Wiener Landes-

Vielzahl an präventiven Einrich
tungen im süzialen Bereich nüch 
intensiver zur Lösung auftreten
der Probleme in engster Zusam
menarbeit mit der Exekutive 
( ... ) genutzt werden ... Humane 
Lösungskümpetenz süll hiebei 
im Vürdergrund stehen." Na, zu
viel versprochen? - Leider ja, 
entweder ist den Verantwürtli
chen im Rathaus der nötige Rea
litätssinn verloren gegangen 
oder sie sind lauter abgebrühte 
Zynikerlnnen - das Gesetz läuft 
nämlich auf das genaue Gegen
teil hinaus. 

Die harmlüseste Bestim
mung stellt Lärmerregung und 
Anstandsverletzung unter Strafe. 
Harmlos nur deshalb, weil dies 
schün bisher im Art VIII EGVG 
geregelt ist. Nebenbei wird die 
Höchststrafe vün 3.000 Sauf 
10.000 S, im Fall der Unein
bringlichkeit mit einer Ersatz
freiheitsstrafe bis zu einer Wü
che und im Wiederhühlungsfall 
mit Primärarrest bis zu einer 
Woche hinaufgesetzt sowie den 
Behörden die Möglichkeit ein
geräumt, die der Lärmerregung 
dienenden G~genstände sicher
zustellen. (Dies dürfte auch im 

Zusammenhang mit der neuen 
Wiener Verordnung stehen, Wü
nach nur mehr an genehmigten 
"Musizierplätzen" mit einer Be
willigung Straßenkunst betrie
ben werden darf.) 

Alles andere als harmlüs ist 
die Wiedereinführung des Tat
bestandes der Bettelei: § 2. (1) 
Wer an einem öffentlichen Ort 
1. in aufdringlicher, rücksichtslü
ser oder aggressiver Weise oder 
2. als Beteiligter an einer organi
sierten Gruppe um Geld üder 
geldwerte Sachen bettelt, be
geht eine Verwaltungsübertre
tung und ist mit Geldstrafe bis 
zu 10.000 S, im Fall der Unein
bringlichkeit mit einer Ersatz
freiheitsstrafe bis zu einer Wü
che zu bestrafen. Zu bestrafen 
ist auch, wer einen anderen zur 
Bettelei veranlaßt. Das erbettel
te Geld kann für verfallen er
klärt werden. In den Erläutern
den Bemerkungen wird der 
zweifelhafte Versuch gemacht, 
dies mit einem Verweis auf eine 
ähnliche Regelung in der 
Schweiz, "der als ausgeprägt de
mokratischem Gemeinwesen 
besündere Sürgfalt bei der 
Schaffung vün Straf tatbeständen 
zugebilligt werden kann", zu 
rechtfertigen: ,,§ 11 Züricher 
Kantonales Straf- und Vüllzugs
gesetz: ... wer aus Arbeitsscheu 
bettelt oder Kinder oder Perso
nen, die vün ihm abhängig sind, 
zum Betteln ausschickt, wird mit 
Haft bestraft". Es hätte aber ein 
viel näh erliegendes Beispiel aus 
der österreichischen Rechtsord
nung angeführt werden können: 
,,§ 2. Wegen Bettelns ist zu be
strafen: 1. Wer an öffentlichen 
Orten üder von Haus zu Haus 
bettelt üder aus Arbeitsscheu die 
öffentliche Mildtätigkeit in An
spruch nimmt. 2. Wer Unmündi
ge zum Betteln verleitet, aus
schickt üder anderen überläßt. 
Die Strafe ist strenger Arrest vün 
acht Tagen bis zu drei Mona
ten." - zitiert aus dem Vagabun
dengesetz vüm 24. Mai 1885 
(R.G.BI.Nr.89). Dieses straf
rechtliche Nebengesetz wurde 
erst durch die Broda'sche Straf
rechtsrefürm 1974 aus der öster
reichischen Rechtsürdnung eli
miniert. Und nun "nach 19 Jahren 
restaurieren die Wiener Süzial
demükratlnnen ein rechtliches 
Instrumentarium, das der Pülizei 
die Handhabe gibt, gegen sozia
le Randgruppen vorzugeheri. Ist 
die Süzialpülitik einmal ruiniert, 
läßt sich's leben ungeniert! 
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Nun zur "lex Karlsplatz". 
Unter dem nichtssagenden Be
griff Unfugabwehr wird ein sehr 
weitrechendes Wegweiserecht 
eingeführt. Danach Süllen Persü
nen, die an qualifiziert öffentli
chen Orten andere PerSünen in 
unzumutbarer Weise belästigen 
üder öffentliche Einrichtungen, 
wie Sitzgelegenheiten, Tele
phünzellen, widmungswidrig ge
brauchen, angewiesen werden, 
ihr Verhalten einzustellen üder, 
wenn das nicht tunlich ist, den 
Ort zu verlassen. Eine unzumut
bare Belästigung liegt dann vor, 
wenn das Verhalten bei anderen 
Persünen berechtigten Anstoß 
erregt und ein widmungswidri
ger Gebrauch einer Sitzgelegen
heit besteht schün im darauf 
Liegen. Die einzige in diesem 
Entwurf vürgesehene Sanktiün 
ist die Entfernung der im Unfug 
beharrenden Persün mittels un
mittelbarer Zwangsanwendung. 
Wühin? Darüber gibt der Ent
wurf keine Auskünft. Donauin
sei? Happelstadion? Vielleicht 
gar ein gratis Taxi nach Kalks
burg oder ins Obdachlüsenasyl? 
Süweit es der Pülizei nicht über 
den Küpf wachsen wird, Wühl 
eher in den nächsten Arrest: 
Denn wer die sicherheitsbe
hördliche Praxis auch nur ein 
bißchen kennt, wird wissen, daß 
sübald bei einer Amtshandlung 
Körperkraft ins Spiel kümmt, ei
ne Anzeige wegen Widerstandes 
gegen die Staatsgewalt nicht 
weit ist. Und eineinhalb Füße 
im Kriminal werden nun mal in 
der Regel dingfest gemacht. 

Im Entwurf selbst wird eine 
ausgezeichnete Alternative an
gebüten: "Weitergeltung des 
Art. VIII EGVG 1950 (Anstands
verletzung und Lärmerregung) 
und hinsichtlich der übrigen vor
gesehenen Bestimmungen Be
lassung des sanktionslüsen Zu
standes. " 

An unsire 
Autorinnen und 
1.,Et5~rlrint:!n I 
Titel, .. Vürzeilen~ VörspäriIie 
und Zwiscnentitel'Stanimdi 
von der Redaktiöh, die<sieh 
damit auchvorbehaltenhii:icn" 
te, die sptachIiche GleithIie:: 
handlung von Frauenvof~n:C 
zutreiben. Es ist höchste Zeit; 
die E:kistenztmdldelltitäfvon' 
Frauen zu benenneri,sie 
sprachlich· si:chtb~r.zumachell!., 
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Merkwürdig 

Kruzifix 
BRD. (Ii/sz) Nach dem Verwal
tungsgericht Regensburg und 
dem Bayerischen Verwaltungs
gerichtshof, welche beide ein in 
einer Grundschulklasse in Fisch
bach (Landkreis Schwandorf) 
aufgehängtes Kruzifix (mit 
Leichnam) als mit der im 
Grundgesetz garantierten Religi
onsfreiheit vereinbar angesehen 
hatten, ist nun das Bundesver
fassungsgericht (BVG) zu Karls
ruhe an der Reihe (siehe auch 
JURIDIKUM 3/92). 

Der Fall wurde anhängig, als 
ein anthroposophisches Eltern
paar am Kruzifix Anstoß nahm, 
dessen Anblick ihre Tochter 
aufgrund seiner Anbringung un
unterbrochen ausgesetzt war. 

"Der Anblick eines geschän
deten, nackten Männerkörpers 
wirkt negativ auf das Unbewuß
te eines Kindes", schrieb der Va
ter damals an die Schulleitung. 
Das bayerische Kultusministeri
um meinte, daß laut Volksschul
ordnung als oberstes Bildungs
ziel die Ehrfurcht vor Gott gelte 
und das Kreuz zwar ein christli
ches Symbol, nicht aber das ei
ner speziellen Religion sei. Für 
den Oberpfalzer Regierungsprä
sidenten war das Kreuz ein Zei
chen dafür, "daß über der staat
lichen Gewalt eine weitere gött
liche Macht steht." Die bei den 
mit dem Fall bereits befaßten 
Gerichte wiesen die Klage als. 
unbegründet ab, da das Grund
recht auf Religionsfreiheit da
durch nicht verletzt und die 
weltanschauliche N eutralitäts
pflicht des Staates dadurch nicht 
gebrochen werde; einzelne 
könnten sich in Pflichtschulen 
nicht uneingeschränkt auf das 
Freiheitsrecht in der Bayeri
schen Verfassung berufen. Zu
dem müsse die "negative" Reli
gionsfreiheit gegenüber den In
teressen der Mehrheit zurück
treten. 

Nicht berücksichtigt wurde 
bei der Ablehnung ein Entscheid 
des BVG aus dem Jahre 1973, als 
in einem Verfahren, an dem eine 
Jüdin teilnahm, nach deren Be
schwerde ein Kruzifix vom Rich
tertisch genommen werden 
mußte. Damals hieß es im Ur
teil, daß eine Verhandlung unter 
dem Kreuz gegen den Willen der 
Beteiligten gegen die Men
schenwürde verstoße. Ebenfalls 
unbeachtet blieb der Hinweis 
auf den jüngsten Spruch des 
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Schweizer Bundesgerichtes, der 
sich auf die Europäische Men
schenrechtskonvention (EMRK) 
stützte und das Kreuz in der öf
fentlichen Schule als verfassung
widrig ansah - schließlich gilt die 
EMRK auch für die BRD. Die 
bereits erregte Debatte wird 
auch nach einem Entscheid des 
BVG ebensowenig verebben, 
wie in absehbarer Zeit launige 
Späßchen österreichischer Par
teiführer über die Frage Religi
onsfreiheit und Kruzifix - zu
meist im Zusammenhang mit 
SchülerInnen islamischen Be
kenntnisses - aus der innenpoliti
schen Berichterstattung nicht 
verschwinden werden. 

Geständnisse 

Österreich. (hs) Im Frühjahr 
1991 wird auf einer Tankstelle 
in Wien ein Tankwart tot aufge
funden. Die Mordkommission 
ermittelt in Richtung Raub
mord, vorerst jedoch ohne Er
gebnis. Ein Jahr später verhört 
die Staatspolizei (Abteilung 1) 
im Rahmen ihrer Zuständigkeit 
für Banden- und Jugendkrimina
lität vier Jugendliche wegen di
verser Einbruchsdelikte. Im Zu
ge der Vernehmungen gestehen 
die vier gemeinsam mit einem 
weiteren Burschen oben ge
nannten Tankwart ermordet 
und beraubt zu haben. Außer 
diesen Geständnissen können 
keine Beweise erbracht werden. 
Ein weiteres Jahr vergeht, bis 
sich die Staatsanwaltschaft dazu 
entschließen kann, die Indizien 
als ausreichend zu erachten. 
März 1993: Ausgerüstet mit Vor
strafenregister und Geständnis
sen versucht der Staatsanwalt 
die Geschworenen von der 
Schuld der Jugendlichen zu 
überzeugen. Die Stapo habe ih
nen bei der Wahrheitsfindung 
geholfen, replizieren die Be
schuldigten. Deren Beamte hät
ten etwaige Gedächtnislücken 
geschlossen, das Subjektive in 
Übereinstimmung mit dem Ob
jektiven gebracht. Motivierende 
Besichtigungen des Inneren des 
Aktenschrankes (in geschlosse
nem Zustand versteht sich), auf
munternde Schläge in die Ma
gengegend und sportliche 
Betätigung, namentlich Knie
beugen und Liegestütze, hätten 

brauchbare Geständnisse be
wirkt. Einem Moslem unter ih
nen wäre sogar Schweinefleisch 
zur Stärkung angeboten worden. 

Ein Beamter der angespro
chenen Abteilung 1 tritt in den 
Zeugenstand. Ohne danach ge
fragt worden zu sein, sprudelt es 
förmlich aus ihm heraus: "Der 
Akt war mir zum Zeitpunkt der 
Vernehmung der Beschuldigten 
nicht bekannt." Erstaunlich! 
Was für ein Akt? Es stellt sich 
heraus, daß gegenständlicher 
Akt von der Mordkommission 
(siehe oben) stammt und detail
lierte Angaben über Tatort und 
Tathergang einschließlich aller 
Nebenumstände enthält. Ohne 
Akt habe die Stapo aber nicht 
gezielt Geständnisse erpressen 
können, geprügelt habe sie 
natürlich nicht, die Jugendlichen 
hätten lediglich aufgrund ihrer 
fehlenden Geborgenheit im El
ternhaus einen Ansprechpartner 
gesucht und diesen im verneh
menden Staats polizisten auch 
gefunden. 

Im Laufe der Zeugenaussa
gen weiterer Ansprechpartner 
stellt sich allerdings - peinlich, 
peinlich - heraus, daß sich der 
ominöse Tatortakt bereits am 
zweiten Tag der Verhöre in 
Händen der Stapo befunden ha
ben muß, sind doch den Be
schuldigten zu diesem Zeit
punkt Fotos aus dem Akt vorge
legt worden. 

Wie auch immer, am Ende 
der Ermittlungstätigkeit liegen 
vier Mordgeständnisse und eine 
von einem mutmaßlichen Täter 
erstellte Tatortskizze, sohin - für 
die Staatspolizei - ein aufgeklär
tes Verbrechen vor. 

Ein Beamter der Mordkom
mission sieht das anders: Er 
selbst sei nun seit zwei Jahren 
mit dem Mordfall beschäftigt. 
Nach den Vernehmungen durch 
seine Kollegen der Abt. 1 habe 
er mit den Tatverdächtigen "in
formative Gespräche" geführt. 
Von deren Schuld sei er gar 
nicht so überzeugt. "Die haben 
ja gar nichts wesentliches über 
die konkreten Nebenumstände 
gewußt. Daß einem die Kehle 
aufgeschlitzt wurde, war den 
Zeitungen zu entnehmen. " Ein 
kurzer Aktenvermerk seinerseits 
und eine 30 Punkte umfassende 
Liste der Ungereimtheiten be
enden für ihn die Sache. 

Die RichterInnen und der 
Staatsanwalt beklagen den un
übersichtlichen Kompetenz-
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dschungel innerhalb der Polizei. 
Der Beamte erklärt, daß es 

keine Rivalitäten zwischen den 
Abteilungen gebe: "Polizei ist 
Polizei." Stimmt! Beide Abtei
lungen ermittelten weiter; eine 
wegen eines ungeklärten Mord
falles, die andere wegen eines 
fast geklärten, wobei es sich je
doch um den seI ben handelt. 
Die aristotelische Logik versagt 
hier, vielleicht hilft ganzheitli
ches Denken. 

Die Geschworenen erkennen 
7:1: "nicht schuldig". 

Wohnungsnot 
Belgien. (li) Als Ausweg gegen 
die besonders in Brüssel grassie
rende Spekulation mit Wohn
raum (Wohnungen stehen leer, 
die Häuser verfallen, werden ab
gerissen, neue Bauten für Euro
kraten mit entsprechend hohen 
Mieten werden errichtet, Fami
lien flüchten in die Vororte, nur 
Singles, Alte und Ausländer blei
ben im Stadtkern, das Steuerauf
kommen sinkt, die Spirale be
ginnt von vorne) hat die belgi
sehe Regierung nun zu einer 
verhältnismäßig drastischen 
Maßnahme gegriffen: künftig 
dürfen Bürgermeisterinnen 
Wohnungen oder Häuser be
schlagnahmen, wenn diese min
destens sechs Monate leerstan
den und der/die Eigentümer/in 
nicht nachweisen kann, daß 
er/sie mit aller Kraft eine/n neu
en Mieter/in gesucht hat. Dieser 
leerstehende Wohnraum darf 
dann zwangsvermietet werden. 

Laut amtlichen Schätzungen 
stehen in der EG-Haupstadt bis 
zu 60 000 Wohnungen leer, was 
rund 16% des gesamten zu Ver
fügung stehenden Wohnraums 
entspricht. 

•• 
Ubereifer 

BRD. (Ii/sz) Das Verwaltungsge
richt München hat im Falle der 
Journalistin Helga Ballauf die 
Datensammelwut des Landes
amtes für Verfassungsschutz als 
rechtswidrig erkannt. Es gelJe 
keine Anhaltspunkte dafür, daß 
Ballauf bestrebt gewesen sei, 
"gegen die freiheitliche Demo-
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kratische Grundordnung oder 
gegen den Bestand oder die Si
cherheit des Bundes oder eines 
Landes zu handeln". 

1989 war Ballauf die Akkre
ditierung für die Beisetzung des 
ehemaligen Bundesinnenmini
sters Höcherl wegen "Sicher
heitsbedenken" verweigert wor
den. Ihre Nachforschungen er
gaben, daß diese Bedenken sich 
auf "Erkenntnisse" des Landes
verfassungsschutzes gründeten. 
Im Zuge des von der Journalistin 
angestrengten Verfahrens rückte 
das Landesamt mit den über sie 
gesammelten persönlichen Da
ten heraus: sie habe mehrfach 
Vorträge bei der vom Verfas
sungsschutz als "linksextrem " 
(trotzkistisch) eingestuften 
"Gruppe Internationaler Marxi
sten (GIM)" gehalten, und wäre 
für die GIM auch in Nicaragua 
und bei streikenden Bergarbei
tern gewesen. Die Löschung der 
Daten lehnte das Landesamt ab 
und vermochte auch nicht die 
Rechtswidrigkeit der Daten
sammlung anzuerkennen. Das 
Verwaltungsgericht aber stellte 
fest, "daß die Speicherung von 
personenbezogenen Daten 
durch das Bayerische Landes
amt für Verfassungsschutz 
rechtswidrig war." 

Ballauf nämlich konnte jede 
Behauptung des Verfassungs
schutzes widerlegen oder so er
läutern, daß vom Verdacht ver
fassungswidriger Betätigung 
nicht viel übrig blieb. So war 
z.B. eine der GIM zugerechnete 
Veranstaltung von der "Gewerk
schaft Erziehung und Wissen
schaft" veranstaltet worden, ein 
Nicaragua-Aufenthalt "mit In
teresse der GIM" in Wahrheit 
im Rahmen eines Stipendiums 
der Carl-Duisburg-Gesellschaft, 
und bei einem verdächtigen 
"Autonomieprojekt" ging es um 
die Selbstverwaltungsrechte 
amerikanischer Indianer. (Paral
lelitäten zur Sorgfalt heimischer 
DatensammlerInnen sind wohl 
in der Ähnlichkeit der beiden 
Staaten begründet.) 

Unterdessen ist auch in Bay
ern die Überprüfung der "Repu
blikaner (REP)" durch den Ver
fassungsschutz eingesetzt. In ei
nem Schreiben der Staats schutz
abteilung des Innenministeri
ums an alle "Dienststellen ", zu 
denen auch Stadt- und Gemein
deräte, Kreistage, Landräte oder 
Bürgermeister gezählt werden, 
wurde zur Übermittlung ein-
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schlägigen Materials aufgerufen 
("Die Gemeinden, Kreisverwal
tungsbehörden und Regierun
gen sowie Dienststellen werden 
... gebeten, alle ihnen zur Erfül
lung ihrer Aufgaben bekannt ge
wordenen Informationen über 
die Partei 'Die Republikaner' an 
das bayerische Landesamt für 
Verfassungsschutz zu übermit
teln. Dazu gehören insbesonde
re Informationen über Veranstal
tungen, Infostände, Flugblätter 
usw. Gesonderte Ermittlungen 
ausschließlich zur Erhebung der 
Informationen sind nicht durch
zuführen. ") Nach Artikel 12 des 
1990 geänderten Bayerischen 
Verfassungsschutzgesetzes sind 
diese "Dienststellen" zur Aus
kunft über RE Ps verpflichtet 
(die Problematik dieser Bestim
mung ergibt sich, wenn man im 
angeführten Zitat statt "Die Re
publikaner" etwa "DIE GRÜ
NEN" einsetzt). Nachdem aber 
ausgleichende Gerechtigkeit 
sein muß, hat das Innenministe
rium gefordert, auch die POS 
bundesweit als verfassungs
feindlich einzustufen und mit 
nachrichtendienstlichen Mitteln 
zu verfolgen, was derzeit nur in 
Bayern geschieht. 

Transsexuelle 
BRD. (!tlsz) Das deutsche Bun
desverfassungsgericht (BVG) hat 
Teile des Transsexuellengeset
zes von 1980 für verfassungswid
rig erklärt. Bislang konnten 
Transsexuelle ihren Namen erst 
ab dem 25. Geburtstag ändern 
lassen, wodurch jüngere Trans
sexuelle nach Ansicht des Ge
richtes ohne ausreichende sach
liche Gründe benachteiligt wür
den (siehe auch JURIDIKUM 
1/91). 

Das BVG war von Amtsge
richten aus Flensburg, Hamburg 
und Berlin angerufen worden. 
Die Gerichte mußten über die 
Anträge dreier Personen ent
scheiden, die ihren Namen än
dern lassen wollten, weil sie sich 
dem jeweils anderen Geschlecht 
zugehörig fühlten. Das Transse
xuellengesetz kennt zum einen 
die Möglichkeit einer bloßen 
Namensänderung (kleine Lö
sung) wie auch die einer operati
ven Geschlechtsumwandlung 
mit Namensänderung (große 
Lösung), die beide ursprünglich 

erst ab dem 25. Lebensjahr er
griffen werden konnten. 1982 
war in einem Fall die große Lö
sung vom BVG für verfassungs
widrig erklärt worden, die kleine 
Lösung blieb weiter bestehen. 

In dem Urteil hieß es u.a., 
daß es gerade für Transsexuelle 
unter 25 Jahren wichtig sei, 
schon vor Operationen in Ge
schlechterrollen leben zu kön
nen, die ihrem Empfinden ent
spräche, ohne sich gegenüber 
Dritten oder Behörden durch 
dem widersprechende Vorna
men offenbaren zu müssen. So 
könnten sie den Rollenwechsel 
erproben, bevor sie sich allfälli
gen Umwandlungen unterzögen; 
dies sei besonders im Hinblick 
auf die in aller Regel gleichzeiti
ge Berufswahl und die gleichzei
tige Stellensuche wichtig. 

Hände weg 
Österreich. (drea) Die Hoff
nung auf eine Liberalisierung 
der Rundfunklandschaft In 

Österreich, in Folge welcher öf
fentlich-rechtlicher Rundfunk, 
kommerzieller Privatfunk und 
Freie (nicht kommerzielle) Ra
dios gesetzlich verankert werden 
sollen, ist im Schwinden begrif
fen. Der Regionalradiogesetzes
entwurf, den die Regierung vor
gelegt hat, und welcher nach 
Wunsch von JosefCap und Fer
dinand Maier noch vor dem 
Sommer beschlossen werden 
soll, eröffnet zwar kommerziel
len RadioanbieterInnen weitest
gehende Möglichkeiten bei der 
Verwirklichung ihrer Ätherträu
me, Freie Radios sind jedoch 
nicht vorgesehen. 

Funktionierende Modelle 
von Freien Radios in den ver
schiedensten Staaten fanden bei 
der Legislative ebensowenig Be
achtung wie die erst vor kurzem 
ausgesprochene Aufforderung 
des Europäischen Parlaments, 
Freie Radios nicht nur zu be
rücksichtigen, sondern sogar zu 
fördern. 

Ebenso spiegeln die Reaktio
nen der Exekutive die medien
politische Situation in diesem 
Land wider. In den vergangenen 
Wochen kam es zu einer ver
mehrten Verfolgung der Betrei
berinnen des Freien Radios in 
Wien: Innerhalb eines Monats 
(am 3.3., 8.3, 2.4. und 5.4.1993) 

JURIDIKUM 

Merkwürdig 
wurden vier Sendeanlagen kon
fisziert. Erstmals seit Bestehen 
des Freien Radios mußte der 
Sendebetrieb aufgrund techni
scher, vor allem aber finanzieller 
Engpässe vorübergehend (ca. 
zehn Tage) eingestellt werden. 
Die Exekutive beschränkte sich 
nicht auf die sonst üblichen Be
schlagnahmungen, sondern griff 
zu rigideren Mitteln. Die 
Funküberwachung, in Beglei
tung der Sicherheitsbehörde, 
führte ohne richterlichen Durch
suchungsbefehl drei Hausdurch
suchungen in Privathaushalten 
und eine im Büro der Pressure 
Group für Freies Radio durch. 
Eine derartige Vorgehensweise, 
die sich ausschließlich auf ver
mutete Verwaltungsdelikte ge
gründet hat, läßt wohl ausrei
chende Rückschlüsse auf den 
politischen Willen der Verant
wortlichen zu. Freie Radios sind 
den Regierungsparteien keine 
Silbe wert und erfahren auch 
nicht die von der EG geforderte 
Unterstützung. Diese Ignoranz 
stellt jedoch nicht den einzigen 
Kritikpunkt am vorliegenden 
Entwurf zum Regionalradioge
setz dar. 

Der vorgesehene Frequenz
nutzungsplan (§2) basiert auf ei
nem völlig veralteten Stand der 
Technik. Die Existenz von Low 
Power-Frequenzen für den loka
len Sendebereich ist offenbar 
noch nicht bis zu den Gesetzge
benden durchgedrungen. Dieser 
Plan, ein Relikt aus den Tagen, 
als Frequenzen nur an den ORF 
vergeben worden sind, soll die 
Basis für die zukünftige Fre
quenznutzung bilden. Die Neu
erstellung eines Frequenzpla
nes, wie ihn die Pressure Group 
für Freies Radio und die Grüne 
Alternative seit langem fordern. 
und welche in anderen Staaten 
in regelmäßigen Abständen gang 
und gäbe ist, wird von der Re
gierung nicht in Erwägung gezo
gen. 

§ 10 regelt die Beteiligung 
von Medieninhaberlnnen. Eine 
33%ige Beteiligung von Medie
ninhaberlnnen in Form einer 
Kapitalgesellschaft in einem 
Bundesland und weitere Beteili
gungsmöglichkeiten in je zwei 
Bundesländern in der Höhe von 
jeweils 10% stellen keine ernst
zunehmenden Behinderungen 
für Medienkonzerne am Betrei
ben von bundesweiten Radios 
oder für die Installierung von 
Konzernketten dar, was einer 
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Merkwürdig 
weiteren Medienkonzentration 
gleichkommt. 

Die Errichtung einer (!) zen
tralen (!) Rundfunkbehörde 
(§ 13) für das gesamte Bundesge
biet soll nach österreich ischen, 
also sozialpartnerschaftlichen 
und parteiproporzmäßigen Rich
linien, besetzt werden und für 
die Lizenzvergabe zuständig 
sein; beinahe überflüssig, zu er
wähnen, daß damit den Parteien 
Durchgriffsrechte eingeräumt 
werden. Im Gegenzug dazu 
schlagen Pressure Group und 
Grüne Alternative die Installie
rung von Landesradiokommis
sionen vor, deren Besetzung 
nach fachlichen Kriterien vorge
nommen werden soll. 

Freie Radios sind die einzi
gen, die einen freien Zugang zu 
diesem Medium ermöglichen 
und somit eine bedeutende Auf
gabe zur Wahrung des Men
schenrechtes auf freie Mei
nungsäußerung gewährleisten. 

Wenn ein zukünftiges Radio
gesetz die Einrichtung und die 
Förderung von Freien Radios 
nicht festschreibt, führt sich die 
Idee einer 'demokratischen Ge
sellschaftsordnung selbst ad ab
surdum. 

Asylrecht 
SRD. (Ii/sz) In einem für die 
Gepflogenheiten des UNO-Di
plomatie ziemlich ungewöhnli
chen Schritt hat sich der Flücht
lingskommissar für die BRD, 
Walter Koisser, äußerst kritisch 
zum geplanten deutschen Asyl
recht geäußert und sogar eine ei
gene Formulierungsvariante für 
den Asylartikel im Grundgesetz 
in die Diskussion eingebracht: 
"Asylrecht in der Bundesrepu
blik genießt nicht, wer nicht 
schutzbedürftig ist. Schutzbe
dürftig ist nicht, wer bereits in 
einem anderen Staat Sicherheit 
vor Verfolgung gefunden oder 
wer in einem dritten Staat, in 
den er zurückkehren kann und 
in welchem die Anwendung der 
Genfer Flüchtlingskonvention 
... im konkreten Einzelfall si
chergestellt ist, Zugang in ein 
Asylverfahren hat." Nach Mei
nung Koissers sollte im neuen 
Asylrecht auf alle Formulierun
gen verzichtet werden, die aus
schließlich an den Reiseweg des 
Flüchtlings anknüpfen; stattdes
sen müsse sich der Text an der 
Schutzbedürftigkeit orientieren. 
Der Flüchtlingskommisar be-

F aites vos jeux. (Machen Sie Ihr Spiel.) 

So spielerisch lernt man Französisch. 

Bei Roulette, Baccara, Black Jack, 

Poker, Red Dog, Sic Bo, Glücksrad 

und den Spielautomaten. Und um 

ÖS 210,- bekommen Sie Begrüßungs

jetons im Wert von ÖS 250,-. 

c 
CASINOS AUSTRIA 

l2x in Österreich 

CASINO BADEN· CASINO BADGASTEIN . CASINO BREGENZ • CASINO GRAZ . CASINO INNSBRUCK • CASINO KITZBÜHEL 
CASINO KLEINWALSERTAL . CASINO LlNZ • CASINO SALZBURG • CASINO SEEFELD • CASINO VELDEN • CASINO WIEN 

fürchtet durch das künftige 
deutsche Asylrecht einen "Do
minoeffekt" in Osteuropa: stete 
Ostverlagerung der vom jeweili
gen Gesetzgeber noch als sicher 
erkannten Drittländer - eine Be
fürchtung, die auch von den 
maßgeblichen Verwaltungsrich
tern, wie etwa dem Vorsitzen
den am Hessischen Verwal
tungsgerichtshof, Günter Ren
ner, geteilt wird, der vor einer 
nach der Genfer Flüchtlingskon
vention unzulässigen Kettenab
schiebung durch mehrere Län
der, die "in keiner Weise mehr 
zu kontrollieren ist", warnt. 

Nach dem neuen Asylrecht 
sollen alle Flüchtlinge zurückge
wiesen werden, die über einen 
für sicher erklärten Staat (i.e. al
le Nachbarn Deutschlands) ein
gereist sind. Nach Meinung Ko
issers bleibt die entscheidende 
Frage unberücksichtigt: ob die 
Flüchtlinge in diesen Nachbar
staaten immer noch Zugang zu 
einem Asylverfahren und damit 
dauerhaften Schutz nach der 
Genfer Flüchtlingskonvention 
erhalten. Dem Zurückweisungs
verbot des Artikels 33 der Gen
fer Flüchtlingskonvention (non 
refoulment) sei ein Recht auf 
Zugang zu einem Asylverfahren 

zu entnehmen, weswegen die 
Zurückschiebung eines Flücht
lings in ein anderes Land auch 
dann verboten sei, wenn in die
sem Land keine unmittelbare 
Verfolgung, aber die Weiter
schiebung ins Verfolgerland dro
he. 

Und auch die Frage sicherer 
Herkunftsländer ist noch nicht 
ausgestanden, wurde doch deren 
Katalog von Amnesty Internatio
nal ordentlich zerzaust. Zwar 
wurde der NATO-Partner Tür
kei als Land ohne Verfolgung 
eingestuft, doch kommt seitdem 
die Debatte über die Kurden
verfolgung ni9ht mehr zur Ruhe. 

Doch es gibt auch positive 
Entscheide: in Ablehnung meh
rerer Anträge des Bundesbeauf
tragten für Asylangelegenheiten 
entschied das Oberverwaltungs
gericht Lüneburg, daß Mitglie
der der islamischen Ahmadi
Sekte in Deutschland Anspruch 
auf Asyl haben, weil Teile des 
pakistanischen Strafgesetzbu
ches hinsichtlich der Ahmadi
Religion (die in Islamabad per 
Parlamentsbeschluß aus der isla
mischen Gemeinschaft der 
Gläubigen ausgeschlossen wor
den war) asylrelevant wären. 

Grüße 
aus Diinemark. 

ecCO 
ALPHA 

Goddag GEA. Wie gefällt 
Euch der Ecco-Alpha? 
Sein Design folgt der form 
des menschlichen fußes. 
Dieser Schuh aus pflanzlich 
gegerbtem Rindsleder ist 
weich, stoßdämpfend - und 
schön. Behagelig gang. 

GEA 
o h u.Sitzel1L· '" e e lege .. 

1010 Wien, Himmelpfortgosse 26,1080 Wien, longe Gosse 24 u. 31 
2700 Wr. Neustadt, Bohngosse 38, 3950 Gmünd, Bahnhofstroße 5 

4020 Linz, Pforrplotz 1, 4400 Steyr, Horotzmüllerstroße 12-14 
6020 Innsbruck, Moximilionstroße 25 

8010 Graz, Klosterwiesgosse 1, 9020 Klagenfurt, Herbertstroße 16 
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DIE UNERTRÄGLICHE DÜRFTIGKEIT DES ARGUMENTS 

Ehehindernis GI ich-
geschlechtlichkeit? 

Nikolaus Benke 

Vor kurzem ist die Frage 
nach rechtlich-institutiona
lisierten Formen gleichge
schlechtlicher Partnerschaf
ten hierzulande ein öHent
liches Thema geworden. 
Wie und was dabei disku
tiert wird, wirkt bisweilen 
recht kurios. 

Ohne sich mit konkreteren Vorschlägen oder 
gar Forderungen zu belasten, haben Ge
sundheitsminister, Familienministerin und 
Justizminister sowie die Justizsprecher eini
ger Parlamentsparteien erkennen lassen, daß 
sie hier einen Handlungsbedarf sehen; auch 
der Bundeskanzler zeigte sich in einem Ge
sprUch mit Vertretern der "Plattform gegen 
* 209"(1) für die Entwicklung solcher Partner
schaftsformen aufgeschlossen. 

Kurz charakterisiert erscheint die bisheri
ge listerreichische Diskussion dem Inhalt 
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nach weitgehend polarisiert; die Pro
Stellungnahmen sind mehrfach auf empör
ten Widerstand gestoßen, der sich oft sehr 
affektgeladen, ja manchmal geradezu hyste
risch dargestellt hat; von den "Ergebnissen" 
her betrachtet wirkt die Auseinandersetzung 
insgesamt eher dürftig und verwirrend denn 
erhellend. Im beschränkten Rahmen dieses 
Artikels sei auf einige hervorstechende 
Merkwürdigkeiten der Diskussion kurz ein
gegangen. 

Andreas laum 
Abenteuerlich 

Der katholische Geistliche und habilitierte 
Moraltheologe Andreas Laun hat in der 
"Presse" vom 12. 12. 1992 einen relativ um
fangreichen Artikel zum Thema der Homo
sexuellenehe publiziert (2). Warum soll nun 
an erster Stelle eine Auseinandersetzung mit 
dem Opus eines Klerikers erfolgen, das doch 
kaum zukunftsweisende Gedanken erwarten 
läßt? Der Grund liegt darin, daß vieles an 
Launs Argumentation inhaltlich und struk
turell eine enge Verwandtschaft mit den an
deren Gegenstimmen aufweist. 

Wie Laun seine Ablehnung institutionali
sierter Partnerschaften zwischen Homosexu
ellen zu begründen versucht, erinnert an das 

JURIDIKUM 

Recht & Gesellschaft 
Morgenstern'sche Paradoxon, daß "nicht 
sein kann, was nicht sein darf". Daß es nicht 
sein darf, illustriert er mit einigen diffusen, 
willkürlich gewählten und teils unrichtigen, 
negativen Bemerkungen. Die Pointe liegt 
aber in der Aussage, daß es nicht sein kann; 
damit schafft Laun eine groteske "Über
höhung": er suggeriert seinen (Hetero-)Ehe
begriff auf der Ebene eines gleichsam ding
haften Naturalismus, einer quasi physikali
schen Gesetzlichkeit, und folgert: Homosexu
elle können nicht heiraten, weil sie es nicht können. 
(Man bewundere die magische Kraft des Zir
kelschlusses.) Darum ist es auch sinnlos zu fra
gen, ob man es ihnen erlauben sollte (3). 

Was hier geschieht, ist schlicht die Ver
wechslung von Sein und Sollen. Eine ent
schuldbare Fehlleistung? Braucht ein Moral
theologe nicht zu wissen, was eine Norm ist? 
Oder fürchtet Laun, daß die methodisch ein
zig korrekte Argumentation - nämlich die auf 
normativer Ebene - von vornherein zum 
Scheitern verurteilt sei, und sucht er deshalb 
Zuflucht bei einem Realismuspopanz, der 
sich freilich als absurde Fiktion entpuppen 
muß? Noch eine Kostprobe: Man kann es 
nicht deutlich genug sagen: Nicht ein religiös-welt
anschaulicher oder juristischer Grund ist es, der 
gegen "homosexuelle Ehen" spricht, sondern die 
Wirklichkeit, die Realität ist es, die eine Ehe von 
Homosexuellen als widersprüchlich und unmög
lich erweist. Wenn eine Regierung etwa auf die 
Idee käme, das Recht auf Schwangerschaft und 
Gebären auch für Männer gesetzlich festzuschrei
ben, würde dennoch nie und nimmer ein Kind von 
einem Mann empfangen werden (4). 

launs Wahrheit: 
Homosexualität ist eine 
Fehlentwicklung 

Wenn Laun die Homosexuellenehe gerade
zu allergisch ablehnt, so ist dies als Teil des 
Problems zu sehen, das er mit Homosexua
lität überhaupt hat. Sein H,inweis, es solle 
keine Diskriminierung von Homosexuellen 
geben (Von "Krankheit" oder "Perversion" zu 
sprechen, wäre der Anfangjeder Diskriminierung 
... (

5
), erweist sich an mehreren verächtlichen, 

teils mit herablassender Pseudo-Barmherzig
keit verbrämten Äußerungen als glattes Lip
penbekenntnis: Nicht zu vergessen: der Schaden 
für die Homosexuellen selbst. Überraschenderweise 
zeigt sich nämlich, daß gesetzlich ermöglichte Ho
mosexuellen-Ehen den Homosexuellen selbst scha
den, und zwar deswegen, weil sie - die gesetzlich 
ermöglichte Homosexuellen-Ehe - die Verdrän
gung und Umdeutung der Realität begünstigt, 
statt ihr entgegenzuwirken (6). Angesichts der 
durchgehend positiven Erfahrungen mit den 
in Dänemark 1989 ein'geführten "Registrier
ten Partnerschaften" Homosexueller ist die
se Behauptung nichts weniger als eine Ver
leumdung; aber es kommt noch stärker: 
Wahrheit macht frei (sic!), und so wäre es ein für 
die Betroffenen selbst wichtiges Coming-out: zu sa
gen, "Homosexualität ist eine F ehlentwicklung"(7). 
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Ewald Wiederin 
Aufenthaltsbeendende 

Maßnahmen im 
Fremdenpolizeirecht 

Eine rechtsdogmatische Untersuchung 
nach dem Fremdengesetz 1992 

Rechtswissenschaft!. Schriftenr. des 
Assistentenverbandes der WU Wien, 

Band 6 

1993, 188 Seiten, kart. 
öS 280,-/DM 44,

ISBN 3-85428-247-8 

In diesem Buch wird das im Dezember 
beschlossene Fremdengesetz erläutert 
und kommentiert: 

* Zurückschiebung nach Umgehung 
der Grenzkontrolle 

* Ausweisung, die das Aufenthalts
verbot mehr und mehr zUlÜck
drängen wird 

* Abschiebung 

Nach der Darstellung der gesetzlichen 
Voraussetzungen folgt eine Unter
suchung ihrer nicht selten fraglichen 
verfassungsrechtlichen Zu lässigkeit. 

SERVICE FACHVERLAG 
Erhältlich in jeder guten Buchhandlung 

oder direkt bei der Service Universitätsbuchhandlung 
Tel.: 34 91 62-21/ Fax: 3109904 
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Unterschlagen: der Mensch 
als autonome Person 

Laun versteht die Ehe gemäß der herrschen
den vatikanischen Lehre als die Gemeinschaft 
von Mann und Frau, hingeordnet auf die Zeu
gung und Erziehung von Kindern (8), in der dann 
auch die Sexualität einen Zweck habe und 
diesen erfülle: Sexualität ist die fruchtbare Kö'r
persprache der Liebe zwischen Mann und Frau. 
Auf diesem Hintergrund erscheint Homosexualität 
allerdings nicht nur als harmloses "Kuriosum" 
der Natur: Homosexuelle Beziehungen sind steril. 
Ob man will oder nicht, sexuelle Akte von homo
philen Menschen sind nur Ersatzhandlungen. Die 
gegenseitige Hilfe zur sexuellen Befriedigung ist et-
was anderes als Vereinigung (9). • 

Offenbar hält es Laun nicht für nötig, 
sich auf die Sakramentalität der Ehe einzu
lassen. Er bleibt damit in einem undifferen
zierten, vulgärnaturrechtlichen Mainstream -
wahrscheinlich, weil er diese Konzeption für 
fundamental und deshalb auch für einen op
portunen Zugang zur profanen Rechtspolitik 
hält. 

Im Sinne einer wirklichkeitsgerechten 
Rechtspolitik sowie einer be-herzten, spiri
tuell getragenen Theologie wäre aber gerade 
ein Diskurs über das Sakramentale zu wün
schen: Dieser Diskurs kann klären, daß nur 
eine Theologie, die auf der "Zweckfreiheit", 
auf dem autonomen Personsein des Men
schen besteht, Gott als Schöpfer und den 
Menschen als das von Gott nach seinem 
Ebenbild geformte Geschöpf ernst nimmt. 
Dann zeigt sich, daß auch Sexualität nicht 
durch eine ideologische Verzweckung, die 
einseitig bestimmte Funktionen fest
schreibt, pervertiert werden darf, und daß 
Sinn und Inhalt der Ehe nicht von der Erfül
lung extern normierter Zwecke abhängt -
auch nicht eines Plansolls der Fortpflanzung. 
Aus dieser Perspektive erweist sich die 
Gleichwertigkeit von Hetero- und Homose
xualität ebenso wie die Fähigkeit der Ho
mosexuellen zum Ehesakrament und die 
Richtigkeit, es zu fordern. 

Sakramentale und zivile 
Ehe: legitimationsformen 

Das Ehesakrament und die zivilrechtliche 
Ehe haben weitgehend dieselbe Funktion 
und Bedeutung - sie sind Legitimationsfor
men. Beide qualifizieren bestimmte Lebens
vollzüge als "richtig" - oder begründen we
nigstens die Vermutung solch einer "Rich
tigkeit". Beide wirken als sinnstiftende Zei
chen, in denen sich eine Akzeptanz der Ge
meinde/der Gesellschaft manifestiert. Beide 
weisen über die unmittelbare Gegenwart, ja 
sogar über die Lebenszeit der Ehepartner 
hinaus. Damit verbindet sich eine institutio
nelle Unterstützung zur Stabilität der Part
nerschaft. Vor allem diese affirmativen Ele
mente heben die Ehe gegenüber anderen 
Formen des Zusammenlebens privilegierend 
heraus. 

JURIDIKUM 

Nun zeigt gerade die Diskussion um die 
Homosexuellenehe, daß die neuzeitlich(~ 

Aufklärung zwar den modernen Begriff der 
zivilen Ehe hervorgebracht, die Institution 
der Ehe aber nicht aufgeklärt hat: Zuvor ist 
sie ein Sakrament - also ein bestimmtes Zei
chen, das religiöse Heilsverheißungen ge
wissermaßen konzentriert, konkretisiert und 
vermittelt (10). Dieses Besetztsein mit (positi
ven) existentiellen Erwartungen vermindert 
sich in der Profanisierung zur bürgerlichen 
Ehe offenbar kaum, sondern mutiert bloß zu 
einem bürgerlichen Mythos. 

Der Mythos verzerrt 
und blockiert 
Sakramentale und bürgerliche Ehe stellen 
also Institutionen dar, für die gerade ein star
ker Symbolcharakter wesentlich ist. Und der 
Symbolcharakter verbindet sich mit spezifi
schen Wirkungen: Erstens, durch die beson
dere Einprägsamkeit der Symbole, die uns 
gewissermaßen in Fleisch und Blut überge
gangen sind, besteht die Gefahr, daß wir die
se Symbole für wirklich im Sinn einer ding
haften Realität nehmen. Zweitens, die Sym
bolhaftigkeit hat einen tabuisierenden Ef
fekt; sie immunisiert den Gegenstand gegen 
eine analysierende rationale Reflexion. 

Diese Symbolwirkungen mögen erklären, 
warum viele Menschen auf den Vorschlag 
der Homosexuellenehe mit der Frage reagie
ren, "Kann es so etwas überhaupt geben?", 
und nicht richtig fragen, "Soll es das ge
ben?"; und weiters mögen sie erklären, daß 
die Gegner sich neben dem Das-kann-doch
nicht-sein-Spruch darin erschöpfen, apodik
tisch und pathetisch den Untergang unserer 
Kultur als direkte Folge allfälliger Homose
xuellenehenzu prophezeien. 

Das Symbol 
im Spiel der Macht 
Die Toleranz gegenüber abweichenden 
Partnerschaftsformen erscheint umso gerin
ger, je schärfer die jeweilige Eheideologie 
das Verhältnis aus objektivem Verhaltens
druck, subjektiver Glückserwartung und un
vermeidlicher Frustration anspannt. Wenn 
sich die "Sinnverheißung" der Institution 
Ehe nicht oder schlecht erfüllt, scheint als 
Druckventil ein gleichsam blindwütiger 
Glaube an das Ideal der Eheinstitution zu 
bleiben: In verzweifelten Akten der Selbst
behauptung wird der Ehemythos repressiv 
gegen die anderen eingesetzt, indem man 
ihnen ächtend entgegenhält, daß sie am Ide
al gescheitert sind - oder zu diesem gar kei
nen Zugang haben. 

Der Ehemythos manifestiert sich über 
seine komplexe Beschaffenheit aus Wertan
nahmen, Normtexturen und Sanktionsme
chanismen als wesentlicher Mosaikstein in 
der Definition und im Vollzug gesellschaftli
cher Macht. Wohl deshalb wird oft schon ein 
bloßes Infragestellen der Institution Ehe als 
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II/Iehst subversiver Akt erlebt und ruft ag
f',fcssive Schreckensreaktionen hervor; und 
Nolchc Reaktionen fallen dort umso emp
filldlicher aus, wo die Ehe für konservative 
Inhalte steht - wie etwa beim Chefredakteur 
der "Presse", Thomas Chorherr: letzt sind al
h!, die auch nur eine Spur von Verantwortung 
Illhlefl, aufgerufen, sich einem gesellschaftspoliti
J('ht!1l Sog entgegenzustemmen, der weder Schein
politik ist noch Nebensache, sondern Dekadenz in 
Reinkultur (11). 

Bürgerliche Entrüstung 
Chorherr tritt nicht als Moraltheologe auf, 
reagiert aber mit seiner lärmenden Pauschal
verurteilung ganz ähnlich wie Laun, wenn er 
schreibt, daß der Vorschlag der lustiz-,jawohl, 
der lustizsprecherin der SPÖ, man sollte auch in 
Österreich gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaf
ten zivilrechtlich absegnen und ihnen Ehecharak
ter zubilligen, als das genommen werden muß, 
was er ist: als die bisher direkteste und infamste 
Attacke gegen Begriff, Wert und Konsequenz der 
Ehe (1'). 

Zwangsläufig erhebt sich die Frage, ob 
für die Ritter der Exklusiv-Hetero-Ehe wie 
Laun und Chorherr menschliche Bezie
hungsdimensionen wie Zuneigung, Gebor
genheit, Akzeptanz, Unterstützung, das part
nerschaftliche Gestalten und Meistern eines 
gemeinsamen Lebens überhaupt keine oder 
keine nennenswerte Rolle spielen. Was 
macht für Chorherr Begriff, Wert und Konse
quenz der Ehe aus? Ausschließlich der Akt der 
Kinderzeugung? 

Oder soll es um die Erz i e h u n g der 
Kinder durch ihre biologischen Eltern ge
hen? Die Erziehung läßt sich hier nicht 
mehr als zentraler "Ehezweck" ins Treffen 
führen, denn die Erfahrungsvergleiche zei
gen, daß die vielen und immer zahlreicher 
werdenden alleinerziehenden Elternteile 
diese Aufgabe prinzipiell nicht schlechter 
bewältigen als Ehepaare; und überdies ist 
unschwer zu erkennen, daß die Chromoso
menpartizipation weder eine Voraussetzung 
noch einen verläßlichen Vorteil für die ge
deihliche Erziehung eines Kindes darstellt. 

Vergebens sucht man bei Laun und 
Chorherr nach einem Vorbringen, aus dem 
zu erkennen wäre, worin die unersetzbaren 
Leistungen für das Gemeinwohl (13) des von ih
nen reklamierten Ehebegriffs bestehen. An
gesichts der globalen Bevölkerungsexplosion 
die Zeugungsleistung als moralisch gebote
nes, ehekonstitutives "bonum commune" 
einzufordern, ist weltfremd oder zynisch 
oder beides. 

Die Grundrechte als 
primäre Maximen 

Es erstaunt und enttäuscht, daß in der öster
reichischen Diskussion um die Homosexuel
lenehe bislang die verfassungsmäßig garan
tierten Grund- und Freiheitsrechte kaum ei
ne Rolle gespielt haben (14). Die Garantie der 
persönlichen Freiheit, der Schutz des Privat-
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bereichs gegen obrigkeitliche Eingriffe wie 
auch der Minderheitenschutz gehören doch 
zu jenen fundamentalen Werten, auf die je
de westliche Demokratie stolz zu sein be
hauptet. 

Der moderne Rechtsstaat ist ein freiheit
licher Rechtsstaat: Wo sich eine einschrän
kende Maßnahme nicht klar begründen läßt, 
muß der individuellen Freiheit Vorrang und 
Schutz zukommen und die Autonomie der 
Person jedenfalls eine primäre institutionelle 
Bestandgarantie genießen (15). 

Eben auf der Basis der Grundrechte hat 
Ende letzten Jahres das Amtsgericht Frank
furt a.M. entschieden (16), daß das Aufgebot 
zu einer Eheschließung gleichgeschlechtli
cher Partner zulässig sei, und sich dabei 
nicht nur auf den Gleichheitsgrundsatz und 
das Grundrecht auf freie Entfaltung der Per
sönlichkeit, sondern auch auf das Grund
recht der Eheschließungsfreiheit berufen. 
Als substantielle juristische Auseinanderset
zung sollte gerade diese Entscheidung zu ei
ner entsprechenden Diskussion in Öster
reich anregen. 

... Diese durch Anknüpfung an die Tradition 
gewonnene Auslegung des Begriffes "Ehe" ist aber 
nicht haltbar, da sie gegen Art. 2 I GG (Freie 
Entfaltung der Persö'nlichkeit), Art. 3 III GG 
(Gleichheitsgrundsatz) und Art. 6 I GG (Ehe
schlif!!Jungsfreiheit) verstößt. Art. 6 I GG gewähr
leistet jedermann die Freiheit, eine Ehe mit einem 
selbst gewählten Partner einzugehen. Nach der 
Rechtsprechung des Bundesveifassungsgerichtes ... 
schützt die Eheschlif!!Jungsfreiheit den innersten 
Bereich der Lebensgestaltung; "der Staat daif die 
Verwirklichung einer Lebensgemeinschaft nicht 
scheitern lassen, ohne daß dies durch ein anerken
nenswert höheres Interesse gerechtfertigt ist. Gerade 
in diesem Bereich muß die Rechtsanwendung die 
Leitidee des Grundgesetzes im Auge behalten, daß 
der Mensch im Mittelpunkt der Wertordnung steht 
und die gesetzlichen Regeln nicht Selbstzweck 
sind" (BVeifGE 31,58,85). Ein höherrangiges 
Interesse, welches es rechtfertigt, Partner einer 
gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaft davon 
auszuschlif!!Jen, diesen innersten Bereich ihres Le
bens entsprechend ihren Wünschen und ihrer Ver
anlagung zu gestalten, ist jedoch - zumindest in 
der bisherigen Rechtsprechung und Literatur -
nicht erkennbar. Die Bejahung eines Ehehinder
nisses" Gleichgeschlechtlichkeit" würde gleichge
schlechtlichen Menschen vielmehr ganz die Ehe 
verbieten, da sie aufgrund ihrer sexuellen Identität 
nicht fähig sind, eine solche mit einem Partner des 
anderen Geschlechts einzugehen. Der selbstgewählte 
Partner würde ihnen gerade verwehrt. Die tradi
tionelle Auslegung des Begriffes "Ehe" verstößt 
zudem gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz aus 
Art. 3 III GG, der eine Ungleichbehandlung u~ter 
Anknüpfung allein an das Geschlecht des Betroffe
nen verbietet . ... Gleichfalls verstößt die traditio
nelle Auslegung des Begriffs der Ehe gegen das all
gemeine Persö'nlichkeitsrecht (Art. 1 I, 2 I u. 11 
GG), welches auch das Recht umfaßt, mit einem 
gleichgeschlechtlichen Partner in einer Lebensge
meinschaft zusammenzuleben. 

Nicht nur für den zivilen Ehebegriff, auch 
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für das Sakrament der Ehe empfiehlt sich ei
ne Neubestimmung. Nach den Prinzipien 
der Sakramententheologie ist solch eine Ver
änderung geradezu angelegt: Die Sakramen
te sind institutionalisierte Formen, durch die 
dem Menschen in bestimmten, existentiell 
bedeutsamen Situationen seines Lebens die 
Gnade des Erlöstseins spezifisch vermittelt 
wird (17). Da das Sakrament als Ausdruck der 
Inkarnation - der Menschwerdung Gottes -
zu sehen ist, kann die Vermittlung der Gna
de nur auf die jeweils konkrete, geschichtli
che Befindlichkeit des Menschen hin erfol
gen. Somit steht das Sakrament im ge
schichtlichen Prozeß, in dem es seine Ge
stalt gewinnt und verändert (18). Dies gilt 
auch für die Ehe, die ja bekanntlich erst im 
Hochmittelalter zu der uns heute geläufigen 
Sakramentsform gelangt ist (19). Demnach er
scheint es geboten, der aktuellen Neube
wertung homosexueller Partnerschaften in 
einer Neugestaltung des Ehesakraments 
Rechnung zu tragen. 

(1) Das Gespräch von Bundeskanzler Dr. F ranz 
Vranitzky mit Vertretern der " Plattform gegen § 
209 "fand am 24.2.1993 im Bundeskanzleramt 
statt. 
(2) Andreas Laun, "Der Ehe gleichzustellen ", in 
"Die Presse" vom 12. 12. 1992, Spektrum V. 
(3) Laun a.a.O. Spalte 3. 
(4) Laun a.a.O. Spalte 3. 
(5) Laun a.a.O. Spalte 1. 
(6) Laun a.a.O. Spalte 4. 
(7) Lqun a.a.o. Spalte 4. 
(8) Laun a.a.O. Spalte 3. 
(9) Laun a.a.O. Spalte 1. 
(10) Vgl. etwa K. Rahner, Grundkurs des Glau
bens (197611984) 396 Jf, bes. 397 f 
(11) Thomas Chorherr, Gesellschaftspolitik mit 
Kondom, in "Die Presse" vom 12. 9. 1992, S. 1 
Spalte 4. 
(12) Chorherra.a.O. 
(13) Laun a.a.O. Spalte 5. 
(14) Diese Kritik trifft freilich auch auf den politi
schen Diskurs über die höchst problematische 
Strafnorm des § 209 StGB (erhöhtes Mindestalter 
bei gleichgeschlechtlichen Kontakten zwischen 
Männern) zu. 
(15) So betont etwa F: Ermacora zum Thema 
"Systemausgleich und Freiheit" die " ... Freiheits
komponente ... , die zum Schlüssel modernen De
mokratieverständnisses werden muß: Selbst
bestimmung und Selbstbesinnung! Sie sind 
Hauptinhalt des Rechtes auf freie Entfaltung der 
Persönlichkeit." ('Grundriß einer Allgemeinen 
Staatslehre (1978) 227). 
(16) AG Frankfurt/M. (21. 12. 1992), in Mo
natsschrift für Deutsches Recht 2/93, 116-118, mit 
kritischem Kommentar von S. Willutzki. 
(17) Vgl. etwa E. Schillebeecks, Gott.Kirche. Welt 
(1970) 259 f 
(18) Vgl. Rahner, Grundkurs 143 Jf, bes. 148 f 
(19) Vgl. etwa H. Volk in Lexikonfür Theologie 
und Kirche, 3. Bd. (1959) 681. 

Ao. Univ.Prof. Dr. Nikolaus Benke gehört dem Insti
tut für Römisches Recht der RechtswissenschaftlIchen 
Fakultät in Wien an. 
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DIE "EINSTWEILIGE VERFÜGUNG ÜBER DIE WOHNUNG" 

sAusmaß 
r Gewalt 

Elfriede Frös(hl 

Gewalttaten an Frauen 
kommen häufig nicht zur 
Anzeige und bleiben somit 
unerkannt. Grundsätzlich 
können wir aber anneh
men, daß iede 5. bis 10. 
Frau innerhalb einer inti
men Beziehung von einem 
Mann mißhandelt wird. 

Es gibt mittlerweile einige Schätzungen und 
Zahlen aus internationalen Studien, die auf 
Österreich übertragbar sind. Für Österreich 
gibt es Schätzungen, daß jährlich zwischen 
157.000 und 350.000 Frauen von Gewalt be
troffen sind (Hochrechnung der Anzeigen 
mit den anerkannten Dunkelziffern 1:5 bzw. 
1:10). Aus einer neuen österreichischen Un
tersuchung (Fröschl/Löw 1992) mit einer 
Stichprobe von hauptsächlich schwer miß
handelten Frauen (80 % dieser Frauen wur
den kontinuierlich, mit teilweise schweren 

Verletzungs folgen, mißhandelt,) ergab sich, 
daß nur jede dritte Frau Anzeige erstattete. 
Gewalttaten im Beziehungsbereich kommen 
also häufig nicht zur Anzeige und bleiben 
dadurch unerkannt. Es ist daher anzuneh
men, daß Frauen die Gewalt eher verharm
losen und oft gar nicht als Scheidungsgrund 
angeben. Umschreibungen wie: "Mein 
Mann sekkiert mich, tyrannisiert mich ... " 
usw. sind typisch. 

Gewalt kommt in allen Schichten vor, 
nur sind die Formen in der Mittel- und 
Oberschicht meist subtiler. Im Familienbe
reich tragen noch immer die Opfer die Fol
gen der Übergriffe. Die finanzielle Unter
stützung ist dürftig, darüberhinaus bleibt 
meist nur die Flucht, um sich in Sicherheit 
zu bringen. Wer sich also gegen Gewalt im 
Familienbereich wehrt, muß in der Regel 
den eigenen Wohnbereich verlassen. Dies 
zieht eine Reihe von Nachteilen für Frauen 
und Kinder nach sich: Die Kinder müssen 
entweder lange Schulwege oder einen 
Schul- bzw. Kindergartenwechsel in Kauf 
nehmen. In gar nicht wenigen Fällen muß 
die Frau Miete und Betriebskosten für die 
Wohnung, die der Mann weiter bewohnt, 
bezahlen, um keine Kündigung zu riskieren. 
Eine unklare Wohnsituation wirkt sich wie
derum im Pflegschaftsverfahren negativ aus, 

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, daß die Volkshochschule 
Stöbergasse ab dem Studienjahr 1992/93 

denn dort gilt es, "geordnete" Verhältnisse 
vorzuweisen. Daß die Gewalttätigkeit des 
Mannes diese Situation verursacht hat, wird 
häufig nicht berücksichtigt. 

Gewalt ist niemals mit Konflikten zu ver
wechseln: Ein Streit oder ein Konflikt erfor
dert prinzipiell Machtgleichheit. Bei Gewalt
ausübung oder -androhung herrscht hinge
gen immer ein Machtverhältnis vor, das 
Frauen an ihrer freien Willensäußerung hin
dert. Gewalt gegen Frauen bedeutet eine 
durchgeführte, angedrohte oder versuchte 
körperliche, psychische oder sexuelle Ge
walthandlung. Meist werden, verschiedene 
Formen der Gewalt gleichzeitig eingesetzt, 
um die Opfer einzuschüchtern und zu be
herrschen. Langandauernde Mißhandlung 
zerstört das Selbstwertgefühl der Frauen. 
Typische Verhaltensweisen mißhandelter 
Frauen wie Ambivalenz, Entscheidungs
schwäche, Passivität usw. müssen als Folgen 
und nicht als Ursache der Gewalt erkannt 
werden. Keineswegs sind sie als Indiz dafür 
zu werten, daß Frauen an ihrer Situation 
nichts verändern wollen. Gewalt erfordert 
sofortige Maßnahmen, mit dem vorrangigen 
Ziel, eine weitere Eskalation zu verhindern. 
Die Theorie, daß durch Sofortmaßnahmen 
die Gewalt eskaliert, ist durch nichts bewie
sen. Erfahrungsgemäß fahren gewalttätige 
Männer, solange ihnen keine Grenzen ge
setzt werden, mit ihren Gewalttaten fort 
oder steigern sie sogar. 

Die "einstweilige Verfügung (EV) über 
die eheliche Wohnung" (§ 382 EO), als ein
zige zur Verfügung stehende Sofortmaßnah
me, reicht für den umfassenden Schutz des 
Opfers alleine nicht aus. Die "Einstweilige 
Verfügung" sollte deshalb zumindest mit der 
Möglichkeit einer sofortigen Exekution bei 
der Zustellung durch den Gerichtsvollzieher 
kombiniert werden, unabhängig von anderen 
begleitenden Schutzmaßnahmen 

Im übrigen stiftet die Formulierung des 
Gesetzestextes Verwirrung. 

Exklusiv in der 

Volkshochschule 

Hochschullehrgänge zur 
Vorbereitung auf die 
Studienberechtigungsprüfung 

Stöbergasse 

1050 Wien 

Siebenbrunneng. 37 
durchführt. 

Beratung - Vorbereitungslehrgänge - Prüfung: Alles in einem Haus. 

Die Hochschullehrgänge der Volkshochschule Stöbergasse werden gefördert 
vom Bundesministerium für Unterricht und Kunst. 

Tel. 545 32 44-0 

Anmeldung: Jetzt! 



§ 382 Z8 lit b bietet als Sicherungsmittel 
"im Zusammenhang mit einem Verfahren 
auf Scheidung, Aufhebung oder Nichtiger
klären der Ehe den Auftrag an einen Ehe
gatten zum Verlassen der Wohnung, die der 
Befriedigung des dringenden Wohnbedürf
nisses des anderen' Teiles dient, wenn jener 
diesem das weitere Zusammenleben uner
träglich macht, besonders ihn erheblich kör
perlich bedroht." Diese verklausulierte Spra
che führt auch unter FamilienrichterInnen 
immer wieder zu Mißverständnissen. Es 
wird auf das dringende Wohnbedürfnis des 
gewalttätigen Mannes hingewiesen, weswe
gen er nicht so einfach aus der Wohnung ge
wiesen werden könne. Im Normtext geht es 
jedoch um das dringende Wohnbedürfnis 
der mißhandelten Person! 

In unseren dokumentierten Fällen wird 
uns immer wieder klar, daß mißhandelte 
Frauen kein Recht auf das Recht haben. Ih
nen wird immer wieder Lüge oder Übertrei
bung unterstellt, ihre Ambivalenz betont, 
die Gewaltsituation, in der sie sich befinden, 
nicht ernst genommen. Wir haben die Erfah
rung gemacht, daß wir viele mißhandelte 
Frauen, die sich an uns um Hilfe wenden, zu 
Gericht begleiten müssen, um sicherzuge
hen, daß ihre Anträge überhaupt entgegen
genommen werden. Teilweise werden in 
Anmeldezimmern falsche Auskünfte gege
ben und bereits bei dieser Hürde geben 
manche Frauen entmutigt auf. Daß die In
stitution Gericht ihnen vielleicht zu ihrem 
Recht verhelfen könnte, daran glauben die 
meisten nkht mehr. 

Auch FamilienrichterInnen verwehren 
Frauen den Zugang zum Recht. Es wird 
manchmal sogar als etwas Ungehöriges be
trachtet, wenn Frauen ihre Rechte einfor
dern oder womöglich schon beraten wurden. 
Oft wird Frauen die EV unter Hinweis auf 
die mögliche Eskalation der Gewalt oder auf 
angebliche Unzulässigkeit verweigert. Umso 
besser wird das Recht des gewalttätigen 
Mannes geschützt. Wie viele Beispiele zei
gen, bestehen RichterInnen trotz noch deut
lich sichtbarer Spuren der Mißhandlungen 
auf dem Recht des Mannes, auch im Verfah
ren zur Erlassung der EV angehört zu wer
den. Im günstigsten Fall kann die EV ca. 
zehn Tage nach Antrag wirksam werden. Bis 
dahin - und oft noch länger, nämlich bis zur 
Exekution - muß die Frau mit dem Gewalt
täter in der Wohnung ausharren, auch in Fäl
len, wo es eine ausreichende Dokumentati
on der Verletzungen und Gewaltakte gibt. 
Aber es geht auch anders: 

Zahlreiche ausländische Beispiele (Nie
derlande, USA, Schottland, skandinavischer 
Raum) zeigen uns die Möglichkeit von So
fortverfügungen, die eine gewisse Zeit in 
Kraft bleiben. Innerhalb dieser Frist muß 
ein Verfahren eingeleitet werden. 

Ein besonders effektives Modell zur 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen ist 
das "domestic abuse intervention" -Projekt 
(DAIP), bei dem Verfügungen erlassen wer
den und darüber hinaus alle am Problem ar-
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beitenden Institutionen eng zusammenar
beiten: 

Das Domestic Abuse Intervention Pro
ject (Duluth, Minnesota, USA) versteht sich 
als Koordination der Interventionen der 
rechtlichen, polizeilichen und sozialen Ein
richtungen einer Kommune. Das Projekt 
wurde von Frauenhausmitarbeiterinnen in 
Zusammenarbeit mit interessierten Fachleu
ten aus anderen Bereichen ins Leben geru
fen um 

1. Gewaltdelikte vor Gericht zu bringen 
und die Einstellung von Anzeigen durch 
Staatsanwaltschaft usw. zu verringern; 

2. Sanktionen und Resozialisation verstär
ken, um den Mißhandler von weiteren 
Gewalttaten abzuhalten; 

3. Sichere Wohnmöglichkeit, Rechtsbei
stand und moralische und soziale Unter
stützung für mißhandelte Frauen zu 
schaffen; 

4. Koordination und Weitergabe von Infor
,mationen zwischen den verschiedenen 
Einrichtungen zu gewährleisten. 

Das Grundprinzip ist, daß das Kommu
nalsystem für die Konsequenzen, die der 
Täter zu tragen hat, verantwortlich ist und 
die betroffenen Frau aus ihrer erpreßbaren 
Position zwischen Täter, Polizei und Gericht 
befreit wird. Ist die Polizei einmal einge
schaltet, hat die Frau keinen wesentlichen 
Einfluß mehr auf das Geschehen (wie bei 
Delikten außerhalb der Familie der oder die 
Geschädigte auch keinen Einfluß auf die Art 
der Strafverfolgung und Schwere der Konse
quenzen hat). 

Im Fall einer Intervention der Polizei hat 
diese die Verpflichtung, den (mutmaßli
chen) Täter in Polizeigewahrsam (max. 24 h) 
zu nehmen, wenn: a) das Opfer sichtbare 
Verletzungen aufweist, b) eine hohe Wahr
scheinlichkeit besteht, daß Gewalt angewen
det oder angedroht wurde und c) die Perso
nen zusammenleben. 

Die Information über eine Festnahme 
muß an DAIP-MitarbeiterInnen weitergege
ben werden, worauf a) der betroffenen Frau 
Unterstützung angeboten wird, b) der Täter 
von einem DAIP-Mitarbeiter kontaktiert 
wird, der ihn über den weiteren Verlauf auf
klärt und ihm die Möglichkeiten des Pro
jekts erläutert. 

Die Staatsanwaltschaft muß jede Anzeige 
weiterverfolgen. Bei der ersten richterlichen 
Anhörung wird bei Eingeständnis der Tat 
für Erststraftäter die Auflage zum Trainings
kurs ausgesprochen, das Verfahren wird vor
läufig eingestellt. Ohne Schuldbekenntnis 
wird das Hauptverfahren eingeleitet, das 
auch zu einer Verurteilung zum Besuch ei
nes Trainingskurses führen kann. Die Verur
teilungsraten erhöhten sich von 20 % der an
gezeigten Fälle im Jahr 1980 auf 87 % im 
Jahr 1983. 

Die sozialen Trainingskurse sind in das 
Strafsystem eingegliedert, die Frage "Thera
pie oder Strafe" stellt sich hier nicht. Weite
re Strafverfolgung und/oder Gefangnisstrafe 
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sind klare Konsequenzen, sollte der Mann 
dem Trainingskurs mehr als zweimal fern
bleiben oder sollte er noch einmal seine 
Frau bedrohen oder mißhandeln. Freiwillige 
Bekenntnisse, Einsicht und Reue können 
diese Entscheidung prinzipiell nicht beein
flussen, wohl aber das Ausmaß der Gefäng
nisstrafe (viele mißhandelnde Männer setz
ten "Reue und Einsicht" bewußt ein, ohne 
an der Veränderung ihres Verhaltens zu ar
beiten). 

Die sozialen Trainingskurse werden von 
Männern oder Frauen geleitet. Die anfangs 
therapeutisch ausgerichteten Gruppen wur
den bald als falscher Ansatz erkannt, da die 
Teilnehmer zwar Gefühle äußerten, die Ge
walttätigkeit und ihr Ende aber kaum ange
sprochen wurde. Derzeit wird sehr struktu
riert am Grundproblem der Macht und Kon
trolle gearbeitet, die alleinige Verantwortung 
des Täters für die ausgeübte Gewalt und de
ren Beendigung stehen im Zentrum der 
Kurse. 

Als wichtig werden die Hilfestellungen 
für betroffenen Frauen angesehen. In Zu
sammenarbeit mit dem Frauenhaus wird ein 
breites Spektrum angeboten, das Sicherheit, 
Information und Stärkung der Frauen zum 
Ziel 'hat (rechtliche Beratung, Unterstüt
zungsgruppen, Aufenthalt im Frauenhaus, 
praktische Unterstützung und Begleitung 
usw.). 

Die Gesetze und die Einstellungen aller 
Hilfseinrichtungen und Institutionen zu Ge
walt gegen Frauen müssen sich ändern. 
Wenn sich Opfer wehren, ist dies nicht 
gleichzusetzen mit Gewaltausübung. 

Die Bekämpfung von Gewalt erfordert 
unser aller Phantasie und Energie, aber auch 
Veränderung der Gesetz- und der Rechtspra
xis. Nur so können wir in Zukunft schwere 
Gewalttaten an Frauen verhindern. 

Verwendete Literatur: Fröschl E./ Löw S.: Ursa
chen und Folgen der Gewaltanwendung gegenüber 
Frauen und Kindern, UnveröjJ. Projektbericht, 
Wien 1992 (erhältlich über das Bundesministeri
umfür Frauenange!egenheiten). 

Mag. Elfriede Fröschl ist Soziologin und Sozialarbeite
rin und arbeitet in der Beratungsstelle für Frauen. 

Hilfe und Unterstützung: 
Frauenhäuser (Tag und Nacht erreichbar) 

Tel: S4 S4 800 oder 40 83 880 
Beratungsstelle für Frauen 

Tel.: 214 03 73 

F~",uen s;nd wGt",nd, mot~ und w;L1 
K 3\ ," p f de.r 1\ t,,,,nc:·~gel-V,,,Lt. 

~- PATr<-ol>ILLE 
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KRANKENGESCHICHTE PER CHIPKARTE 
gliedert in: Stammdaten (Versicherung, Ver
sicherungsnummer, Name, Adresse, Haus
arzt, ... ), Notfalldaten (Blutgruppe, Allergien, 
Impfungen, ... ), Anamnese (Kinderkrankhei
ten, Diagnosen, Operationen, Krankenhaus
aufenthalte, ... ), Therapiedaten (Dauerthera
pien, laufende Medikamenteneinnahme, be
handelnder Arzt, ... ) und Vorsorgedaten 
(Impfungen, allgemeine und berufliche Risi
kofaktoren). 

Imperium sanum 
• • • In carla sanllalls 

Othmar Brigar 

Die Gebietskrankenkassen 
für Wien, Niederösterreich 
und Burgenland starteten 
im Jänner 1993 einen 
Feldversuch, der den Ein
satz einer scheckkarten
großen Chipkarte als Kran
kenschein testen soll. 

Chipkarten sind eigentlich kleine Computer, 
die es erlauben, einige hunderttausend Zei
chen zu speichern und mittels geeigneter 
Geräte lesbar zu machen. Die gesamte Infor
mation und Zugriffsverwaltung ist auf einem 
kleinen Chip auf einer bankomatähnlichen 
Plastikkarte untergebracht. 

Geht es nach dem Willen der Ärztekam
mer, sollen "Blutgruppe, Impfungen, Aller
gien, Dialyse und Dauermedikation", aber 
auch "Blutdruck, Cholesterinwerte, Körper
gewicht bis zu Blutzucker oder Harnsäure
befunden " gespeichert werden. Zumindest 
letztere sind einer ständigen Veränderung 
unterworfen, ihr theoretischer oder prakti
scher Nutzen ist daher gleich Null. Einzu
setzen wäre diese Karte laut Ärztekammer 
beim Arzt, im Spital, aber auch im Notfall. 
Zusätzlich könnte diese Karte auch als Kre
ditkarte genutzt werden, phantasieren die 
obersten Kämmerer, quasi nach dem Motto: 
"Ihr Gesundheitszustand garantiert Ihnen 
eine Kreditsumme von öS 50.000.-". 

Erwartungen 
Die Medcard wird einigen Vorteile bringen. 
Die Ärzte versprechen sich Zeitersparnis, et
wa bei der Erstdiagnose. Die Krankenkassen 
versprechen sich Kostenreduktion wegen 
der Möglichkeit einer effizienteren Kontrol
le. Die Hersteller erwarten hohe Umsätze 
wegen des breiten Nutzerkreises. Und den 
Gesundheitspolitikern dient die Medcard als 
Innovations- und Aktivitätsalibi. 

Dem Patienten bringt die neue Technik 
nachweisbar fast gar nichts. Vielmehr lädt 
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die Medcard zu mehreren Arten des Miß
brauchs zu Lasten des Karteninhabers ein. 

Die Beamten des Gesundheitsministeri
ums ließen sie letztes Jahr prüfen. Das 
Österreichische Institut für Gesundheitswe
sen und die Akademie der Wissenschaften 
verfaßten eine Studie über die Einführung 
der Medcard in der Konzeption eines elek
tronisch lesbaren Ausweises, mit dem jeder 
seine persönlichen Gesundheitsdaten immer 
mit sich tragen könne. Die Ergebnisse wur
den nie der Öffentlichkeit bekanntgegeben -
vielleicht waren die Autoren 

Um Datenschutz und Datensicherheit zu 
gewährleisten, ist geplant, den Datenzugriff 
in zwei Schritten zu regeln. Jeder Arzt muß 
sich durch eine geeignete Arztkarte dem Le
segerät gegenüber identifizieren und kann 
dadurch auf Stamm- und Notfalldaten des 
Patienten zugreifen. Darüberhinaus verfügt 
der Patient über einen Geheimeode, der den 
Zugriff auf alle anderen Daten sperrt. Der 
Arzt könnte diese Daten theoretisch daher 
nur dann lesen, wenn der Patient ihm seinen 
Geheimeode mitteilt. 

Bedenken 

Auffallend ist der hohe technische Aufwand 
für relativ einfache Dinge: jeder Arzt, jedes 

zu realistisch und somit zu 
kritisch. 

Der Präsident der Wiener 
Ärztekammer, Neumann, 
sorgte schon vor vier Jahren 
für den öffentlichen Auftakt. 
In einer Pressekonferenz be
richtete er euphorisch über 
die immensen Vorzüge der 
neuen Technik, etwa bei ei
nem Notfall oder beim Aus
tausch von Diagnose- und 
Therapiedaten zwischen 
den Ärzten. Als Techniker 
halte ich solche Visionen 
schlicht für blauäugig, sind 
doch die negativen Konse

. .. UND DANN GlJTE 
EESSERUNG IHREN 
HÄHERHOlDEN UND 
KEINEN ALKOHOL ZU 

IHREH HERZHEDIKAHENT. 

"quenzen eines maschinenlesbaren Gesund
heitsausweises offenbar. 

Technologie 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die 
Speicherung von Daten auf einer Plastikkar
te zu bewerkstelligen. Die einfachste findet 
man etwa auf einer Bankomatkarte in der 
Form eines magnetisierbaren Streifens vor. 
Für die österreichische Medcard ist die 
Technik mit einem integrierten Speicher
ehip in Diskussion, auf dem etwa 64 KByte, 
das entspricht dem Text von 30 Maschin
schreibseiten Krankengeschichte, gespei
chert werden können. Dieser Chip enthält 
neben seiner Speicherfunktion auch einen 
Prozessor, der den Zugriff auf diese Daten 
regeln und auch schützen soll. Die Anwen
dung dieser Karte läßt sich jederzeit aufwei
tere Bereiche als der bloßen Datenhaltung 
erweitern, etwa auf den Zahlungsverkehr 
zwischen Patienten, Ärzten und Kassen. 

Der Datenbestand auf der Karte ist ge-

JURIDIKUM 

Spital, jeder Notfall- und Rettungswagen 
müßte entsprechende Lesegeräte haben, 
bloß um einige wenige Daten überhaupt zu 
Gesicht zu bekommen. 

Da sich der Normalbürger ein solches 
Terminal wohl kaum leisten wird, trägt er 
zwar ständig äußerst sensible Informationen 
über seine Gesundheit bei sich, kann sie 
aber nicht lesen, geschweige denn verste
hen. 

Um eine unberechtigte Verwendung der 
Karte bei Verlust zu verhindern, müssen die 
Daten mit Sperreodes versehen werden. Wer 
kennt diese Sperrcodes? Der Vertrauensarzt 
soll diesen Code kennen. Der Patient soll 
diesen Code kennen. Beide gemeinsam sol
len diesen Code kennen. Damit wird jedoch 
die Karte im Notfall unbrauchbar, etwa 
wenn der Patient unansprechbar ist oder· 
soll schon beim Bankomat vorgekommen 
sein - den Code einfach vergißt. 

Zusätzliche Sperren müssen die verschil> 
denen Daten vor bewußter und unabsichtli· 
eher Veränderung schützen. Wer dokumcn· 
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tiert diese vielen verschiedenen Sperren? 
Da diese Karte extrem sensible Gesund

heitsdaten enthält, wäre der Verlust dieser 
Daten mit gravierenden Nachteilen für den 
Patienten verbunden. Jede behandelnde 
Stelle wird sich daher eine Kopie dieser Da
ten zulegen. Binnen kurzem haben alle 
großen Gesundheitsstellen so ziemlich alle 
Gesundheitsdaten der Österreicher, wenn 
auch nicht in aktueller Form. Diese befindet 
sich, zumindest nach den Vorstellungen der 
Ärztekammer, nur auf der Medcard. 

Viele Stellen sind an Gesundheitsdaten 
interessiert. Bisher mußten jedoch Arbeitge
ber, Behörden, Sozialversicherungsträger, 
Versicherungen und Banken, wollten sie der
artige Daten, Farbe bekennen. Sie mußten 
letztlich immer wieder die Zustimmungen 
bzw. Einwilligungen von den Betroffenen er
wirken. Die Beschaffung der Daten war in 
der Regel mit hohen Kosten verbunden. Jede 
dieser Stellen überlegte sich die Notwendig
keit der Beschaffung einzelner Daten. Mit 
der einfachen Frage: "Kann ich dann bitte 
noch Ihre Medcard sehen?", etwa im Zuge 
eines Bewerbungsgespräches, eines Kredit
antrags oder einer Behördenvorsprache, wird 
alles klar gemacht. Bei Verweigerung sind 
Mann und Frau sowieso unten durch. 

Zusammenfassend gilt: 
• Sollte eine minimale Vertraulichkeit der 

Information gesichert werden, dann ist die 
Medcard als Notfallskarte nicht geeignet. 

• Die Sensibilität der Daten und das Ver
lustrisiko führen zwangsläufig zur zentrali
sierten Speicherung von "Sicherungskopi
en". 

• Der Zugang zu Gesundheitsdaten wird 
für viele Gruppierungen erleichert, für 
den Patienten erschwert. 

• Die Verknüpfung mit anderen Funktio
nen (Kreditkarte, Einkaufskarte, Perso
nalausweis, ... ) macht den provozierten 
Datenfluß noch undurchsichtiger und wi
derspricht der informationellen Selbstbe
stimmung. 

• Die absolut notwendigen Notfallsdaten 
(Blutgruppe, Allergien, Dauermedikatio
nen) lassen sich bequem in "normaler" 
Schrift auf einem Plastikkärtchen in der 
Größe einer Medcard unterbringen. 

Qllellenverzeichnis: 
ARGE DATEN, Asoziale Daten, Wien 1989 
'i;CE, Presseaussendung, 31.12.1992 
i\'rztekammer für Wien, Pressekonferenz, 
22.2.1989 
IWV & Wirtschaft, EDV in der Arztpraxis, 
,I, /0.1990, S. 44 
/WV & Wirtschaft, Die Medcard kommt, 
/6.5./990, S. 52 
/lmdllktinformation CSPMed 
/lfsd/l'eibung der CP8-Schnittstellen für die Med
IlItrI, 7.1.1991 

Olhmar Brigar ist Mitarbeiter der ARGE DATEN und 
Ohmann des Vereins "Engagierte Computer-Expertln
IIlIn (ECE)", 
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DAS UMWELTVERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNGSGESETZ 

Umwelt, 
vertrag Dich! 

Marlies Meyer 

Das Langzeitvorhaben 
Bürgerinnenbeteiligung 
scheint in die Endrunde 
gekommen zu sein. 
Immerhin beschäftigt es 
den Nationalrat bereits die 
drifte Legislaturperiode.(1) 
Trotz anders lautender 
Pressemeldungen ist das 
Thema UVP aber 
keineswegs erledigt. 

Ausgangspunkt der Verhandlungen in der 
XVIII. GP waren die Initiativanträge Cap 
und Kohl für ein Bürgerbeteiligungsgesetz 
vom 9. Juli 1991 (208 bis 211/A) und die Re
gierungsvorlage für ein (UVP-G), einge
bracht am 12. November 1991 (269 dBeil). 
Zum einen sollten diese zwei Gesetzesent
würfe miteinander verzahnt werden, zum 
anderen waren sowohl UmweltschützerIn
nen als auch die Wirtschaft mit der Regie
rungsvorlage nicht zufrieden. Nach einer 
Reihe von Hearings im Frühsommer 1992 
zogen sich dann die koalitionären Abgeord
neten ins Verhandlungskämmerchen still 
zurück und wurden lange nicht mehr er
blickt. Am 18. Februar 1993 fand erst wieder 
eine Unterausschußsitzung statt und zwei 
weitere sollen jedenfalls folgen (15. und 27. 
April). Schon daraus ergibt sich, daß die fol
gende Beleuchtung ausgewählter Aspekte 
des UVP-G keine endgültige ist.<') Es ist zu 

• hoffen, daß Verbesserungswünsche über das 
bisherige Ausmaß hinaus noch Eingang fin
den werden. Darüber hinaus ist der derzeiti
ge aktuelle koalitionäre Textentwurf selbst 
in einem entscheidenden Punkt - betreffend 
den Umweltsenat - noch nicht ausformuliert. 

Welche Anlagen sind einer Umweltver
träglichkeitsprüfung und BürgerInnenbetei
ligung (BB) zu unterziehen? 

Es wird in Zukunft - vereinfacht gespro
chen - drei Arten von umweltrelevanten An
lagen geben: Anlagen, die einer UVP und 
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BB zu unterziehen sind und in einem kon
zentrierten Verfahren abgehandelt werden, 
Anlagen, die nur einer BB und den diversen 
Bewilligungsverfahren zu unterziehen sind 
und schließlich Anlagen, die wie bisher ma
teriell und verfahrensrechtlich allein nach 
den einzelnen bestehenden Materiengeset
zen abgehandelt werden. 

UVP im engeren Sinn ist die gesamthafte 
Beurteilung der Auswirkungen einer Anlage 
auf die Umwelt, die von einem von der 
Behörde bestellten Sachverständigenteam 
vorgenommen wird. UVP im weiteren Sinn 
ist die Entscheidung der Behörde, ob und in 
welcher Weise das eingereichte Projekt in 
Rücksicht auf den Umweltschutz genehmigt 
wird. Die BürgerInnenbeteiligung kann fürs 
erste mit der öffentlichen Auflage der Pro
jektunterlagen, der Entgegennahme von 
Stellungnahmen und der öffentlichen Erör
terung des Projekts skizziert werden. 

In erster Linie wird zur Umschreibung 
des UVP- bzw. BB-pflichtigen Anlagenkrei
ses auf den Verwendungszweck der Anlage 
abgestellt. Einerseits sind die Schwellen oft 
zu hoch, recht willkürlich oder gar völlig irre
al, weil aus Deutschland importiert, ange
setzt. Andererseits sind solcherart bestimmt 
branchenweise Lücken gegeben. Ganz auf
fällig ist das Fehlen gentechnologischer An
lagen im UVP-pflichtigen Anlagenkreis. 
Auch die chemische Industrie hat nach dem 
jetzigen Stand der Dinge ihre Schäfchen be
reits ins Trockene gebracht. Offen einge
standene Maxime der Regierungsparteien ist 
es, nicht mehr als 40 - 50 UVP-Verfahren im 
Jahr zu haben. 

Wasserkraftwerke z.B. sollen erst ab einer 
Engpaßleistung von 15 MW einer UVP un
terzogen werden müssen. Das umstrittene 
Kraftwerksprojekt Lambach-Saag an der 
Traun in Oberösterreich hat eine Engpaßlei
stung von 13,7 MW, das geplante Kraftwerk 
bei Fisching an der Mur 19 MW. Anlagen 
von 10 bis 15 MW sind BB-pflichtig und 
"Kleinkraftwerke" unter 10 MW wären wie 
bisher nur nach dem Wasserrechtsgesetz, 
dem Elektrizitätswirtschaftsgesetz und al
lenfalls dem Naturschutzgesetz des Landes 
zu verhandeln. 

Auch die Umweltverträglichkeit land
wirtschaftlicher Betriebe soll in Hinkunft ge
prüft werden, allerdings nur die Schweine
und Geflügelzucht - und das auch nur ab 
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astronomischen Größenordnungen wie zum 
Beispiel 84.000 Mastgeflügelplätzen. In der 
österreichischen Landwirtschaftsstatistik zur 
Struktur viehhaltender Betriebe lautet die 
letzte Kategorie auf ,,40.001 und mehr" 
Hühner; 0,5 % der Hühnerhalter besitzen so 
viele Tiere. 87 % der Masthühnerhalter füt
terten im Jahre 1991 weniger als 1000 Stück 
Federvieh. 

Anlagen zur Herstellung gefährlicher 
Pflanzen- und Schädlingsbekämpfungsmit
tel sollen erst ab einer Jahreskapazität von 
5.000 Tonnen UVP-pflichtig sein. In der Re
gierungsvorlage lag die Schwelle noch bei 
1.000 Tonnen. Über letztere Größenord
nung geht derzeit in Österreich nur eine ein
zige Produktionsstätte hinaus, während 10 
Unternehmen darunterliegen. 

Anders als die Regierungsvorlage enthält 
die Anlagenliste auch Projekte, die nur nach 
Landesgesetzen bewilligungspflichtig sind, 
wie zum Beispiel Hotelkomplexe ab 1000 
Betten (Bauordnung). 

Der wichtige Bereich der Verkehrsanla
gen, wie z.B. Trassenfestlegungen nach dem 
Bundesstraßengesetz und dem Hochlei
stungsstreckengesetz sind nach wie vor im 
Entwurf enthalten. 

Die Information der 
ÖHentlic:hkeit 
Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist nach 
dem letzten Textentwurf integrierter Be
standteil des konzentrierten Genehmigungs
verfahrens. Die Information der Öffentlich
keit erfolgt aber bereits vor Einleitung des 
Genehmigungsverfahrens. 6 Monate vor An
tragstellung hat der/die KonsenswerberIn 
das Projekt und die zugehörige Umweltver
träglichkeitserklärung in den Grundzügen 
darzulegen. Hierauf erfolgt die 1. öffentliche 
Auflage in der Standortgemeinde und den 
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Nachbargemeinden. Ist das Projekt konkre
tisiert und der Antrag auf Genehmigung ein
gelangt, erfolgt unter Beiziehung der soge
nannten "mitwirkenden Behörden", das sind 
jene, die aufgrund des UVP-Gesetzes ihre 
Entscheidungszuständigkeit verloren haben, 
eine Vorprüfung. Die 2. öffentliche Auflage 
umfaßt die gesamten Projektunterlagen, die 
Umweltverträglichkeitserklärung und die 
vorläufige Gutachterliste und erfolgt auf der 
zuständigen Bezirkshauptmannschaft und in 
der Standortgemeinde. Die Festlegung des 
Untersuchungsrahmens und der konkreten 
GutachterInnen erfolgt nach Einlangen der 
Stellungnahmen aus der öffentlichen Aufla
ge. Das UVP-Gutachten wird abermals öf
fentlich aufgelegt (3. öffentliche Auflage). 
Hierauf erfolgt die öffentliche Erörterung 
des Gutachtens. Erst danach findet die kon
zentrierte Verhandlung nach den anzuwen
denden Materiengesetzen statt. 

Was ist umweltverträglic:h? 
Zur Beurteilung der Zulässigkeit eines Pro
jekts werden nach wie vor die Materienge
setze vorrangig maßgeblich sein. Für eine 
gewerbliche Müllverbrennungsanlage sind 
dies z.B. die Gewerbeordnung, das Abfall
wirtschaftsgesetz, die bautechnischen Be
stimmungen der jeweiligen Bauordnung, das 
Luftreinhaltegesetz für Kesselanlagen 
(LRG-K) und das Wasserrechtsgesetz 
(WRG) für allfällige Abwassereinleitungen. 
Diese Gesetze stellen vorwiegend auf den 
Immissionsschutz (Abwehr aktueller Gefah
ren wie z.B. für Gesundheit und Eigentum) 
und bei Luftschadstoffen und Abwasserein
leitungen auf den Emissionsschutz in Form 
der "Stand der Technik"-Klausel ab. Für ei
nen solchen Fall sei nun exemplarisch die 
Frage gestellt, welche Neuerungen die zwei 
folgenden zusätzlichen Genehmigungskrite
rien des UVP-G bringen? 

JURIDIKUM 

1. "Es ist jedenfalls sicherzu
stellen, daß Emissionen in Luft 
oder Wasser nach dem Stand der 
Technik begrenzt, sonstige Emis
sionen auf ein zumutbares Maß be
schränkt und die Immissionsbela
stung der zu schützenden Güter 
möglichst gering ist. " (§ 17 Abs 2). 
Dabei sind auch die Wechselwir
kungen der Belastung einzelner 
Umweltmedien zu berücksichti
gen. 

2. Ergibt die Gesamtbeurteilung 
der Anlage unter Einrechnung der 
Wechselwirkungen, der Kumulie
rung und Verlagerung der Umwelt
schäden eine schwerwiegende 
Umweltbelastung, so kann das Pro
jekt auch abgelehnt werden, wenn 
durch Auflagen und Projektmodifi
kation keine Abhilfe geschaffen 
werden kann (§17 Abs 3). 

Von entscheidender Bedeutung 
ist nun, wie die bisherige zumeist 
sektorale Betrachtung der Umwelt

medien nach den Materiengesetzen und der 
integrative Auftrag nach dem UVP-Gesetz 
miteinander in Deckung gebracht werden. 
Neben einem vergrößerten Betrachtungsfeld 
wurden ansatzweise strengere Maßstäbe der 
Umweltvorsorge eingeführt, wobei diese 
zwei Determinanten sich gegenseitig bedin
gen. 

Hinsichtlich der Luftschadstoffe sieht die 
1. DVO (1990) zum LRG-K bereits definiti
ve Grenzwerte nach dem - letztlich politisch 
festgelegten - Stand der Technik vor. Stren
gere Werte sind bisher nur aufgrund einer 
massiven Immissionsvorbelastung einforder
bar gewesen. Auch für Abwasser schreibt die 
Abwasser-EmissionsVO (1990) nach dem 
WRG Grenzwerte vor. 

Erste Frage: Kann nun der aktuelle und 
damit strengere Stand der Technik des Jah
res 1993 vorgeschrieben werden, und zwar 
unabhängig von der Immissionssituation, 
oder gilt der Auftrag zur Schadstoffreduktion 
nach dem Stand der Technik nur für jene 
Fälle, wo in den Materiengesetzen dieses 
Gebot überhaupt nicht existiert? 

Zweite Frage: Unter Emissionen in die 
Luft ist auch der Lärm zu verstehen. Wäre 
also der Lärm, anders als nach der GewO, 
die beim Lärm noch auf die Zumutbarkeit 
für die Nachbarn abstellt, nunmehr nach 
dem Stand der Technik zu reduzieren? 

Dritte Frage: Was bedeutet "möglichste Re
duktion" im Fall der sonstigen Emissionen, 
worunter wohl z.B. Erschütterungen zu ver
stehen sind? Geht sie über das Maß der Zu
mutbarkeit, das in der Gewerbeordnung aus
schlaggebend ist, hinaus? Jedenfalls wärc 
diese Formulierung vager als ein Vermei
dungsgebot nach dem Stand der Technik. 

Während diese Fragen hinsichtlich der 
ersten Ziffer noch systemkonform sind, geht 
das zweite Kriterium bei ernster Anwendung 
ins Grundsätzliche. Wird z.B. die Frage der 
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bloßen Verlagerung von Umweltschäden 
ernst genommen, ist jeder bloße "End of the 
Pipe"-Umweltschutz zu kurz gegriffen. Jede 
Luft- und Abwasserschadstoffrückhaltung 
bedeutet ja eine spätere Belastung des Bo
dens und des Wassers durch die Deponie
rung des Filterkuchens, der Flugasche, des 
Klärschlamms. Durch die Anwendung aller 
Materiengesetze unter einem ergibt sich je
doch jetzt die Möglichkeit, mit einer umfas
senden Beurteilung ernst zu machen. Im 
Fall der Müllverbrennung machen die Rück
stände 40 % des "Inputs" aus. Ist diese Ge
samtbelastung also zu schwerwiegend? An
gesichts der Unbestimmtheit der Grenzzie-
hung, der wir im Anlagenrecht aber schon 
bisher auf Schritt und Tritt begegnen, wird 
es wesentlich auf die Haltung der Öffent
lichkeit und des Gutachterteams gegenüber 
dem Projekt ankommen. Jedenfalls bietet 
dieses Kriterium die Möglichkeit, Anliegen 
von Bürgerinitiativen, die bisher als rechts
unerheblich ausgeklammert wurden, zU,the
matisieren und damit einer geordneten Dis
kussion zuzuführen. Klare politische Ent
scheidungen zugunsten des Umweltschutzes 
hat dieser Gesetzesentwurf aber noch nicht 
getroffen. Durch die Bürgerpartei und die 
garantierte ParteisteIlung für Nachbarn auch 
jener Projekte, wie z.B. Flughäfen, die bis
her äußerst partizipationsfeindlich geneh
migt worden sind, ist aber die Chance, daß 
die unbestimmten Rechtsbegriffe auch ein
mal im Dienste des Umweltschutzes nutzbar 
gemacht werden, größer geworden. 

Nicht eingebaut wurde die Frage nach 
dem Bedarf und der Vorlage von österreich
weiten Fachplanungen wie einem Abfall
wirtschaftskonzept, einem Gesamtverkehrs
konzept oder einem Energiekonzept als not
wendige Bedingung für die Zulässigkeit der
artiger einschlägiger Projekte wie Deponien, 
Straßen und Wasserkraftwerke. Die Projekt
UVP wird also den umstrittenen Grund
satzentscheidungen in der Verkehrs-, Ener
gie- und Abfallpolitik nicht gegensteuern 
können. Hinzu kommt, daß es massive Be
strebungen gibt, die Verbindlichkeit der all
gemeinen Raumplanung - und das bedeutet 
das Freihalten von Flächen von jeglicher ge
werbs- oder verkehrsmäßiger Nutzung per 
Gemeindeentscheid (Flächenwidmungs
plan) - aufzuheben. 

Die Bürgerinnenpartei 
Eine ganz bedeutsame Neuerung ist die 
Bürgerpartei bei den UVP-pflichtigen Anla
gen. Sie soll alle objektiven Regelungen 
zum Schutz der Umwelt in den Materienge
~etzen und dem UVP-G "einklagen" kön
nen. Das heißt u.a., rechtswirksam Einwen
dungen gegen das Projekt erheben, die Ein
haltung der Verfahrensregeln fordern, Beru
fllng gegen die entscheidende Behörde er
heben und letztlich die Angelegenheit vor 
den Verwaltungsgerichtshofbringen zu kön
nen. Auch die Schlüssigkeit und Vollständig
keit des UVP-Gutachtens, dem in der Rea-
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lität, und wie von Politik und Wirtschaft ge
wünscht, hohe Legitimationsfunktion zu
kommen wird, wird so überprüfbar werden. 
Die Mitbestimmung bei der Fachgutachter
auswahl ist bis jetzt allerdings nicht gegeben. 

Der derzeitige Entwurf sieht vor, daß 
sich eine Bürgerpartei aus 200 Wahlberech
tigten der Standortgemeinde und der Nach
bargemeinde bilden kann. Dies ist eine sehr 
ortsgebunde und auf die unmittelbare Be
troffenheit abstellende Variante. Wün
schenswert wäre auch ein Abstellen auf die 
Region und die österreichweiten Umwelt
schutzorganisationen. Denn die Umweltan
wälte, die auch ParteisteIlung haben, werden 
in der alleinigen Vertretung des allgemeinen 
Umweltschutzinteresses überfordert sein. 

Die Entscheidungskonzen
tration bei UVP·pflichtigen 
Vorhaben 

Eine wesentliche Neuerung gegenüber der 
Regierungsvorlage bedeutet die Verfahrens
und Entscheidungskonzentration. Alle Be
willigungsverfahren, die vor Errichtung und 
Betrieb einer umweltrelevanten Anlage ab
geführt werden müssen, werden unter ei
nem verhandelt und entschieden. Zuständi
ge Instanz soll die Landesregierung werden, 
als Berufungsinstanz soll ein Umweltsenat 
eingerichtet werden. Durch die vertikale 
und horizontale Verkürzung der Instanzen 
ist ein wesentlicher Beschleunigungseffekt 
gegeben. Der Entscheidungsort liegt somit 
bürgerferner als früher. Wesentliche Folge
fragen wie z.B. der politischen Kontrollrech
te (Interpellations- und Resolutionsrecht des 
Nationalrates und der Landtage) sind noch 
nicht geklärt und geregelt. 

Durch die Hereinnahme der "Landesver
fahren " wie der baurechtlichen und natur
schutzrechtlichen Genehmigung ins konzen
trierte UVP-Verfahren würden den Gemein
den (Bürgermeister und Gemeinderat als 
Baubehörden) und den Ländern (BH als 1. 
Instanz, Landesregierung als Naturschutz
behörde 2. Instanz und Aufsichtsbehörde in 
bau- und raumordnungsrelevanten Verfah
ren) wesentliche Vollzugskompetenzen ent
zogen werden. Aus diesem Grunde war es 
massives Bestreben der ÖVP, den Vollzug 
des konzentrierten Verfahrens, das aber 
mehrheitlich doch Materien der unmittelba
ren und mittelbaren Bundesverwaltung um
faßt, in die Landeshoheit zu bekommen. 
Mit diesem Interesse hat sich die ÖVP nun 
durchgesetzt, womit die Machtbalance zwi
schen Bund und Ländern, die oft auch eine 
zwischen den politischen Lagern ist, gewal
tig verschoben wird,<3) Freilich wird damit 
auch der Zweck verfolgt, politische Verant
wortlichkeit zu verwischen. Der "einfärbige" 
Landeshauptmann als Träger der mittelba
ren Bundesverwaltung kann als einzelner 
schwerer eine unpopuläre Entscheidung 
durchstehen als das "gemischtfärbige" Kol
lektiv Landesregierung. 
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Der Umweltsenat, der auf Bundesebene 
eingerichtet wird, ist als Kollegialorgan mit 
richterlichem Einschlag geplant. Damit steht 
die Entscheidung über umweltrelevante 
Großprojekte nicht mehr formal dem Bun
desminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten (Gewerbe, Bergbau und Energie), für 
Forst- und Landwirtschaft (Wasserkraftwer
ke und Deponien) usw. in letzter Instanz zu, 
sondern dem "weisungsunabhängigen" Um
weltsenat. Abg. Kohl umschreibt diesen In
halt in seiner PK-Unterlage vielsagend mit: 
"Kein Rechtsmittel an die ZentralstelIen in 
Wien". Allerdings leidet die derzeitige Kon
zeption dieser Behörde an wesentlichen 
Mängeln und ist unakzeptabel: Der Senat 
soll aus 9 Landesbeamten, 6 Bundesbeam
ten und 6 Richtern des Verwaltungsgerichts
hofes bestehen. Er entscheidet in Dreier-Se
naten. Angesichts der Nebenberuflichkeit 
dieser Funktion ist die Unabhängigkeit in 
Abrede zu stellen und die Möglichkeit einer 
ernsthaften Befassung nicht gegeben. Die 
zahlenmäßige Zusammensetzung selbst 
zeigt schon, wie sehr man auf "föderale" und 
"zentrale" Einflußnahme bedacht ist. So
wohl nach unten zur Landesregierung als 
auch nach oben zum Verwaltungsgerichtshof 
ist potentielle Befangenheit im weiteren 
Sinn gegeben. Zu fordern ist statt dessen ei
ne interdisziplinäre Besetzung mit haupt
amtlichen und echt unabhängigen Mitglie
dern, denen auch eine - von den Ministerien 
unabhängige - Infrastruktur zur Verfügung 
steht. 

(1) Im Sommer '85, also nach den Dezemberer
eignissen in Hainburg, wurde ein Ministerialent
wutf zur Demokratisierung der Verwaltungsver
fahren zur Begutachtung ausgesandt. Daraus 
wurde dann die Regierungsvorlage 841 dBeil, 
eingebracht in den Nationalrat am 23.1.86 . In 
der XVII. GP wurde erneut eine Regierungsvorla
ge eingebracht und zwar am 15.9.87 (240 dBeil). 
Das Umweltministerium schickte im April 89 das 
erstemal einen Entwutffürein UVP-G zur Be
gutachtung aus. 
(2) Der Beitrag basiert in erster Linie auf den 
Pressekonferenzunterlagen der H auptverhandler, 
Abg. Univ.-Prof Dr. Kohl (ÖVP) und Abg. Svi
halek (SPÖ) aus den beiden Monaten Februar 
und März 1993. Die Ausführungen müssen sich 
auf wenige Fragestellungen beschränken, die Bür
gerbeteiligung außerhalb des UVP-Vetfahrens muß 
einem gesonderten Beitrag vorbehalten bleiben. 
(3) Die Lösung im UVP-Gesetz stellt damit bereits 
einen Vorgriff auf den anvisierten Entfall der mit
telbaren Bundesverwaltung dar. In Hinkunft soll 
bei vielen Gesetzesnoveliierungen die Kompetenz
verteilung nach dem Modell des Art 11 (Gesetzge
bung durch den Bund und eigenverantwortliche 
Voll ziehung durch die Länder) forciert werden. 
Siehe dazu das Schreiben an die Bundesministeri
en betreffend "Strukturreform des Bundesstaates", 
BKA GZ 603.363/S-V/1/93 vom Februar 1993. 

Mag. Marlies Meyer ist Juristin im grünen Parla
mentsklub und für die Verhandlungen zum UVP-G 
und BB-G seitens der Grünen als Expertin nominiert. 
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EIN UßERRASCHUNGSPAKET 

Europäische 
Freizügigkeit 

Ulrike Davy 

Beschränkung auf EG-Bür
gerinnen oder Ausdeh
nung auf DriHstaatsan
gehörige: Wohin ent
wickelt sich die gemein
schaftsrechtliche Personen
verkehrsfreiheit? 

Wenn man sich als (noch) Außenstehende 
mit der gemeinschaftsrechtlichen Personen
verkehrsfreiheit (der europäischen Freizü
gigkeit) beschäftigt, betritt man bald ein un
gewohntes und auch etwas unübersichtli
ches juristisches Neuland. 

Zunächst fällt auf, daß die Texte der ein
schlägigen Rechtsquellen nur einen ersten 
Eindruck dessen vermitteln, was Freizügig
keit im europarechtlichen Sinn bedeutet. 
Umfang und Inhalt der Freizügigkeit wer
den ganz entscheidend von der Rechtspre
chung des EuGH bestimmt. Dementspre
chend gibt es gleichsam verschiedene 
Rechtskreise, die insgesamt die Personen
verkehrsfreiheit bilden: Das ist einmal ein 
Kernbereich von Rechtspositionen, die sich 
mehr oder weniger deutlich dem primären 
und dem sekundären Gemeinschaftsrecht 
entnehmen lassen. In den Arbeitszimmern 
der europäischen Richter hat sich die "Frei
zügigkeit" aber darüberhinaus zu einer Art 
Überraschungspaket entwickelt, dem 
Rechtsansprüche des Einzelnen entnommen 
wurden und werden, mit denen beim Ab
schluß der Verträge kaum gerechnet wurde. 
Der EuGH hat die sicher geglaubte Domäne 
des nationalen Fremdenrechts in verschie
dener Hinsicht "europäisiert". Ein weiteres 
Kennzeichen der europäischen Freizügigkeit 
ist, daß nicht abzusehen ist, wohin sich diese 
Grundfreiheit entwickelt: zu einem Grund
recht der europäischen Bürger in der Fest
ung Europa oder zu einem Grundrecht, an 
dem auch Drittstaatsangehörige vermehrt 
teilhaben werden. Damit ist bereits in gro
ben Zügen umrissen, worum es im folgen
den gehen soll: Nach einem Überblick über 
das österreichische Fremdenrecht (in einem 
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weiten Sinn) soll der Kernbereich der eu
ropäischen Freizügigkeit dargestellt werden, 
und sodann die Weiterentwicklung der 
Rechtspositionen durch die Rechtsprechung 
des EuGH. Ein weiterer Punkt wird sich mit 
Entwicklungen befassen, die in den einzel
nen Mitgliedstaaten auf massiven Wider
stand gestoßen sind. Die bei den letzten 
Punkte werden die Position der Drittstaats
angehörigen und die Vision der europä
ischen Festung behandeln. 

I. Österreichisches 
Zuwanderungsrecht 
Ein Kennzeichen des österreichischen Grun
drechtskatalogs ist, daß er kein allgemeines 
Recht auf Freizügigkeit für Fremde (darin 
eingeschlossen: kein Recht auf Zuwande
rung oder auf Aufenthalt) kennt. Das gilt so
wohl für das StGG als auch für die jüngeren 
Grundrechte aus der Zeit nach dem Zweiten 
Weltkrieg (insbesondere die MRK). Es hat 
auch im Bereich des Grundrechtsschutzes 
einer (großzügigen) europäischen Rechtspre
chung (aus Straßburg) bedurft, um klarzu
stellen, daß zwei Grundrechte aufenthalts
rechtliche Positionen wenigstens mitumfas
sen können (Art 3, Art 8 MRK). Deshalb ist 
der österreichische Grundrechtskatalog für 
den aufenthaltsrechtlichen Status zugewan
derter Fremder nicht völlig bedeutungslos: 
Immerhin kann sich daraus ein Auswei
sungsverbot für (politisch) Verfolgte und für 
Fremde ergeben, die sich in Österreich lan
ge aufhalten; in bestimmten Fällen kann 
daraus außerdem die Pflicht erwachsen, 
Fremde einreisen zu lassen (Familienzusam
menführung). Ein BVG aus 1973 schließlich 
garantiert allen - daher auch Fremden -
Schutz vor rassischer Diskriminierung. Im 
übrigen jedoch ist der einfache Gesetzgeber 
frei, Zuwanderung und Zuwanderungspoli
tik zu regeln. Der einfache Gesetzgeber hat 
seinen rechtspolitischen Gestaltungsspiel
raum dazu genutzt, die Zuwanderung Frem
der nach Österreich (es handelt sich dabei 
ganz überwiegend um Arbeitsmigration) un
ter zwei verschiedenen Gesichtspunkten zu 
regeln (und damit zugleich: zu steuern). Das 
Fremdenpolizeirecht kontrolliert die Einrei- . 
se und den Aufenthalt Fremder vor allem 
aus der Sicht sicherheitspolizeilicher Interes
sen. Personen, die die öffentliche Ruhe, 
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Ordnung und Sicherheit gefährden könnten 
(weil sie strafbare Handlungen begehen), 
oder die der Republik Österreich finanziell 
zur Last fallen könnten, sollen entweder 
nicht einreisen dürfen oder - wenn sie hier 
sind - das Bundesgebiet verlassen müssen. 
Umgesetzt werden die sicherheitspolizeili
chen Interessen im wesentlichen über zwei 
Instrumente: den Sichtvermerk und das Auf
enthaltsverbot (bzw die Ausweisung). Das 
Ausländerbeschäftigungsrecht reguliert die 
Zuwanderung aus der Sicht der Arbeits
marktpolitik. Je nach Nachfrage auf dem in
ländischen Arbeitsmarkt werden Fremde zur 
Beschäftigung in Österreich zugelassen oder 
nicht. Die Interessen des inländischen Ar
beitsmarktes werden über einen Bewilli
gungsvorbehalt umgesetzt: die Beschäfti
gung eines oder einer Fremden ist bewilli
gungspflichtig (Beschäftigungsbewilligung). 
Die beiden Steuerungsinstrumente - Frem
denpolizeirecht und Ausländerbeschäftigung 
- waren für die österreich ische Zuwande
rungspolitik in den vergangenen Jahrzehn
ten keineswegs gleich bedeutsam. Die 
Steuerung hat sich - dafür sprechen allein 
die Zahlen der ausländischen Arbeitskräfte -
hauptsächlich an den Bedürfnissen des 
österreichischen Arbeitsmarktes ausgerich
tet. Pointiert: Wenn die Nachfrage entspre
chend groß war und eine Beschäftigungsbe
willigung erteilt wurde, hat der oder die 
Fremde auch einen Sichtvermerk erhalten 
(der Einfluß der Sozialpartner war überaus 
groß). Solange die Fremden, die hier be
schäftigt waren, nicht straffällig wurden, hat 
sich die Fremdenpolizei für sie nicht interes
siert. Ihr weiterer Verbleib war freilich aufs 
engste mit der österreichischen Konjunktur 
verknüpft. Dafür hat die schwache Rechts
position gesorgt, die ihnen von den einschlä
gigen Rechtsvorschriften zugestanden wor
den war. 

Das Verfahren zur Erteilung einer Be
schäftigungsbewilligung wurde mit dem Ar
beitgeber geführt; sie hatten (und haben) 
keine ParteisteIlung. Die Bewilligung war 
mit einem Jahr befristet, und bis 1990 hatten 
sie erst nach acht Jahren einen selbständigen 
Zugang zum Arbeitsmarkt. Das Risiko der 
Arbeitslosigkeit war immer zugleich auch 
mit dem Risiko fremdenpolizeilicher Maß
nahmen verbunden (Mittellosigkeit: keine 
Verlängerung des Sichtvermerks, Erlassung 
eines Aufenthaltsverbots). Die zögernden 
Schritte hin zu einer Verfestigung des Auf
enthahsrechts, die in Österreich Ende der 
80er Jahre eingeleitet wurden (durch Novel
len zum FrPG und zum AusIBG), hat das 
AufenthaltsG - für die fremden polizeiliche 
Seite - vollkommen zurückgenommen. 

u. Europäische Freizügig
keit: der Kernbereich 

Die nationalen Egoismen, die das einzc;:l
staatliche Fremdenrecht typischerweise be
herrschen, findet man auch auf der (höhe
ren) europäischen Ebene. Auch hier werden 
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immer wieder (bekannte) Ängste formuliert: 
Da ist die Angst der reichen Staaten, eine 
unkontrollierte und freie Arbeitskräftewan
derung könnte zu einer unerträglichen finan
ziellen Belastung führen (argum: die Arbeit
nehmer aus den armen Ländern werden sich 
die Staaten mit dem besten sozialen Net~ 
aussuchen). Die Gewerkschaften haben Sor
ge vor Billigkonkurrenz und vor einer Ab
wanderung der Unternehmen in Billiglohn
länder. Trotzdem, der europäische Konsens, 
der vor allem im sekundären Gemeinschafts
recht zum Ausdruck kommt, bekennt sich 
vorbehaltlos zur europäischen Freizügigkeit. 
Sie wird sogar als ein Grundrecht bezeich
net, das - im Interesse aller - die Kräfte des 
freien Marktes zur Entfaltung bringt. Dabei 
wird insbesondere für die Arbeitnehmerseite 
die Möglichkeit zur Verbesserung der Le
bens- und Arbeitsbedingungen (zum sozia
len Aufstieg) betont. Und tatsächlich, für 
EG-Bürger, die von der Freizügigkeit Ge
brauch machen, ergibt sich aus dem Ge
meinschaftsrecht eine fast unglaubliche Fül
le von Rechtspositionen. 

A. Inhalt der Grundfreiheit 

Europäische Freizügigkeit ist wesentlich 
mehr als nur der Anspruch auf "freien Zug", 
also auf Nicht-Behinderung der örtlichen 
Bewegung von A nach B (der verletzt wäre, 
wenn eine staatliche Behörde die Pflicht 
zum Aufenthalt in einem bestimmten Ge
biet vorschreiben würde). Dazu zählen: 

• das Recht auf Ausreise (ist gegenüber 
dem eigenen Staat eingeräumt; ent
spricht dem Recht auf freien Zug in ei
nen anderen Staat = Auswanderung; be
deutet, daß die Ausreise nicht an eine be
sondere Bewilligung gebunden werden 
darf, z.B. an einen Ausreisesichtvermerk); 

• das Recht auf Einreise (ist gegenüber an
deren Mitgliedstaaten eingeräumt; be
deutet, daß die anderen Staaten die Ein
reise nicht von einem Sichtvermerk ab
hängig machen dürfen; Vorzeigen eines 
Passes oder Personalausweises an der 
Grenze genügt); 

• das Recht auf Aufenthalt (ist gegenüber 
anderen Mitgliedstaaten eingeräumt und 
daran gebunden, daß man seine Zu
gehörigkeit zum begünstigten Personen
kreis nachweisen kann; es wird darüber 
für 5 Jahre eine Bescheinigung - die Auf
enthaltserlaubnis - ausgestellt, die "ohne 
weiteres" zu verlängern ist); 

• das Recht, eine Wohnung zu nehmen 
(bedeutet, daß EG-Ausländer hinsicht
lich der Erlangung einer Wohnung alle 
Vergünstigungen der Inländer genießen); 

• das Recht auf Verbleib im Mitgliedstaat 
nach Beendigung der (begünstigten) 
Tätigkeit, weil das Pensionsalter erreicht 
wurde (bedeutet, daß man den Wohnsitz 
im Mitgliedstaat behalten darf); 

• das Recht, nur unter strengeren Voraus
setzungen ausgewiesen zu werden (Aus
weisungsschutz; das Gemeinschaftsrecht 
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zählt die Ausweisungstatbestände taxativ 
auf, der EuGH legt die Tatbestände 
streng aus); 

• das Recht auf Aufnahme und Ausübung 
einer unselbständigen Erwerbstätigkeit 
(die Arbeitnehmereigenschaft liegt vor, 
wenn jemand für einen anderen nach 
dessen Weisungen Leistungen erbringt 
und dafür als Gegenleistung eine Vergü
tung erhält; bedeutet, daß EG-Bürger 
dem nationalen Ausländerbeschäfti
gungsrecht nicht unterliegen; sie bedür
fen keiner Bewilligung, Kontingentie
rung ist unzulässig); 

• das Recht auf gleiche Arbeitsbedingun
gen (umfaßt alle arbeitsrechtlichen Rah
menbedingungen, ob sie freiwilllig er
bracht werden oder nicht); 

• das Recht auf gleiche soziale Vergünsti
gungen (darunter fallen alle Beihilfen 
und Förderungsmaßnahmen, die ein Mit
gliedstaat Arbeitnehmern gewährt; das 
Recht wird vom EuGH weit verstanden, 
vgl z.B. EuSlg 1984, 3199 - Anspruch auf 
ein Altersmindesteinkommen für die 
Mutter eines Wanderarbeitnehmers be
jaht; EuSlg 1975, 1085 - Anspruch auf 
Fahrpreisermäßigung bei der Benützung 
der Eisenbahn für Familienangehörige 
bejaht); 

• das Recht auf Niederlassung und das 
Recht auf Erbringung (bzw Empfang) 
von Dienstleistungen (Niederlassungs
freiheit, Dienstleistungsfreiheit): 

Die Niederlassungsfreiheit umfaßt insbe
sondere das Recht auf Antritt und (dauern
de) Ausübung einer selbständigen Erwerbs
tätigkeit in einem anderen Mitgliedstaat 
(z.B. Ausübung eines Gewerbes, eines freien 
Berufs). Die Dienstleistungsfreiheit ist "resi
dual" definiert: Sie bezieht sich auf entgeltli
che Leistungen, die nicht den Bestimmun
gen über den Waren- und Kapitalverkehr 
oder der Niederlassungsfreiheit unterliegen 
(z.B. vorübergehende Tätigkeiten eines 
Rechtsanwalts in einem anderen Mitglied
staat). Sowohl die Niederlassungsfreiheit als 
auch die Dienstleistungsfreiheit vermitteln 
dem Einzelnen jedenfalls einen Anspruch 
auf Inländergleichbehandlung (die Begün
stigten dürfen die selbständigen Tätigkeiten 
unter den gleichen Bedingungen wie die 
Angehörigen des betreffenden Mitgliedstaa
tes ausüben). Der EuGH hat außerdem her
ausgestrichen, daß eine " formale " Inländer
gleichbehandlung keineswegs ausreicht, um 
die erwünschte Mobilität herzustellen, weil 
speziell in diesem Bereich auch nicht-diskri
minierende Regelungen geeignet sind, die 
Freizügigkeit zu behindern (versteckte Dis
kriminierung; Wohnsitz- oder Sitz-Regelun
gen; Anknüpfen an Qualifikationen, die nur 
im betreffenden Mitgliedstaat erworben 
werden können). Auch versteckte Diskrimi
nierungen sind unzulässig. 

B. Adressaten der Grundfreiheit 

Alle diese Rechte stehen primär jenen EG-
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Bürgern zu, die eine Tätigkeit entfalten, an 
die das Gemeinschaftsrecht anknüpft, also 
jenen Personen, die in einem anderen Mit
gliedstaat eine wirtschaftliche Tätigkeit aus
üben. Dies ist allgemein dann der Fall, wenn 
es sich um eine entgeltliche Arbeits- oder 
Dienstleistung handelt. Im einzelnen kann 
die wirtschaftliche Tätigkeit als Arbeitneh
mer, als selbständig Erwerbstätiger oder als 
Erbringer von Dienstleistungen ausgeübt 
werden. Ob jemand einer dieser Personen
gruppen zuzurechnen ist, ist nach Auffas
sung des EuGH eine Frage des Gemein
schaftsrechts und nicht eine Frage der natio
nalen Rechtsordnungen. Damit ist es letzt
lich der EuGH (und nicht der jeweilige Mit
gliedstaat), der (in Auslegung des Vertrages) 
den persönlichen Anwendungsbereich des 
Gemeinschaftsrechts festlegt. Anzumerken 
ist, daß die Gemeinschaftsorgane in den 
letzten 10 Jahren wiederholt den Versuch 
unternommen haben, die Freizügigkeit der 
EG-Bürger aus dem engen Bezug zur wirt
schaftlichen Betätigung zu lösen und damit 
den Adressatenkreis der Freizügigkeit zu er
weitern ("Europa der Bürger"). Im Jahr 1990 
sind mehrere Richtlinien ergangen, die die 
Freizügigkeit zu einem allgemeinen EG
Bürgerrecht fortentwickeln (sie gewähren 
ein allgemeines Aufenthaltsrecht in einem 
anderen Mitgliedstaat; vorausgesetzt ist, daß 
die Ausübung der Freizügigkeit mit keiner 
finanziellen Belastung für den Aufenthalts
staat verbunden ist; vgl RL 90/364, 90/365, 
90/366). 

C. Abgeleitete Rechte für 
Familienangehörige 
Auf die vorhin aufgezählten Rechte können 
sich nicht nur die Personen berufen, die die 
wirtschaftliche Betätigung (an die die Frei
zügigkeit anknüpft) selbst ausüben. Es war 
von Anfang an klar, daß die Mobilität (und 
damit der erhoffte wirtschaftliche Auf
schwung) nur dann tatsächlich "funktio
niert", wenn die Mobilität durch weitere In
tegrationsmaßnahmen abgesichert ist, die 
insbesondere die Familienangehörigen er
faßt. Deshalb steht ein guter Teil der Rech
te auch bestimmten Familienangehörigen 
zu, und zwar selbst dann, wenn sie nicht 
Staatsangehörige eines Mitgliedstaates sind. 
Dazu gehören insbesondere: 
• das Recht auf ungehinderte Ausreise, un

gehinderte Einreise, Aufenthalt (das 
Recht, eine Wohnung zu nehmen) und 
auf Verbleib, . 

• das Recht, nur unter den gemeinschafts
rechtlich festgesetzten Bedingungen aus
gewiesen zu werden, 

• das Recht auf Aufnahme einer Tätigkeit 
im Lohn- oder Gehaltsverhältnis, das 
Recht auf Aufnahme einer selbständigen 
Erwerbstätigkeit und 

• das Recht der Kinder auf Teilnahme am 
allgemeinen Unterricht und an der Lehr
lings- und Berufsausbildung unter den 
gleichen Bedingungen wie Staatsan
gehörige. 
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Zu den begünstigten Familienangehörigen 
zählen: der/die Ehegatte/in; Verwandte in 
absteigender Linie, die noch nicht 21 Jahre 
alt ist oder denen Unterhalt gewährt wird; 
Verwandte in aufsteigender Linie, denen 
Unterhalt gewährt wird. Anderen Verwand
ten soll wenigstens ein "begünstigter Zu
gang" eingeräumt werden. Wichtig ist: Die 
Rechte der Familienangehörigen sind abge
leitete Rechte. Sie setzen voraus, daß es eine 
Person gibt, die die Freizügigkeit ausgeübt 
hat, und daß entsprechende Familienbande 
bestehen. 

D. Grenzen der Grundfreiheit: 
internal aHairs 

Aus der Verknüpfung zwischen den gemein
schaftsrechtlichen Rechtspositionen und der 
Ausübung der Freizügigkeit folgt eine ganz 
entscheidende Grenze für die Anwendung 
des Gemeinschaftsrechts. Auf Rechte aus 
dem Titel der Freizügigkeit kann sich nur 
berufen, wer eine Tätigkeit entfaltet, die ei
nen Bezug zur Europäischen Gemeinschaft 
aufweist (z.B. Annahme einer Beschäftigung 
in einem anderen Mitgliedstaat). Fehlt der 
grenzüberschreitende Bezug, liegt der Sach
verhalt außerhalb des Gemeinschaftsrechts. 
Das bedeutet vor allem: Staatsangehörige 
können sich gegenüber dem eigenen Staat 
prinzipiell nicht auf Rechte aus dem 
primären oder sekundären Gemeinschafts
recht stützen. Auf den ersten Blick ist dies 
schlicht eine Konsequenz aus der Festle
gung des sachlichen Anwendungsbereichs 
und völlig unproblematisch. In der Tat, wes
halb sollte sich eine Engländerin, die sich in 
Übereinstimmung mit dem englischen 
Recht gegenüber einem englischen Gericht 
verpflichtet hat, bestimmte Zeit nicht nach 
England zurückzukehren, auf die europäi
sche Freizügigkeit berufen können, wenn 
sie doch zurückkehren will? Warum sollte 
ein französisches Unternehmen mit Sitz in 
Frankreich gegenüber einer französischen 
Behörde geltend machen können, die beson
dere raumordnungsrechtliche Genehmi
gungspflicht für Supermärkte sei eine un
zulässige Diskriminierung großer Handels
unternehmungen? Der EuGH war jedoch 
auch mit Sachverhalten konfrontiert, die die 
Nichtanwendbarkeit gemeinschaftsrechtli
cher Regelungen gegenüber dem "eigenen" 
Staat deshalb bedenklich erscheinen lassen, 
weil die Nichtanwendung zu einer Schlecht
ersteIlung der Staatsangehörigen des Mit
gliedstaates führt (umgekehrte Diskriminie
rung): So beantragten etwa zwei Frauen aus 
Surinam (sie waren surinamesische Staatsan
gehörige) in den Niederlanden eine Einrei
se- und Aufenthaltserlaubnis, um mit ihren 
Kindern zusammenzuleben. Die Kinder gin
gen in den Niederlanden einer unselbständi
gen Beschäftigung nach; sie besaßen die nie
derländische Staatsangehörigkeit. Der 
EuGH hat die Anwendbarkeit des Gemein
schaftsrechts verneint (und damit ein daraus 
ableitbares Recht auf Familiennachzug), 
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weil die primär berechtigten Kinder von ih
rer Freizügigkeit nicht Gebrauch gemacht 
hätten (Morson und Jhanjan, EuSlg 1982, 
3723). Die Entscheidung wurde vor allem 
deshalb kritisiert, weil es nur einer kleinen 
Variation des Sachverhalts bedarf, damit sich 
die Mütter (bzw die Kinder) auf das Recht 
auf Familienzusammenleben berufen kön
nen. Hätten die Kinder etwa in Belgien für 
einige Zeit eine Beschäftigung aufgenom
men, hätten die Mütter ein Einreise- und 
Aufenthaltsrecht gehabt. 

m. Europäische freizügig
keit: "Motorll der 
Integration 

Die Rechtspositionen, die zusammenge
nommen die europäische Freizügigkeit aus
machen, wurden vom EuGH - zum Teil ge
gen den erbitterten Widerstand der Mit
gliedstaaten - in wichtigen Punkten weiter
entwickelt. Der EuGH hat die Rechtsfortbil
dung auf mehreren Ebenen betrieben: auf 
der Ebene des Adressatenkreises, der staatli
chen Leistungsverpflichtungen und der na
tionalen Vorbehalte (Ausweisungsschutz, 
Ausnahme zugunsten des öffentlichen Dien
stes). Dazu einige Beispiele: 

A. Erweiterung des 
Personenkreises 

Die Staaten waren nicht ohne weiteres be
reit, Personen, die bloß in ganz geringem 
Ausmaß beschäftigt waren, als Arbeitnehmer 
im Sinne des Gemeinschaftsrechts anzuer
kennen (und zwar insbesondere dann, wenn 
die Personen während ihres Aufenthalts öf
fentliche Mittel in Anspruch genommen ha
ben). Der EuGH hat in mehreren Fällen an
ders entschieden. Unter Hinweis auf die Be
fugnis zur autonomen Auslegung wurde den 
Staaten entgegengehalten, daß sie es nicht 
in der Hand hätten, durch nationale Begriffs
bildungen die Arbeitnehmereigenschaft fest
zulegen. Solange die Voraussetzungen vor
liegen (Entgeltlichkeit, Weisungsmöglich
keit) und es sich nicht um eine ganz unwe
sentliche Tätigkeit handle, sei die Arbeit
nehmereigenschaft zu bejahen. Die Vorstel
lung eines bestimmten Mindesteinkommens 
(z.B. Existenzminimum) sei dem Gemein
schaftsrecht fremd. Arbeitnehmer könne da
her auch sein, 

+ wer 12 Stunden wöchentlich als Musik
lehrer angestellt sei und - weil das Exi
stenzminimum nicht gesichert ist - So
zialhilfe beziehe (Kempf, EuSlg 1986, 
1746), 

+ wer als Mitglied einer Bhagwan-Vereini
gung Klempnertätigkeiten verrichte, und 
dafür von der Vereinigung Unterhaltslei
stungen beziehe (Steymann, EuSlg 1988, 
6169) oder 

+ wer nach einem Gesetz für soziale Ar
beitsbeschaffung im Rahmen eines Dro
gentherapieprogramms spezielle Tätig-
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keiten zu verrichten habe, wenn die 
Tätigkeit nicht ausschließlich der Reha
bilitation dient (Bettray, EuSlg 1989, 
1641). 

Die Arbeitnehmereigenschaft geht nach 
Auffassung des EuGH auch nicht verloren, 
wenn die Beschäftigung selbst nach relativ 
kurzer Zeit aufgegeben wird, um ein Hoch
schulstudium aufzunehmen, solange zwi
schen dem Studium und der vorher aus
geübten beruflichen Tätigkeit ein sachlichcr 
Zusammenhang besteht. So wurde etwa ein 
Student der Elektrotechnik an der Univer
sität Cambridge als Arbeitnehmer angese
hen, weil er vorher durch 8 Monate als Elek
troingenieurpraktikant beschäftigt war 
(Brown, EuSlg 1988, 3190); er hatte An
spruch auf volle Studienförderung (soziale 
Vergünstigung). Ein weiterer Streitpunkt 
betrifft die Frage, wie lange sich Personen 
auf ein Aufenthaltsrecht berufen können, 
die noch nicht Arbeitnehmer sind, aber die 
Aufnahme einer Beschäftigung anstreben 
(Einreise zum Zweck der Arbeitssuche). Aus 
Art 48 Abs 3 lit a EWGV ergibt sich un
mißverständlich, daß das Recht, sich um an
gebotene Stellen zu bewerben, Teil der 
Freizügigkeit ist. In der RL über das Einrei
se- und Aufenthaltsrecht findet sich aber 
keine nähere Regelung dazu. Die Mitglied
staaten haben lediglich in einer interpretati
ven Erklärung festgehalten, daß Arbeitssu
chende zu diesem Zweck über einen Min
destzeitraum von 3 Monaten verfügen. Ein
zelne Staaten, etwa die BRD, haben aus 
dem Zeitraum einen Maximalzeitraum ge
macht. Die Freizügigkeitsregelungen seien -
so die Rechtsprechung der Verwaltungsge
richte - nicht mehr anwendbar, wenn der 
Versuch, eine Beschäftigung aufzunehmen, 
nach dreimonatiger erfolgloser Arbeitssuche 
als fehlgeschlagen anzusehen ist (VGH 
Mannheim 19.8. 1987, NVwZ 1988, 185). 
Der EuGH dagegen erachtet sich durch die 
interpretative Erklärung nicht gebunden. 
Die Frist zur Arbeitssuche - die durch natio
nale Regelungen festgelegt werden dürfe -
müsse angemessen sein (um Kenntnis von 
den angebotenen Stellen zu erlangen, um 
sich zu bewerben). In diesem Sinn sei die in 
England eingeräumte Frist von 6 Monaten 
ausreichend. Wenn die Betreffenden aller
dings den Nachweis erbringen, daß sie wei
terhin mit begründeter Aussicht auf Erfolg 
nach Arbeit suchen, verlieren sie selbst nach 
Ablauf der Frist ihr Aufenthaltsrecht nicht 
(Antonissen, EuSlg 1991, I-773 ). 

B. Implizite Rechte 

Auf der Ebene der Rechte selbst hat der 
EuGH - zugunsten des Integrationsgedan
kens bzw der Effektivität der Freizügigkeit -
die "geschriebenen" Rechte durch "implizi
te Rechte" ergänzt. Auch dazu zwei Beispie
le: 

Die Freizügigkeitsrechte des Gemein
schaftsrechts sind, wie erwähnt, .prinzipiell 
auf wirtschaftliche Betätigungen zugeschnit-
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ten. Personen, die sich zum Zweck eines 
Studiums oder einer Berufsausbildung in ei
nen anderen Mitgliedstaat begeben haben, 
wurden deshalb keine gemeinschaftsrechtli
chen Rechte zugestanden. Ab Mitte der 80er 
Jahre hat der EuGH eine Rechtsprechung 
eingeschlagen, die den Zugang zur Berufs
ausbildung für EG-Bürger schlechthin eröff
net (auch dann, wenn ihnen keine begün
stigte Eigenschaft zukommt; argum: der Zu
gang zur Berufsausbildung fördere die Frei
zügigkeit, vgl Gravier, EuSlg 1985, 606). Da
mit verbindet sich ein Anspruch auf Aufent
halt und auf Inländergleichbehandlung 
(Ausländerquote und Studiengebühren un
zulässig; die Staaten müssen Studienförde
rung gewähren). 

Auf der Grundlage des Assoziierungsab
kommens zwischen den EG und der Türkei 
(es ist Bestandteil des Gemeinschaftsrechts) 
hat der Assoziierungsrat einen Beschluß ge
faßt, wonach türkische Arbeitnehmer nach 3 
Jahren im Gemeinschaftsgebiet freien Zu
gang zu einer unselbständigen Beschäfti
gung haben. Dieser Regelung wurde von 
den bundesdeutschen Gerichten nur eine 
beschäftigungsrechtliche, nicht aber eine 
aufenthaltsrechtliche Bedeutung beigemes
sen (keine Bindung bei der Erteilung von 
Sichtvermerken). Der EuGH ist dem nicht 
gefolgt. Er hat ausgeführt, daß die Bestim
mungen zwangsläufig implizieren, daß den 
türkischen Arbeitnehmern zumindest ab 
diesem Zeitpunkt ein Aufenthaltsrecht zu
steht; andernfalls wilre das Recht auf Zugang 
zum Arbeitsmarkt völlig wirkungslos (vgl Se
vince, NVwZ 199 1, 255) 

c. Einschränkung der 
nationalen Vorbehalte 

Schließlich hat auch die Rechtsprechung zu 
den nationalen Vorbehalten (zugunsten der 
öffentlichen Ordnung gemäß Art 48 Abs 3 
EWGV, zugunsten des öffentlichen Dien
stes gemäß Art 48 Abs 4 EWGV) deutlich 
gemacht, daß bestimmte Bastionen der na
tionalen Rechtsordnungen gegenüber EG
Ausländern nicht zu halten sind. Eine der er
sten Entscheidungen des EuGH hat den 
Mitgliedstaaten bei der Zuwanderungskon
trolle (Einreiseverbot, Aufenthaltsverbot) 
noch ein relativ weitreichendes "fremdenpo
lizeiliches Ermessen" zugebilligt. Zwar wur
de bereits damals darauf hingewiesen, daß 
der Begriff der öffentlichen Ordnung im Sin
ne des Art 48 Abs 3 EWGV eng zu verstehen 
sei und nicht von jedem Mitglied ohne nach
prüfende Kontrolle seitens der Gemein
schaftsorgane einseitig bestimmt werden 
dürfe. Doch wurde eingeräumt, daß der Be
griffsinhalt von Land zu Land und im zeitli
chen Wechsel verschieden sein könne; in
nerhalb dieses Beurteilungsspielraumes sei
en die Staaten bei ihren aufenthaltsbeen
denden Maßnahmen frei (van Duyn, EuSlg 
1974, 1337). Die späteren Entscheidungen 
haben den Spielraum zunehmend verengt. 
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Der EuGH hat Beschränkungen der Freizü
gigkeit nur akzeptiert, wenn ihnen eine 
tatsächliche und hinreichend schwere Ge
fährdung durch ein bestimmtes persönliches 
Verhalten zugrunde lag, die ein Grundinter
esse der Gesellschaft berührt. Dies sei nicht 
der Fall, wenn der oder die Betroffene frem
den polizeiliche Pflichten verletzt habe (z.B. 
Nicht-Verlängerung der Aufenthaltserlaub
nis, Verletzung der Meldepflichten; Royer, 
EuSlg 1976, 497) oder wenn sich die Aus
weisung nur auf general präventive Überle
gungen stützt (Bonsignore, EuSlg 1975, 297). 
Bei der Ausweisung straffällig gewordener 
EG-Ausländer ist - wenngleich die Recht
sprechung hier nicht sehr klar ist - grundsätz
lich erforderlich, daß künftig mit einem wei
teren strafbaren Verhalten zu rechnen ist 
(negative Verhalten,sprognose; Bouchereau, 
EuSlg 1977, 1999). Das Reservat des öffent
lichen Dienstes (hievon dürfen EG-Auslän
der nach Art 48 Abs 4 EWGV ausgeschlossen 
werden) wurde auf jene Planstellen einge
grenzt, die mit der Ausübung von hoheitli
chen Befugnissen und einer besonderen 
Verantwortung für die Wahrung allgemeiner 
Belange des Staates verbunden sind (Kom
mission/Belgien, EuSlg 1980, 3881). Nicht 
vom Vorbehalt erfaßt sind etwa bestimmte 
Kategorien von Gemeindebediensteten 
(Reinigungspersonal, Kantinenarbeiter, 
Krankenschwestern; KommissionIBelgien, 
EuSlg 1982~ 1845), Lehrpersonal an Schulen 
(trotz Mitwirkung an der Entscheidung über 
das Aufsteigen in die nächsthöhere Klasse; 
Lawrie-Blum, EuSlg 1986, 2139) oder For
schungstätigkeiten in einem nationalen For
schungsrat (Kommission/Italien, EuSlg 1987, 
2636). 

IV. freizügigkeit und 
nationale Identität 
Mitunter haben sich die Gemeinschaftsorga
ne unter dem Titel der "Freizügigkeit" der
art weit in den Bereich der nationalen Iden
tität vorgewagt, daß in den verschiedenen 
Mitgliedstaaten mehr oder minder heftig 
über die Grenzen des Gemeinschaftsrechts 
diskutiert wurde. 

Ab Mitte der 80er Jahre haben die Kom
mission und das Europäische Parlament in 
mehreren Anläufen versucht, der bislang 
äußerst vage gebliebenen Zielvorstellung ei
nes "Europas der Bürger" konkretere Ge
stalt zu geben. Die Europäische Gemein
schaft, die "der Welt ein Beispiel für eine of
fene Gesellschaft geben soll", habe insbe
sondere die rechtliche und soziale Situation 
der Wanderarbeitnehmer und ihrer Familien 
zu lange vernachlässigt (Entschließung des 
EP zum Problem der Wanderarbeitnehmer 
ABI 1983 C 342/141). Eine der Forderungen, 
die in einen "Aktionsplan" aufgenommen 
werden sollte, bezog sich auf die Einführung 
des aktiven und passiven Wahlrechts zumin
dest auf kommunaler Ebene (ABI 1983 C 
342/144). 
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Im Jahr 1990 hat der irische High Court 
dem EuGH verschiedene Fragen vorgelegt, 
die sich auf einen Rechtsstreit zwischen der 
Gesellschaft zum Schutz ungeborenen Le
bens und einigen Studenten bezogen. Die 
Studenten hatten Informationen über engli
sche Abtreibungskliniken verbreitet, die Ge
sellschaft hat eine einstweilige Verfügung 
erwirkt, mit der die weitere Verbreitung der 
Informationen untersagt wurde. Der EuGH 
hat dazu festgestellt, daß der Schwanger
schaftsabbruch, der in England unter Beach
tung der englischen Rechtsvorschriften statt
findet, eine Dienstleistung im Sinne des 
EWGV ist. Im Ergebnis hat der EuGH die 
Verbreitungsbeschränkung gleichwohl nicht 
für gemeinschaftswidrig erachtet; dies des
halb, weil der Zusammenhang zwischen der 
Tätigkeit der Studenten und den ärztlichen 
Schwangerschaftsabbrüchen in den engli
schen Kliniken zu locker ist (Grogan, Eu
GRZ 1992,491). Zumindest andeutungswei
se kann man der Entscheidung jedoch ent
nehmen, daß der EilGH den Fall anders be
urteilt hätte, wenn z.B. Angestellte der Kli
nik selbst von der Verbreitungsbeschrän
kung betroffen gewesen wären. 

In bei den Fällen werden tragende Be
stimmungen des nationalen Verfassungs
rechts angesprochen. Die meisten europäi
schen Verfassungen binden die Ausübung 
des aktiven und passiven Wahlrechts an die 
Staatsangehörigkeit. Fremde, und daher 
auch EG-Ausländer, sind nicht wahlberech
tigt. Die irische Verfassung enthält eine Be
stimmung, nach der der Staat das Lebens
recht des Ungeborenen anerkennt und ver
pflichtet wird, es zu verteidigen und zu 
schützen. Durch die irische Rechtsprechung 
war klargestellt, daß die Bestimmung die 
Verbreitung von Informationen über Abtrei
bungsmöglichkeiten verbietet. Wie das 
Spannungsverhältnis zwischen Gemein
schaftsrecht einerseits und tragenden verfas
sungsrechtlichen Grundprinzipien anderer
seits zu lösen ist, ist derzeit wohl nicht end
gültig geklärt. 

Der EuGH vertritt - freilich im Rahmen 
des Gemeinschaftsrechts - einen eher rigoro
sen Vorbehalt des Gemeinschaftsrechts ge
genüber den nationalen Rechtsordnungen, 
einschließlich des Verfassungsrechts. Umge
setzt wird der Vorrang über die Bindung al
ler nationalen Gerichte und Verwaltungs
behörden an das primäre und sekundäre Ge
meinschaftsrecht; sie hätten im Konfliktfall 
nicht das jeweilige nationale Recht, sondern 
die gemeinschaftsrechtliche Rechtsnorm an
zuwenden. Die Mitglieqstaaten (und deren 
Höchstgerichte) nehmen dagegen einen dif
ferenzierenden Standpunkt ein. Der Vorrang 
des Gemeinschaftsrechts wird nicht 
grundsätzlich bestritten. Der Vorrang soll 
aber dort seine Grenzen finden, wo die eu
ropäische Rechtsentwicklung durch jene in
nerstaatliche Rechtsnorm, die die Hoheits
rechte an die Europäische Gemeinschaft 
überträgt (Übertragungsnorm), nicht mehr 
gedeckt ist. 

Seite 21 



Recht & Gesellschaft _____________________________ _ 

V. freizügigkeit und 
Gleichheitsrecht 

Die Gemeinschaftsorgane haben sich in der 
jüngeren Vergangenheit noch mit einem 
weiteren "heißen Eisen" befaßt, nämlich 
mit der Position der Drittstaatsangehörigen. 
Drittstaatsangehörige, also Angehörige von 
Staaten, die nicht Mitglied der Europäischen 
Gemeinschaften sind, sind vom Geltungsbe
reich des Gemeinschaftsrechts nicht gänzlich 
ausgeschlossen. Als Familienangehörige von 
EG-Bürgern können sie in den Genuß aller 
Freizügigkeitsrechte kommen, die das EG
Recht für die Familienangehörigen von 
Wanderarbeitnehmern und selbständig Er
werbstätigen kennt. Stehen Drittstaatsan
gehörige in keiner Familienbeziehung zu ei
nem EG-Bürger (einer EG-Bürgerin), dann 
gelten für sie die "normalen" fremden- und 
ausländerbeschäftigungsrech tlichen Vor
schriften. Die augenfälligen Unterschiede 
zwischen der Rechtsposition eines EG-Bür
gers in einem anderen Mitgliedstaat und ei
nes Drittstaatsangehörigen waren wiederholt 
Anlaß für kritische Bemerkungen seitens der 
Gemeinschaftsorgane. Bereits 1974 hat der 
Rat in einer Entschließung über ein sozial
politisches Aktionsprogramm (ABI 1974 C 
13/1) die Gleichbehandlung aller Arbeitneh
mer hinsichtlich der Lebens- und Arbeitsbe
dingungen, des Arbeitsentgelts und der wirt
schaftlichen Rechte in Aussicht genommen. 
Noch wesentlich deutlicher hat das Europäi
sche Parlament - nicht zuletzt unter dem 
Eindruck der aufkeimenden Fremdenfeind
lichkeit ab Mitte der 80er Jahre - die "unsi
chere und provisorische Situation der Gastar
beiter" bemängelt und den Staaten vorge
worfen, es gehe ihnen vorwiegend bloß dar
um, "positive Auswirkungen auf die Wirt
schaft zu erzielen ", ohne sich um die sozia
len Folgen der Zuwanderungs politik zu 
kümmern (ABI 1983 C 3 42/141); die Ge
meinschaft solle sich verstärkt um rechtliche, 
soziale und kulturelle Integration bemühen 
und die verschiedenen nationalen Wande
rungspolitiken aufeinander abstimmen. Die 
Kommission hat sich dem - zurückhaltender 
- angeschlossen [KOM(85) 48 endg]. Bei die
sen Äußerungen handelt es sich überwie
gend um programmatische Erklärungen und 
Handlungsabsichten, die für die Mitglied
staaten nicht rechtsverbindlich sind (Ent-

. schließungen). Das ist keineswegs nur auf 
eine zögerliche Haltung der Staatenvertreter 
in den Gemeinschaftsorganen zurückzu
führen. Das liegt vor allem daran, daß die 
Gemeinschaftsorgane - was die Rechtsstel
lung der Drittstaatsangehörigen betrifft - nur 
beschränkte Kompetenzen besitzen (vgl Art 
8a, 110 EWGV). Im Jahr 1985 hat die Kom
mission immerhin - gestützt auf ihre Zustän
digkeit auf dem Gebiet der Sozialpolitik (Art 
118 EWVG) - eine rechtlich verbindliche 
Entscheidung zur Einführung eines Mittei
lungs- und Abstimmungsverfahrens über die 
Wanderungspolitik gegenüber Drittstaaten 
getroffen (ABI 1985, L 217/25). Die Ent-
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scheidung wurde prompt von mehreren Mit
gliedstaaten - im Ergebnis ohne großen Er
folg - angefochten (EuSlg 1987, 3245 und so
dann ABI 1 988 L 183/35). 

Die Diskriminierung der Drittstaatsan
gehörigen hat aber nicht nur einen Bezug 
zum Gemeinschaftsrecht, sondern auch ei
nen Bezug zum innerstaatlichen und zum 
völkerrechtlichen Gleichheitsrecht. Für jede 
nationale Rechtordnung gilt nämlich: Sie 
schafft für Ausländer zwei unterschiedliche 
Rechtskreise. Der Status der EG-Ausländer 
ist der Rechtsposition der eigenen Staatsan
gehörigen in vielen Punkten angenähert. 
Die Angehörigen von Drittstaaten besitzen 
demgegenüber einen wesentlich ungünsti
geren Rechtsstatus (befristetes Einreise- und 
Aufenthaltsrecht, befristete Beschäftigungs
bewilligungen, hohes Ausweisungsrisiko ). 
Für jede der nationalen Rechtsordnungen -
auch für die österreichische nach einem EG
Beitritt - ist deshalb die Frage zu stellen, wie 
die SchlechtersteIlung der Drittstaatsan
gehörigen unter dem Gesichtspunkt des 
Gleichheitsrechts gerechtfertigt werden 
kann. Gewiß, Fremde können sich nach ein
helliger Lehre und Rechtsprechung nicht 
auf den Gleichheitssatz des StGG (Art 2) 
oder des 13-VG (Art 7) berufen. Das hindert 
den VfGH jedoch nicht, sachlich nicht ge
rechtfertigte Benachteiligungen von Amts 
wegen aufzugreifen. Für das Gleichheitsge
bot der Rassendiskriminierungskonvention 
(und des BVG BGBI 1973/390) verfängt der 
Hinweis auf die mangelnde österreichische 
Staatsbürgerschaft oh.nedies nicht. Differen
zierungen zwischen Staatsbürgern und 
Nicht-Staatsbürgern sind danach zwar aus
drücklich für zulässig erklärt worden. Das ist 
hier indes nicht das Problem. Die Frage ist, 
ob Differenzierungen zwischen fremden 
Staatsangehörigen auf der Grundlage ihrer 
Staatsangehörigkeit zulässig sind. Enthält 
die Rassendiskriminierungskonvention inso
weit ein striktes Diskriminierungsverbot, 
wird dies zu verneinen sein. Enthält die Ras
sendiskriminierungskonvention ein allge
meines Gleichheitsgebot, wäre zu prüfen, ob 
der Zusammenschluß mehrerer Staaten zu 
einer Europäischen Gemeinschaft eine "ju
sta causa" für die Privilegierung der Ge
meinschaftsangehörigen bildet. 

VI. Perspektiven: Ausgren
zung oder Integration 
Die unsichere gemeinschaftsrechtliche 
Kompetenzlage auf dem Gebiet der Wande
rungspolitik hat zu verschiedenen, teils par
allel laufenden, teils gegensätzlichen Ent
wicklungen geführt. Außerhalb der Gemein
schaft hat sich die TREVI-Gruppe, die 
Schengen-Gruppe und eine Ad-hoc-Gruppe 
der Immigrationsminister gebildet, die unter 
dem Druck des herannahenden Binnen
marktes allfällige Sicherheitsdefizite (wegen 
der Grenzöffnung nach innen) durch ver
stärkte polizeiliche Zusammenarbeit und er
höhte Kontrolle an den Außengrenzen zu 
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kompensieren suchen. Der Zugang von 
Drittausländern zum Gemeinschaftsgebiet 
und die Asylpolitik der einzelnen europäi
schen Staaten spielen dabei eine wichtige 
Rolle. Innerhalb der Gemeinschaft wurde 
immer eindringlicher eine" Vergemeinschaf
tung" dieser Rechtsbereiche verlangt. Kul
miniert sind die unterschiedlichen Ansätze 
im Jahr 1990, als in Dublin ein Asylüberein
kommen und in Schengen ein Übereinkom
men betreffend den schrittweisen Abbau der 
Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen 
unterzeichnet wurdc. Beide Abkommen ver
pflichten Unterzeichnerstaaten dazu, ge
genüber Drittstaatsangehörigen "wie ein 
Staat" zu handeln (alle wie einer; einer für 
alle). Zur gleichen Zeit hat die Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften in einem 
Bericht deutliche Verbesserungen für die in 
der Gemeinschaft anwesenden Drittauslän
der vorgeschlagen und über Einwanderungs
quoten nachgedacht (Huber, NVwZ 1992, 
618 [625]). Das Europäische Parlament hat 
es in einer Entschließung ebenfalls für "not
wendig und dringlich" erachtet, das Problem 
auf Gemeinschaftsebene anzugehen (ABI 
1990 Cl 75/181). Ein vorläufiges Ende ha
ben die "Kompetenzstreitigkeiten" im Kom
prorniß von Maastricht gefunden. Im Vertrag 
von Maastricht wurde der Gemeinschaft ei
ne Zuständigkeit auf dem Gebiet der Sicht
vermerkspolitik ausdrücklich zuerkannt (der 
Rat wird in Art 100c des EG-Vertrages dazu 
berufen, jene Länder zu bestimmen, deren 
Staatsangehörige für die Einreise in die Ge
meinschaft eines Sichtvermerks bedürfen; 
ab 1. 1. 1996 wird dies mit qualifizierter 
Mehrheit geschehen können). Auf dem Ge
biet der Einwanderungs- und Asylpolitik 
wird es allerdings auch weiterhin keine all
gemeinen Gemeinschaftskompetenzen ge
ben. Sie wurden bloß zu Angelegenheiten 
von gemeinsamem Interesse erklärt. Der Rat 
wird aber befugt sein, gemeinsame Stand
punkte und gemeinsame Maßnahmen zu 
formulieren und Übereinkommen auszuar
beiten, in denen die Anrufung der EuGH 
vorgesehen werden kann. Einstimmig kann 
der Rat außerdem "echte" Gemeinschafts
kompetenzen begründen (vgl Titel VI Arti
kel K.1 bis K.9 des Vertrags von Maastricht). 

Das letzte Wort scheint damit nicht ge
sprochen. Mit Blick auf das Inkrafttreten des 
Schengener Abkommens hat das Europäi
sche Parlament dem Rat und der Kommissi
on Mitte November 1992 ein Ultimatum ge
setzt: Diese Regelungen sollen so bald wie 
möglich dureh Gemeinschaftsrecht e:~etzt 
werden, das verschiedenen, gegen das Uber
einkommen geäußerten Bedenken Rech
nung trägt. Bleibe der Rat untätig, werde das 
Europäische Parlament vor dem EuGH Kla
ge führen (EuGRZ 1992, 578). So bekommt 
der EuGH vielleicht bald Gelegenheit, das 
noch nicht entschiedene Kräfteringen zwi
schen Ausgrenzung und Integration in die ei
ne oder andere Richtung zu beeinflussen. 

Dr. Ulrike Davy ist Assistenzprofessorin am Institut 
für Staats· und Verwaltungsrecht Wien. 
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GEGEN WELTAUSBESSERUNG: 

Von der Utopie zur 
Idiotie und zurück 
Das JURIDIKUM-Thema 5/92 "Weltausbesserung" 7. Teil: Negation 
erboste franz Schandl, der uns dazu (mit lieben 
Grüßen) schrieb: "Furchtbar! Der Schwerpunkt ist 
ein einzigartiger liberal-libertärer Obskurantenstadl. 
Schwachsinn und Idiotie steigern sich in billigen 
Sätzen zu Höhepunkten theoretischer Niveaulosigkeit. Schad drum!" 
Diese kritische Kurzversion steigerte sich zu einer Langversion: Der 
vorliegenden Negation wird im nächsten Heft seine Position folgen, die 
- so hoffen wir - noch weitere Beiträge anregen werden. 

S chon der Übertitel "Weltausbesserung" 
verdeutlicht manches. Das witzig Ge

meinte verrät unabsichtlich die Absicht. 
Nicht revolutionäre Weltveränderung ist da 
angesagt, ja nicht einmal Weltverbesserung 
wird als reformistisches Vorhaben verkün
det, nein ausgebessert soll werden. Einiges 
ist schlecht geworden und bedarf der Re
stauration. Und schlecht konnte einem wer
den bei dem vorgelegten Flickwerk. 

Mit dem Gesagten einher geht der Ab
schied an eine Zukunft, die sich grundsätz
lich vom Heute unterscheidet. Nur so kann 
verstanden werden, wenn Stefan Lintl ge
meinsam mit Nina Hagen "Future is now!" 
ausruft. Wer seine Zukunft in die Gegenwart 
verlegt, der hat sie als Vergangenes verab
schiedet. "Future is now!" kennt keine Zie
le mehr, denn Ziel kennt als Zeit nur die Zu
kunft. So kennzeichnet sich die Perspektiv
losigkeit, unabhängig davon, ob sie das Sich
Einrichten im System ideologisiert oder 
nicht. Es ist das ziellose Eingehen im Da
sein, ja ein Eingehen vor dem Dasein. Ge
genwart in emanzipatorischer Sicht und Ab
sicht hat hingegen Ausgehen zu sein, nicht 
I':ingehen. 

Es ist hoffnungsloser als hoffnungslos, 
weil jeder Hoffnung entledigt. 

Die Suche nach individuellen und kol
lektiven Utopien ist einer satten Bedürfnis
losigkeit, einem neuen Biedermeier gewi
('hcn. Der Zynismus der alten neuen Lin
kt~n, der übrigens nicht mit einem Herrenzy
nismus verwechselt werden kann, ist einem 
1\ ynismus gewichen. Während jener zumin- . 
!lest auf die gesellschaftlichen Probleme -
wenn auch seine Reaktion hilflos und ver-
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zweifelt gewesen sein mag - reagierte, besei
tigt der Kynismus in seiner postmodernen 
Form diese durch Nichtbeachtung. Er hat 
sie ganz einfach satt. Und er will lachen, wo 
es nichts zu lachen gibt. 

Wobei freilich zugegeben werden muß, 
daß der theoretische Kynismus wie der prak
tische Hedonismus materielle Grundlagen 
haben, daß das Umkippen unzähliger Linker 
nicht als bloßes Renegatentum verstanden 
werden kann, daß dahinter unmittelbare Be
dürfnisse liegen, die der Befriedigung hei
schen. Das, was man haben kann, läßt einen 
verzichten auf das, was man haben will. 

Abgestandene 
Abgeschmacktheiten 

Nach den banalen Allgemeinheiten eines 
Marxismus-Leninismus, eines Dritten Weg
es oder eines sonstigen verkürzten Sozialis
mus, gehen unsere Autoren auch jetzt nicht 
dazu über, die Besonderheiten der Zeit zu 
analysieren. Nein, Absonderlichkeiten er
scheinen in neuem Gewand, präsentieren 
sich gar als Alternativen. Das gestrige Den
ken wird gegen das vorgestrige ausgetauscht. 
In Zeiten der geistigen Verunsicherung wer
den die abgestandensten Abgeschmackthei
ten noch einmal serviert: Absonderungen 
aus der alten Arbeiterbewegung, Ausdün
stungen eines platten Liberalismus, Neuauf
lagen gymnasialer Poppereien. Und das in 
geballter Ladung. Und noch dazu in einer an 
sich seriösen Zeitschrift. 

Es ist schon interessant, wer da aller wie 
die Welt ausbessern will. So treten hinter-

JURIDIKUM 

Recht & Gesellschaft 
einander an: ein banaler Liberaler (Cibulka), 
ein biedergrüner Bürger mit einer anarchisti
schen Marotte (Dorfner), ein Privatisierer 
des Gewaltmonopols (Blankertz), und ein 
ehemaliger Linksradikaler, der Hayek und 
Popper entdeckt hat (Gronner). 

Der theoretische Obskurantismus scheint 
in vollster Blüte zu stehen. An dem Vorge
tragenen ist weder etwas neu, noch hat es et-. 
was mit Denken zu tun. Nicht die Denkver
bote sind gefallen, wie Lintl noch frohlockt, 
nein, das Denken scheint diesen Herren 
überhaupt verboten worden zu sein. Sie er
zählen uns halt ganz postmodern jeder ein 
Geschichtlein der Welt. Der Reihe nach. 

Die/der vereinzelte Einzelne 
Erich Cibulka ist ein Suderant sonderglei
chen. Keine Phrase ist ihm fremd, kein Kal
auer zu minder. Das ganze seichte Reper
toire des Liberalismus ist da einem in die 
Zeilen geflossen und wird auf ein entgeister
tes Publikum losgelassen. Es liest sich wie 
eine schlechte Werbebroschüre. Vom 
"schlanken Staat" (S.27) ist da die Rede, 
vom Bürger als "autonomem und mündigem 
Wesen" (S.25), von den "Kräften der Indivi
dualität" (S.25), von der "Freiheit der unter
nehmerischen Initiative" (S.27), ja und über
haupt haben in den europäischen und nord
amerikanischen Gesellschaften die "Bedürf
nisse 'Lebenserhaltung' , 'Sicherheit' und 
'Sozialkontakte' eine weitgehende Befriedi
gung erfahren "(S.25). Wahrlich, wie ver
schieden doch die Menschen die Realität er
fassen können. Einer Sache kann sich Cibul
ka aber durchaus sicher sein, dem "Beifalls
klatsch der liberalen Kretins in ganz Eu
ropa "(1) (Marx). 

Auch ein "soziologisches Grundgesetz" 
hat Cibulka da ausgemacht. Man glaubt es 
nicht, aber man kann es lesen, kurzum: die 
Menschen haben sich im Laufe der Ge
schichte immer mehr individualisiert. Das 
gefällt ihm. 

Selbstverständlich kennt die historische 
Entwicklung einen Individualisierungspro
zeß, doch genauso kennt sie einen Kollekti
vierungsprozeß. Und diese beiden schließen 
sich nicht nur nicht aus, sie bedingen einan
der, sind nicht unabhängig voneinander zu 
denken. Die Frage wäre vielmehr, wie sie 
zusammenhängen und was denn nun die do
minante Größe sei. Die Frage vor der die 
Menschen stehen, lautet nicht: "Ich oder die 
Gemeinschaft?" (wie Cibulka suggeriert), 
sondern "Ich in der Gemeinschaft" oder 
"Die Gemeinschaft in mir". So sehr der 
westliche Mensch auch heute individuali
siert sein mag, so sehr bleibt er doch "das 
Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnis
se"(zl, ja kann, trotz aller liberal-bürgerlichen 
Beteuerungen, gar nichts anderes sein. Der 
freie Wille ist nicht mehr als eine der Mög
lichkeiten seiner Zeit. 

Noch eingeschränkter sahen das - die li
beralen Schreiber sollten wirklich die bür
gerlichen Denker lesen - Kant und Hegel. 
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Für Kant "ist der Wille nichts anderes, als 
die praktische Vernunft. Wenn die Vernunft 
den Willen unausbleiblich bestimmt, so sind 
dic Handlungen eines solchen Wesens, die 
als objektiv notwendig erkannt werden, auch 
subjektiv notwendig, d.i. der Wille ist ein 
Vermögen, nur dasjenige zu wählen, was dic 
Vernunft, unabhängig von der Neigung, als 
praktisch notwendig, d.i. als gut erkennt" I\). 

Daß dic bürgerliche Freiheit mit Willkür 
nichts zu schaffen habe, wußte auch Hegel: 
"Wenn man sagen hört, die Freiheit sei das, 
was man wolle, so kann solche Vorstellung 
nur für gänzlichen Mangel an Bildung des 
Gedankens genommen werden ( .... ). "(4) Ab
surditäten wie, daß "der Kampf zwischcn 
Freiheit und Autorität der bezeichnendste 
Zug in den Geschichtsabschnitten"(5) sci, wä
re den beiden deutschen Philosophen nic 
eingefallen. 

Das, was Cibulka pathetisch als "Entfal
tung der freien Individualität" (S.25) an
preist, ist nichts anderes als der Abklatsch 
der sich durchsetzenden kapitalistischen Ge
sellschaftsformation, konnte sich eben nur 
auf Grundlage dieser Vergesellschaftungs
und Vergemeinschaftungstendenzen der 
modernen Gesellschaften durchsetzen. Nur 
starke Gesellschaften erlauben diese Verein
zelungen. Oder konkreter: Großangelegte 
zentralisierte Arbeitsprozesse (Industrialis
mus), großangelegte zentralistische Verwal
tungsapparate (Bürokratismus) sind die Vor
aussetzungen des freien bürgerlichen Indivi
duums. Sie sind unabdingbare Säulen der 
bürgerlichen Ideale, von der bürgerliche Ide
alisten immer wieder abstrahieren wollen. 

So unabhängig der moderne Mensch 
heute erscheint, nie war er abhängiger von 
der Gesellschaft, in der er lebte. Das verste
hen freilich Leute nicht, die vornehmlich 
dualistisch und nicht dialektisch denken."') 
Der Mensch ist jedenfalls unfähig geworden 
sich selbst zu versorgen, ja die primitivsten 
Stoffc für sein Leben selbst herzustellen. 
Niemand sollte diesen Zuständen nachwei
nen, sie waren alles andere als anheimelnd -
man denke nur an das Chaos, wenn der 
Kühlschrank eine Woche ausfällt -, wir wol
len nur verdeutlichen welche Kehrseite die 
bürgerliche Individualisierung in sich trägt, 
sie korreliert mit der Kollektivierung. 

Der Streit, ob der Mensch vereinzelt oder 
vermasst, individualisiert oder kollektiviert 
wird, ist ein Streit um des Kaisers Bart. Bei
des ist der Fall. Die dialektische Auflösung 
kann nur lauten: Er individualisiert sich 
durch die Vergesellschaftung und vergesell
schaftet sich durch die Individualisierung. 

Die Arbeit selbst ist es, die die Menschen 
zusehends vergesellschaftet, sie zur Zusam
mengehörigkeit, ja zur globalen Zusammen
gehörigkeit treibt. Und das unabhängig da
von, ob die Früchte dieser Arbeit nun kol
lektiver Besitz sind oder weiterhin privates 
Eigentum bleiben. Der Produktionsprozeß 
ist schon längst gesellschaftlicher Natur, 
wenngleich noch immer nicht vergesell
schaftet. Der Widerspruch läßt sich auf ei-
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nen einfachen Punkt bringen: Dic Industrie 
produzicrt für dic Gesellschaft ohne der Ge
sellschaft zu gehören. Was meint: sie hört 
auch nicht auf sie, ja kann gar niche auf sie 
hören, da sie nicht eincr gesellschaftlichcn 
Logik, sondern der Kapitallogik folgt. 

Cibulka und andere Liberale wollen die
sen Zusammenhang von Individuum und 
Kollektiv ganz einfach nicht erkennen, sie 
überhöhen die Person zu cinem geradezu 
göttlichen Wesen, Cibulka etwa spricht sogar 
davon, daß es notwendig sei, "die Segnun
gcn der Individualität" (S.26) zu cmpfangen. 
Amcn. Gehuldigt wird einem abstrakten In
dividualismus, der die Person in Form der 
Pcrsönlichkeit zum Fetisch erhebt. Nicht 
dic Mcnschen sind Ziel und Ursprung dieser 
Überlcgungen, sondern der aufgeblasene 
Einzclmensch. 

Der Massenmensch ist vielmehr der 
"vereinzelte Einzelne"(7), und der ist verge
sellschafteter, oder um es vielleicht mit ei
nem der Aufnahme günstigeren Tcrminus 
zu formulieren: sozialisicrter als einer seiner 
Vorgänger. Seine konsumistischc Formie
rung, seine politische Standardisierung, sei
ne ideologische Überfütterung von der Pro
duktionshalle bis ins Büro, von der Politik 
bis zu den Medien hat alle Grenzen ge
sprengt. "Wir sind nicht mehr Handelnde, 
sondern Mit-Tuende. "")(Anders) 

Bürgerliche freiheit 
Das Einfallstor des Liberalismus, sein Zu
gang zu den Herzen der Menschen, läßt sich 
vielleicht so umreißen: Apriori ist das allge
meine Interesse den Individuen fremd, 
bleibt in seiner Konstruktion ein Abstrak
tum. Um es zu erkennen und zu achten be
darf es der Anstrengung, des inneren oder 
äußeren Zwangs. Selbstdisziplin und Diszi
plin heißen diese Größen. Im allgemeinen 
Interesse ist das besondere Interesse durch 
andere besondere Interessen gebrochen, es 
kann sich nur bedingt - eben durch die Be
dingungen der anderen - entfalten. Daß die
se Einengung der Möglichkeiten auch 
gleichzeitig eine Ausweitung ebendieser ist, 
wird nicht wahrgenommen. Das allgemeine 
Interesse wird eben als Zwang erfahren, als 
hätte es mit dem Individuum nichts zu tun, 
obwohl es mit den vielen Individuen zu tun 
hat. 

Der Liberalismus sieht den Menschen 
nicht als Teil, sondern als Gegenteil der Ge
meinschaft, der Mensch ist für ihn der Eine, 
nicht bloß ein Einer. Der Schein der Emp
findung ist die Basis dieses Gedankens. In 
Wirklichkeit ist das natürlich völlig absurd, 
unterstellt es doch einen fundamentalen Ge
gensatz von Singular und Plural, von der 
Mensch und die Menschen. Der Mensch 
wird nicht als Einer der Vielen, die Men
schen nicht als viele Eine aufgefaßt. Die Ge
genüberstellung die nur eine dialektische 
sein kann, wird zu einer dualistischen, ja an
tagonistischen. Als wäre der Mensch nicht 
auf die Menschen und die Menschen nicht 
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auf den Mcnschen bczogen. Nur bürgerli
cher Individualismus bringt das zustande. 

Dic Freiheit ist der Bürgcr höchster Fe
tisch. Doch sehen wir uns genauer an, was 
der Bürger Cibulka darunter versteht. Er 
sieht - wenig originell, aber zumindest ehr
lich - darin vor allem cinc wirtschaftlichc 
Größe: "Das Wirtschaftsleben braucht dic 
volle Freiheit der unternehmerischen Initia
tive." (S.27) Der Betrieb und das Geschäft 
werden zu den primären Orten der bürgerli
chen Selbstbestimmung. Womit die Dialek
tik von Freiheit und Autorität mehr oder we
niger offengelegt sein müßte. Da aber hcutc 
das Offcnsichtliche immer weniger offen
sichtlich ist, sei es ausformuliert. Die bürger
liche Frciheit bedarf der Unfreimachung all 
ihrer Objekte, nur so kann sie uneinge
schränkt über sie verfügen, seien es Arbeits
gegenstände oder Arbcitskräfte. Das bürger
liche Unternehmen, jenes eigentümliche 
Molekül, in dem die Basiskategoricn der 
Produktionsweise (abstrakte Arbeit, Wert, 
Ware) grundgelegt sind, ist die absolute Ne
gation der Freiheit, zumindest was die Seite 
der darin Beschäftigten anlangt. Der höchste 
ideelle Wert der bürgerlichen Gesellschaft, 
die Freiheit, wird in seiner typischsten Pra
xisform, dem bürgerlichen Betricb, obsolet. 
Emanzipation und Lohnarbeit sind antago
nistische Widersprüche. 

Diese heute verschüttete Erkenntnis war 
einem Kant etwa ganz geläufig. Nicht jeder 
Mensch war für ihn ein Bürger: "Die dazu 
erforderliche Qualität ist, außer der natürli
chen (daß es kein Kind, kein Weib sei), die 
einzige: daß er sein eigener Herr (sui iuris) 
sei, mithin irgendein Eigentum habe ( .... ), 
welches ihn ernährt; d.i. daß er, in den Fäl
len, wo er von andern erwerben muß, um zu 
lebcn, nur durch Veräußerung dessen was 
sein ist erwerbe, nicht durch Bewilligung, 
die er anderen gibt, von seinen Kräften Ge
brauch zu machen, folglich, daß er nieman
den als dem gemeinen Wesen im eigentli
chen Sinne des 'vVortes diene. "(0) 

Dic bürgerliche Frciheit gründet auf dem 
Tauschakt. Frei ist im bürgerlichen Sinnc 
nur jener, der mehr zu verkaufen hat als sich 
selbst. Die Arbeitskraft frcilich ist kein Gc
genstand, sondern eine Potenz, die sich an 
Gegenständen verwirklicht. Freiheit äußcrt 
sich im Tauschakt freier Subjekte, ihr Medi
um ist das Geld. Geld macht frei. Wie frci, 
das bestimmt sein Maß, die Quantität. Wo
bei Geld ja gerade jener Stoff ist bei dcm 
Quantität und Qualität zusammenfallen. Die 
Freiheit des Geldes führt den einen zu Ull

beschränkten Möglichkeiten, den andcren 
zur permanentcn Zurückhaltung. Bürger 
und somit frei ist nur, wer über Tauschwcrte 
verfügt, die von seiner Person trennbar sind, 
nicht verwachsen wie die Arbeitskraft mit 
ihrem Träger. Somit löst die bürgerliche 
Freiheit sich ein in ihrer Auflösung. Sie ge 
biert Freiheiten völlig ungleicher Subjckr,~, 
die in ihrer Wirkung und somit auch Wirk
lichkeit nicht vergleichbar sind. Die bürgel 
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liche Freiheit wird somit zu einem schalen 
Abstraktum, das über die Handlungsmög
lichkeiten der Einzelnen reichlich wenig 
aussagt. Unter der Brücke schlafen dürfen 
Wohnungsspekulanten und Obdachlose 
natürlich weiterhin. Braucht sich der eine 
diese Freiheit nicht zu nehmen, wird sie 
dem anderen zur Pflicht. 

Auch Marx hob diesen Umstand in seiner 
Auseinandersetzung mit Proudhon deutlich 
hervor. In den Grundrissen schreibt er: "Ih
nen ist zu antworten: daß der Tauschwert 
oder näher das Geldsystem in der Tat das 
System der Gleichheit und Freiheit ist und 
daß, was ihnen in der näheren Entwicklung 
des Systems störend entgegentritt, ihm 
immanente Störungen sind, eben die Ver
wirklichung der Gleichheit und Freiheit, die 
sich ausweisen als Ungleichheit und Unfrei
heit. Es ist ein ebenso frommer wie dummer 
Wunsch, daß der Tauschwert sich nicht zum 
Kapital entwickle oder die den Tauschwert 
produzierende Arbeit zur Lohnarbeit. Was 
die Herren von den bürgerlichen Apologeten 
unterscheidet, ist auf der einen Seite das Ge
fühl der Widersprüche, die das System 
einschließt; auf der andren der Utopismus, 
den notwendigen Unterschied zwischen der 
realen und idealen Gestalt der bürgerlichen 
Gesellschaft nicht zu begreifen und das 
überflüssige Geschäft vornehmen zu wollen, 
den ideellen Ausdruck selbst wieder realisie
ren zu wollen, da er in der Tat nur das Licht
bild dieser Realität ist. "(10) 

Es ist ein bürgerliches Ammenmärchen 
als Ziel der Wirtschaftsprozesse "die Be
darfsdeckung aller Menschen" (S.26) zu se
hen. Nichts ist irriger. Zweck der kapitalisti
schen Wirtschaft ist vielmehr die Akkumula
tion von Kapital, die Verwertung des Werts. 
Und das bei Strafe des Untergangs jedes ein
zelnen Kapitals, das dieser Aufgabenstellung 
nicht gerecht wird. "Der wahre Despotismus 
der Moderne ist der subjektlose Absolutis
mus des Geldes, d.h. der abstrakten Arbeit 
und ihrer betriebswirtschaftlichen Vernut
zung. "(11) In diesem Sinn kann es heute auch 
kein "menschengerechtes Management" 
(S.25) geben, sondern bloß ein betriebs ge
rechtes. Menschliche Bedürfnisse haben sich 
dem unterzuordnen, sie sind, ja müssen 
nachgeordneten Charakter haben, weil sie 
betriebswirtschaftlich gesehen in erster Li
nie Unkosten sind. Das trifft sowohl für den 
Arbeitsprozeß als auch für die Produkte zu. 

Die Werte des Liberalismus sind nur 
möglich, wenn sie für die meisten nicht gel
ten. Die bürgerliche Freiheit ist letztendlich 
mit der - manchmal gehen einem die Begrif
fe aus, na sagen wir - menschlichen Freiheit 
nicht vereinbar. Diese Freiheit setzt Unfrei
heit voraus. Ja noch mehr. Sie nimmt in ihrer 
pausenlosen ideologisierten Selbstdarstel
Illng und Selbsteuphorisierung den Men
schcn die Freiheit die Unfreiheit zu empfin
den, sich ihr bewußt zu sein. So sind die 
Menschen "der Freiheit beraubt, unter un
serer Unfreiheit zu leiden" (12) (Anders). 
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Die ZinsgeseIlInnen 

Ernst Dorfner ist der österreichische Hand
lungsreisende in Sache Freiwirtschaft und 
Silvio Gesell. Eine der fadesten Verirrungen 
des Anarchismus, findet in ihm ihren ge
bührenden Protagonisten. Statt auch nur ei
nen kleinen Beitrag zur Analyse der gesell
schaftlichen Zustände leisten zu können, ha
ben Gesell und seine Nachfolger ein Kreb
sübel entdeckt, an dem sie alles erklären: 
Der Zins regiert die Welt. 

Der zentrale Gedankengang ist wohl die
ser: Kapitalismus und Marktwirtschaft sind 
nicht dasselbe (wie originell!), die Ursachen 
sozialer Ausbeutung liegen nicht in der Pro
duktion, sondern in der Zirkulation(S.28). 
Der Kapitalismus sei somit keine Produkti
onsweise, sondern ein Zirkulationsverhält
nis, wo die Leute mithilfe des Zinses über
vorteilt werden. Grundlegend für die Herr
schaft des Kapitals sei nicht dessen Akku
mulation in der Produktion, wie etwa Marx 
behauptete, sondern der Zins in der Zirkula
tion. Die Kritik der Gesellen richtet sich so 
auch nicht gegen die Produktion, die Aus
beutung, die Mehrwertabpressung, die Ar
beitsverhältnisse, die stoffliche Seite der 
Produktion, das Kommandosystem in den 
Betrieben, sie richtet sich hauptsächlich, ja 
ausschließlich gegen den Zins. Dieser ist ih
nen Fetisch. Was Dorfner stört, ist nicht die 
Kapitalbildung, sondern die Zinsbildung. 

Es war schon immer ein Zeichen bürger
licher Vulgärökonomie die Zirkulationssphä
re überzubewerten, vor lauter Markt nicht 
mehr die Produktion zu sehen: "Was aber 
die politische Ökonomie sieht, ist das, was 
erscheint, nämlich die Wirkung der Um
laufszeit auf den Verwertungsprozeß des Ka
pitals überhaupt. Sie faßt diese negative 
Wirkung als positive auf, weil ihre Folgen 
positiv sind. Sie haftet umso mehr an diesem 
Schein fest, als er den Beweis zu liefern 
scheint, daß das Kapital eine, von seinem 
Produktionsprozeß und daher von der Ex
ploitation der Arbeit unabhängige mystische 
Quelle der Selbstverwertung besitzt, die ihm 
aus der Zirkulationssphäre zufließt. "(13) 

Gesell, Dorfner & Co. verwechseln We
sen und Erscheinung, sie können ganz ein
fach Wertschaffung und Wertrealisierung 
nicht auseinanderhalten. Erstere ist imma
nenter Bestandteil der Produktion, zweitere 
ist dem Tauschakt, dem Kauf, der Zirkulati
on zugehörig. Die Differenzierung zwischen 
Marktwirtschaft und Kapitalismus ist in je
der Hinsicht hinfällig. Die Marktwirtschaft 
ist Kapitalismus, wenn auch dieser mehr als 
jene ist. Es ist als ob man Dackel von Hun
den unterscheiden würde. Das Geld hat 
auch keinen" Urzins", der Zins ist vielmehr 
Exkrement des Werts resp. des Mehrwerts. 
Er ist aus diesem zu erklären. Ohne Produk
tion kein Zins. Das Geld kann nur arbeiten 
(wie man so dumm sprichwörtlich sagt), 
wenn jemand dafür arbeitet. "Der Zins ( .... ) 
erscheint ursprünglich, ist ursprünglich, und 
bleibt in Wirklichkeit nichts als ein Teil des 
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Profits, d.h. des Mehrwerts, den der fungie
rende Kapitalist, Industrieller oder Kauf
mann, soweit er nicht eignes Kapital, son
dern geliehenes Kapital anwendet, wegzah
len muß an den Eigentümer und Verleiher 
dieses Kapitals. "(14) Auf der Suche nach dem 
Bösen finden es Gesell und seine Nachfol
ger schließlich im raffenden Kapital, in der 
Zinsknechtschaft. Ganz zufallig, das sei hier 
nur nebenbei erwähnt, machte der Begriff 
Zinsknechtschaft unter den Nazis seine bis
her bedeutendste Karriere, auch sie bogen 
den Antikapitalismus in eine bestimmte, 
diesmal antijüdische Richtung um. "Schaf
fendes Kapital gut, raffendes Kapital böse", 
so der braune Tenor, dem der Terror folgte. 
Das wollen wir Dorfner natürlich in keiner 
Weise unterstellen, aber es drückt doch et
was über das Niveau einer Theorie al,lS, 
wenn sie derartige Affinitäten aufweist. 

Dorfner und seine Vorfahren können 
aber durchaus in einem Atemzug mit den 
Monetaristen um Milton Friedman genannt 
werden, was ihre Lobpreisung der wunder
samen Kräfte des freien Markts betrifft, 
wenn da bloß das blöde Geld nicht wäre. 
Gesell im Original: "Alle Gewaltelemente 
im Wirtschaftsprozeß (also das Geld, F.S.) 
haben die Wirkung, den freien, gleichen" 
Wettbewerb auszuschalten. Die freie Kon
kurrenz aber ist die innere Selbststeuerung 
des Wirtschaftsbetriebes. Nur mit dieser 
Selbststeuerung läuft und kreist Arbeit und 
Tausch mit ständig ausgewogenen Gleichge
wicht sicher und störungsfrei weiter. "(15) 

Es gelte das Geld den Waren anzuglei
chen, es ähnlich wie diese verfall bar zu ma
chen. Das sollte durch Freigeld und Fest
geld erreicht werden, als ob es nicht gerade 
das zentrale Kennzeichen von Geld wäre, 
die Wert-, Preis- und Marktschwankungen 
auszudrücken. Die Schwankungen in der ka
pitalistischen Akkumulation auf Grundlage 
des Fortschreitens der Produktivkraftent
wicklung sind unbeseitigbar. Ebenso der be
deutendste Reflex, der Klassenkampf. Wie 
das Geld seines Charakters beraubt werden 
könnte, wer dafür mobilisierbar wäre, bzw. 
wie der Klassenkampf - der ja in seiner er
sten Ausformung nichts anderes ist als eine 
Auseinandersetzung des konstanten und des 
variablen Kapitals um den Preis der Ware 
Arbeitskraft - (bei Beibehaltung ebendieser 
Klassen) abschaffbar wäre, dies alles bleibt 
Dorfner freilich schuldig. Seine Utopie hat 
wahrlich Wörgler Niveau. (16

) 

Da wird wieder einmal, diesmal ganz in
dividual-anarchistisch die gute alte Markt
wirtschaft gegen den schlechten Kapitalis
mus gerettet. Die ökonomische Kritik der 
Gesellen ist reduziert, selektiv und nirgend
wo radikal, sie steht zu den fundamentalen 
Werten und Formen der Warenproduktion, 
"unsere Wirtschaft" (S.31), wie Dorfner sie 
ganz einfühlsam im Kanon nennt. Alle Vor
schläge verbleiben innerhalb bürgerlicher 
Grenzen, sehen bloß ganz weltausbesserisch 
und willkürlich einen Kardinalfehler in ei
nem sonst gesunden Organismus. 
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Recht & Gesellschaft _______________________________ _ 

Überdrehter Liberalismus 
Daß der Anarchismus nichts anderes ist als 
ein überdrehter Liberalismus, beweist auch 
Stefan Blankertz. Der pathologische Anti
staatsfanatismus schlägt in diesem Beitrag 
eine wunderliche Kapriole nach der anderen. 
Schon das Ideal einer "Gesellschaft, in der 
sich freie Menschen selbst ihr Recht geben" 
(S.32) läßt einen schaudern. Was kann das 
heißen, wenn es als Alternative zum Istzu
stand gemeint ist? Doch bloß, daß die infor
melle Willkür sich durchsetzt, nur so kann 
das interpretiert werden, wenn das Recht 
von einer objektiven Kategorie auf subjekti
ves Niveau gezerrt wird. Der Freiheitsfe
tisch will den Zwang in der Gesellschaft 
nicht wahrhaben (daher ordnet er ihn auch 
immer dem Staat zu), Libertäre wie Liberale 
wollen ganz einfach nicht sehen, daß Zwang 
und Autorität heutzutage Konstitutionsbe
dingungen des Daseins sind. Recht, solange 
es notwendig sein wird - und wir haben noch 
keine Vorstellung, was dahinter kommt -, 
kann niemals eine flexible Größe freier 
Menschen sein, es ist nicht die Willkür der 
Handelnden, sondern die Soll pflicht des Ge
setzes. Recht ist das Eingeständnis, daß 
Menschen nur begrenzt frei sein können. 

Blankertz Vorstellungen sind ganz ein
fach reaktionär, sie reichen nicht über den 
bürgerlichen Rechtsstaat hinaus, sondern fal
len hinter ihn zurück. Grundlage dieser Vor
stellungen ist ein bieder-banales wie naiv 
übersteigertes Bild bürgerlicher Werte. 
Wahrlich, niemand hält die bürgerlichen 
Ideale so hoch wie die Anarchisten. 

Blankertz muß daher auch den Zusam
menhang von Recht und Gewalt vollkom
men mißverstehen, wenn er schreibt: "Ge
walt kann nicht Prinzip des Rechts sein. 
Recht ist Begrenzungsprinzip der Gewalt." 
(S.32) Das Gegenteil ist wirklich. Gewalt ist 
vielmehr das Recht im nackten Zustand, in 
seiner pursten Form. Von der Substanz her 
sind sie identisch, inklusive ihrer gesell
schaftlichen Funktion. In der Form freilich 
mögen Welten dazwischen liegen. 

Gewalt ist so nicht ein Gegensatz zum 
Recht, sondern sie sind sich gegenseitig Mit
tel und Zweck. Will das Recht sich durchset
zen, benötigt es die Gewalt, wiil die Gewalt 
in hochentwickelten Gesellschaften Bestand 
haben - und sie muß Bestand haben, sonst 
haben die Gesellschaften keinen Bestand -, 
benötigt es die zivilisierte Form des Rechts. 
Gewalt ist die unabdingbare Voraussetzung 
des Rechts. Das mag man für bedauerlich 
halten, verschweigen sollte man es nicht. 
Recht ist so gesehen auch nur oberflächlich 
die Begrenzung der Gewalt, in der Form 
staatlicher und zusehends überstaatlicher 
Gewaltmonopole hat es die Gewalt in Ex
tremsituationen entgrenzt. Noch nie war das 
Recht so gewaltig wie jetzt, heißt auch, daß 
noch nie die Gewalt so gewaltig war. Was 
aber niemanden zu der Milchmädchenrech
nung verleiten sollte, daß Rechtsabbau auch 
Gewaltabbau bedeutet. 
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Gefährlich, ja zu einem libertären Amo
kläufer wird Blankertz spätestens, wenn er 
ganz offen für die Beseitigung des Gewalt
monopols eintritt. Ganz marktwirtschaftlich 
sollte das nun laut anarchistischer Phantasie 
geregelt werden: "In der Tat ist kaum einzu
sehen, warum das Gut der Sicherheit nicht 
ebenso durch die sozialen Kräfte von Koope
ration und Konkurrenz produziert werden 
kann wie Kartoffel oder Fernsehgeräte. Die 
Leistungen von sozialen (nicht-monopoli
sierten) Organisationen, die Sicherheit ef
fektiv zur Verfügung stellen, werden hono
riert werden, während im Falle, daß sich das 
Preis/Leistungsverhältnis negativ entwickelt 
(etwa aufgrund zu hoher Konfliktbereit
schaft) Marktanteile verloren gehen." (S.33) 

Bei soviel Privatisierungseuphorie er
scheint fast der moderne Rechtsstaat wie ei
ne warme Stube. Dieser hat seinen Stand
punkt zur Gewalt zumindest für sich ver
nünftig geklärt. Er hat sie. Die Privatisierung 
von Sicherheit bzw. Gewalt ist einer der letz
ten liberal-libertären Treppenwitze der Ge
schichte. Wer Frieden zu einer kaufbaren 
Größe machen will, verschärft nur die herr
schenden Konflikte, trägt nicht zu ihrer 
Überwindung bei, sondern zu ihrer Zuspit
zung. Im Original: "Wir müssen uns damit 
abfinden, daß wir den Frieden ebensowenig 
"kostenlos" erhalten wie den Wohlstand." 
(S.33-34) Bestens: Der Norden kauft ihn, der 
Süden und der Osten können ihn sich nicht 
leisten. Blankertz Utopie ist bereits ihm 
Wahrwerden. Wer nicht das nötige Klein
geld hat, der mag vor die Hunde gehen. Al
les hat seinen Preis. Bestens. Marktwirt
schaft total. Bürgerlicher als das Bürgertum 
ist der Anarchismus. Er ist keine Überwin
dung, sondern bloß Übersteigerung und Ab
sonderung bürgerlichen Denkens, eine Ab
surdität par excellence. Libertär ist der Kom
parativ zu liberal. Mit Blankertz schlägt der 
Anarchismus wahrlich seinen letzten Purzel
baum und landet dort, wo er - um es mit des 
Autors Worten auszudrücken - hingehört, 
beim "konsequenten Liberalismus" (S.34). 

Der Schlüssel zur Überwindung des 
staatlichen Gewaltmonopols liegt jedenfalls 
nicht in seiner Rücknahme, sondern in sei
ner Weiterentwicklung. Im Prinzip können 
wir heute die Entwicklung vom staatlichen 
zum überstaatlichen Gewaltmonopol beob
achten. Das sich ankündigende Ende der na
tionalen Souveränitäten weist den Weg. 
Grundsätzlich ist dies konstruktiv und geht 
in die richtige Richtung, wenngleich aktuell 
die Ausformungen unter imperialistischen 
Vorzeichen stehen, vom Golfkrieg bis zum 
Integrationsprozeß in Europa. "Small is be
autiful" verwirklicht sich auf dieser Ebene 
gerade im ehemaligen Jugoslawien, wo es 
den Stammesfürsten erlaubt wurde, ihre Völ
ker aufeinander loszuhetzen. Auch wenn 
manche Kämpfe sympathisch erscheinen, 
der Nationalismus ist keine Alternative zum 
Imperialismus. 

Apropos: "Small is beautiful" ist eine 
ebenso vertrottelte Aussage wie "Big is bet-
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ter". Klein und groß, kurz und lang, hoch 
und tief, zentralistisch oder autonom, auto
ritär oder freiheitlich, sind allein nach takti
schem Kalkül zu entscheiden. Dem Prinzi
pialismus der Form ist entschieden entge
genzutreten. Nur kleine Geister können im 
Kleinen eine große Größe sehen. Schon 
Marx persiflierte solchen Schwachsinn, 1849 
schrieb er: "Ein Sandkorn ist hoch durch ein 
Mikroskop betrachtet, und ein Turm ist 
niedrig mit einem Berg verglichen. "(]7l So ist 
es. 

Gewalt sollte jedenfalls nicht durch Pri
vatisierung parzelliert werden, sondern 
durch Universalisierung sollte die Vorausset
zung zur Überwindung staatlicher Gewalt
monopole und schlußendlich der organisier
ten Gewalt überhaupt geschaffen werden. 
Erst wenn es eine gemeinsame und aner
kannte Gewalt gibt, braucht es keine mehr 
zu geben. Eine Gewalt ist keine Gewalt. 

(1) Kar! Mat"x, Das Kapital, Erster Band (1867), 
MEW, Bd.23, S.252. 
(2) Kar! Marx, Thesen iiber Feuerbach (1845), MEW, 
Bel. 3, 806. 
(3) Immatlltel Kant, Grundlegung der Metaphysik der 
Sitten( 1785), Werkausgabe, Band VII, Frankfitrt am 
Main 1991, S.41. 
(4) Georg Wilhe1m Friedrich Hegel, Gru11dlinien der 
Philosophie des Rechts (1820), Werke 7, Frankfilrt am 
MaitI1986,8066. 
(5) John Stuart Mdl, Über die Freiheit (1859), Stutt
gart 1988, S.5. 
(6) Stefan Lintl sei iibrigms im Stammbuch geschrieben, 
daß er, wenn er die Dialektik als Dreisprung betreibt, 
sich Kopf und Kragen brechen wird. 
(7) Kar! Marx, Zur Kritik der Politischen Ökonomie 
(1859), MEW, Bel.13, S.21. 
(8) Giitlther Anders, Die Antiquiertheit des Menschen, 
Band I: Über die Seele im Zeitalter der zweiteIl indu
strieileJI Revolution, Miinchm 1956, S.286. 
(9) Immanuei Kattt, Über den Gemeinspruch: Das mag 
ill der Theorie richtig sein, taugt aber nicht ßir die Pra
xis (1793), Werkausgabe Balld XI, Frankfutt am Mai11 
1991, S.151. 
(10) Kar! Marx, Grundrisse der Kritik derpolitischen 
Ökonomie (1857/58), MEW, Bel. 42,80174. 
( 11) Robert Kurz, Der Kollaps der M odernisierutlg. 
Vom Zusammetlbruch des Kasernmsozialismus zur Kri
se der Weltökonomie, Frankfitrt am Maltl 1991, S.33. 
(12) Giitlther Anders, Die Antiquiertheit des il'Ienschett, 
Bd. II: Über die Zerstb'rlttlg des Lebens im Zeitalter der 
drittm industriel1m Revolution, Miinchm1980, 80171. 
(13) Kar! Marx, Das Kapital. Zweiter Band (1885), 
MEW, Bel. 24, S.128. 
(14) Kar! Marx, Das Kapital. Dritter Band (1894), 
MEW, Bd. 25, S.383.; vgl. auch S.360-361. 
(15) Silvio Gesell, Die natürliche Wittschaftsordnung 
durch Freiland und Freigeid, Hochheim, 7. Auf!. 1931, 
8oXVI. 
(16) Zur Kritik des Gesellschen Ansatzes siehe: H ansjörg 
Herr, Geld - Sto'rfaktor oder SystemmerkmalP PRO
KLA 63, Juni 1986, 80108-132. 
(17) Kar! Marx, Lohnarbeit und Kapital (1849), 
MEW, Bel. 6,80403. 

Mag. Franz Schandl arbeitet zur Zeit an einem For
schungsprojekf: Die Grüne Alternative in den Achzi
gern. 
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GEDANKEN ZU EINEM WORTSPIEL 

Meinten sie Subsidiarität? 
Nikolaus Forg/)* 

Begriffe bilden Wirklichkeit 
nicht (nur) ab, sondern tra
gen dazu bei, Realität zu 
schaffen. Wofür steht Sub
sidiarität? 

"Andererseits scheint die Tatsache, daß man bloß 
insoweit mit einer Idee bekannt ist, als man mit 
ihr vertraut geworden ist, und jedes Zögern, sie 
unter normalen Umständen zu erkennen, verloren 
hat, kaum den Namen einer klaren Auffassung zu 
verdienen, da sie nur auf ein subjektives Gefühl 
des Sichauskennens hinausläuft, das völlig irrig 
sein könnte. "li) 

Erraten Sie, woraus der folgende Text ent
nommen ist? 

"Die Organisationstheorie kennt den 
Grundsatz, daß zur Erzielung optimaler Ent
scheidungen innerhalb zentraler Strukturen 
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entweder ein intensiver Dialog zwischen der 
Zentralstelle und den dezentralen Einheiten 
oder eine große Anzahl von Experten in der 
Zentralstelle notwendig ist. Mit zunehmen
der Größe des Systems werden die Dialog
partner der Zentralstelle immer zahlreicher, 
was in den meisten Fällen zu einem An
wachsen des Personals der Zentralstelle 
führt. Ab einem gewissen Punkt läßt sich 
aber ein effizienter Dialog zwischen der 
Zentralstelle und den dezentralen Einheiten 
nur mehr mit großen Anstrengungen und 
großem Aufwand aufrechterhalten. Häufig 
ist diese Entwicklung mit einer deutlichen 
Verschlechterung der Entscheidungsqualität 
in der Zentralstelle und mit einem weitrei
chenden Verlust an Steuerungsfunktion ge
koppelt. Es kommt zu einer informellen De
zentralisierung, bei der die Zentralstelle den 
Schein einer steuernden Leitungseinheit 
wahrt, was andererseits [sie!] infolge inadä
quater Strukturen bzw. Informations- und 
Koordinationsnetze auch zu einer zuneh
mend mangelhaften Entscheidungsqualität 
bei den dezentralen Einheiten führt [ ... ]. Im 
vorliegenden Entwurf wird der von allen 
Seiten eingeforderten Stärkung der [ ... ] Au-

JURIDIKUM 

tonomie durch eine wesentliche Dezentrali
sierung der Entscheidungen Rechnung ge
tragen. " 

Aus einem Konzept radikaler EG - Refor
mer? Aus einem internen Papier der EG
Kommision, in dem die Notwendigkeit des 
Subsidiaritätsprinzips begründet werden 
soll? Aus einer europarechtlichen Diplomar
beit? Aus einem der vielen Artikel über Sub
sidiarität? 

Wer in diese Richtung denkt, hat falsch 
geraten.(2) Das Zitat stammt nämlich aus den 
Erläuterungen des Wissenschaftsministeri
ums zum Entwurf eines Universitätsorgani
sationsgesetzes 1993.(3

) 

Also auch dort schon. Das "Subsidiaritäts
prinzip" und seine diversen angeblichen Im
plikationen erleben einen inflationären Ge
brauch, der mich einigermaßen zu erstaunen 
imstande ist, weil ich doch in einer vielzitier
ten Arbeit aus dem Jahr 1968 (4) gleich zu Be
ginn der Einleitung lese: "Das Subsidiarität
sprinzip wirkt heute weithin als eine Er
scheinung des Mythos und der Mode - eines 
Mythos allerdings, der seine Dämmerung er
lebt, und einer Mode, deren man überdrüs
sig zu werden beginnt. " 
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Subsidiarität ____________________________________ _ 

Offenbar hat sich Isensee in diesem 
Punkt geirrt. Denn die Rede vom Subsi
diaritätsprinzip ist überall. Im Strafvollzug, 
wo es nicht dazu mißbraucht werden dürfe, 
"Verpflichtungen des Staats auf Straffälli
genhilfevereine oder sonstige gesellschaftli
che Träger abzuwälzen "(5) auf der Familien
seite des "Standard"'6>, in einer juristischen 
Methodenlehre, um die Rangfolge der Aus
legungsmethoden zu bestimmenI') und 
schließlich im Vertrag von Maastricht. 

Was also, frage ich mich, bedeutet "Sub
sidiaritätsprinzip" ? 

Ist man bereit - und in einer theoreti
schen Reflexion sei dies jeden-
falls erlaubt -, sich vom gängigen 
"Bedeutungsidealismus"(8), mit 
dem viele Juristen weiterhin die 
Auffindung der "Bedeutung" 
von normativ relevanten Begrif
fen zu erreichen suchen, zu ver
lassen und sich auf ein pragma
tisch - semiotisches Bedeutungs
verständnis, beispielweise in An
lehnung an Bühler (9) zu berufen, 
so ist festzustellen, daß jedes 
Zeichen - und um ein solches 
handelt es sich auch beim Wort 
"Subsidiaritätsprinzip" - drei se
mantische Funktionen aufweist 
(10). 

Es stellt "Realität" dar (1.), es 
enthält etwas, was der Zeichen
sender mitteilen will, (2.) und 
soll schließlich beim Empfänger 
eine vom Sender intendierte Re
aktion hervorrufen, es appelliert 
(3.). 

sondern poietisch. (12
) Das bedeutet, daß sie 

Wirklichkeit nicht (nur) abbilden, sondern -
im Sinne einer normkonformen Realität -
schaffen (sollen). Das EG Recht leistet also 
natürlich nicht eine mit wahr oder falsch zu 
beurteilende Darstellung der Realität, son
dern will Realität gestaltend verändern. 

Dabei wurde jedoch mit Art. 3b Abs. 2 
nicht ein neues, konventional zu interpretie
rendes Zeichen geschaffen, sondern eine 
Idee normativ eingeführt, die eine lange phi
logenetische Tradition aufweist und insbe
sondere in der katholischen Soziallehre (also 
wiederum einem normativem System) Aus-

ne negativen Implikationen beschränken 
wollen, ist StadtIer (17) im Gegenteil der Mei
nung, das Prinzip sei auf seinen positiven 
Gehalt zu reduzieren. 

Nach positivem Verständnis ist der Staat 
(die größere Gemeinschaft) verpflichtet, die 
Voraussetzungen zu schaffen, damit die klei
ner Einheit tätig werden könne. llS) Nur bei 
langfristiger Handlungsunfähigkeit der unte
ren Ebene ist eine Verlagerung der Kompe
tenz nach oben angebracht. Selbst wenn 
man die Unschärfe dieser Begriffsbildung in 
Kauf nimmt, ergibt sich jedenfalls eines 
nicht aus einem (in der Tradition der katho-

Die Frage nach der "Bedeu
tung" von Subsidiarität läßt sich 
daher vorläufig wie folgt anders 

Formica poliydena-Arbeiterin trägt eine Gefährtin 

stellen: 1. Welche Realität stellt das Wort 
symbolisch dar? 2. Was will man uns als Zei
chenempfängern damit mitteilen, was nor
mieren? Und schließlich: 3. Welche Reakti
on wird bei den Empfängern intendiert? 

1. Über die Realität 
der Subsidiarität 

"Die Ausführbarkeit (objektive Realität) dieser 
Idee der Föderalität, die sich allmählich über alle 
Staaten erstrecken soll, und so zum ewigen Frie
den hinführt, läßt sich darstellen. "(11) 

Das Subsidiaritätsprinzip hat seine posi
tivrechtliche Normierung in Art. 3b Abs. 2 
des Vertrags von Maastricht gefunden. Dort 
heißt es: 

"In den Bereichen, die nicht in ihre aus
schließliche Zuständigkeit fallen, wird die 
Gemeinschaft nach dem Subsidiaritätsprin
zip nur tätig, sofern und soweit die Ziele der 
in Betracht gezogenen Maßnahmen auf Ebe
ne der Mitgliedstaaten nicht ausreichend er
reicht werden können und daher wegen ih
res Umfangs oder ihrer Wirkungen besser 
auf Gemeinschaftsebene erreicht werden 
können." 

Normative Sätze sind nicht apophantisch, 
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druck gefunden hat. 
In der das katholische Prinzip am klar

sten wiedergebenden Formulierung der En
zyklika "Quadragesimo anno" Papst Pius' 
XI. aus dem Jahre 1931 heißt es, daß dem 
Einzelmenschen nicht entzogen und der Ge
seIlschaftstätigkeit zugewiesen werden dür
fe, was er aus eigener Initiative und mit eige
nen Kräften leisten könne. Ebenso verstoße 
es gegen die Gerechtigkeit, der weiteren 
und übergeordneten Gemeinschaft zuzuwei
sen, was die kleineren und untergeordneten 
Gemeinwesen leisten könnten. (13

) 

Das katholische Subsidiaritätsprinzip be
inhaltet daher nach gängiger Interpretation(14) 
einen positiven und einen negativen Aspekt 
zugleich, es handelt sich also um einen am
bivalenten Begriff. Einerseits sei die größere 
Gemeinschaft verpflichtet, die kleinere bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstüt
zen. Andererseits sei die größere Gemein
schaft angewiesen, Tätigkeiten der unteren 
Einheit nicht einfach an sich zu reißen. 

Nur: So klar und einfach ist diese Idee of
fenbar schon in einer von der EG noch ganz 
unabhängigen Diskussion nicht. Denn 
während Messner (15) und ihm folgend Isen
see (16) den Grundsatz naturrechtlich auf sei-
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lischen Soziallehre verstandenen) pOSItIV 
verstandenen Subsidiaritätsprinzip: Eine' 
Verpflichtung der größeren Einheit, Aufga
ben von der kleinern Einheit zu überneh
men, es sei denn, daß die kleinere Einheit 
schlichtweg überhaupt nicht in der Lage ist, 
tätig zu werden.<") 

Noch ein weiterer Punkt muß betont 
werden: Das Subsidiaritätsprinzip bestimmt 
sich nach Notwendigkeit und nicht nach Ef
fizienz. (20) 

Diese Feststellung führt uns aber bereits 
mitten in die Diskussion zum Art. 3b. Denn: 
Wer in der EG meint wirklich, daß das dort 
normierte Subsidiaritätsprinzip den Schutz 
der kleineren Einheit !'eisten und die Ge
meinschaft zur Unterstützung verpflichten 
solle? 

2. Was will der Vertrag 
von Maastricht über 
Subsidarität mitteilen? 

"Understanding is an illusion created by langua
ge. "(21) 

Ich strebe hier nicht eine fundierte dog
matische Auseinandersetzung mit Art. 3b an. 
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Vielmehr soll versucht werden, auf schon 
sprachlich faßbare, sich in der Realität aus
wirkende Differenzen im Verständnis und 
daraus folgend auf die divergente Instru
mentalisierung des Subsidiaritätsprinzips 
hinzuweisen. 

Die Bestimmung des Art. 3b ist schon in
sofern ambivalent, als sie Notwendigkeit 
und Nützlichkeit des Tätigwerdens der 
größeren Gemeinschaft in einem Satz - der 
nebenbei bemerkt, wenigstens im deutschen 
Text grammatisch nicht ganz korrekt zu sein 
scheint (221 - zugleich nennt. Damit ist die 
grundlegende Aussage eines katholisch und 

hätte Jacques Delors überhaupt erst von der 
tieferen Bedeutung des Begriffs erfahren (261 -
jene also offenbar eine Stärkung ihrer fö
deralen Strukturen erhoffen -, und folgerich
tig die deutsche Bundesregierung in ihrem 
Memorandum zum Subsidiaritätsprinzip(271 
sehr " traditionelle " Auffassungen vom Kon
zept der Subsidiarität vertritt (281, während der 
Präsident der Kommission einmal feststellte, 
die Gemeinschaft müsse(!) tätig werden, 
wenn sich die gesetzten Ziele besser(!) 
durch sie als durch die Mitgliedsstaaten er
reichen lassen(29i, ein Richter des EuGH pro
gnostiziert, daß " .. .in so far as these formula-

Formica polydena-Königin wird von Arbeiterin getragen. 

auch eines liberal verstandenen Subsidi
aritätsprinzips, die größere Einheit dürfe nur 
tätig werden, wenn dies notwendig sei, banali
siert. Ein utilitaristisch verkürztes Abstellen 
auf Nützlichkeit hat mit dem ursprünglichen 
Konzept von Subsidiarität nicht mehr sehr 
viel zu tun. 

Hinter der Formulierung steckt bei vor
dergründiger Betrachtung ein Komprorniß: 
Sowohl den auf ihre Unabhängigkeit be
dachten Einzelstaaten, als auch den auf stär
kere Einheit drängenden Organen soll es 
recht gemacht werden. Bei genauerem Hin
sehen scheinen dahinter hingegen politisch 
instrumentierbare, sprachlich überdeckte 
Mißverständnisse und Umdeutungen zu lie
gen. Während sich Deutschland offenbar ei
nen Export der im eigenen Land bereits 
praktizierten föderalistischen und subsi
diären Tendenzen erhofft (231, erwartet Groß
britannien eine Eindämmung supranationa
ler Übertreibungen der Kommission (241. Und 
die Vorstellungen der Kommission selbst ge
hen offenbar in die genau entgegengesetzte 
Rich tung. (251 

Anders ist es nicht zu erklären, daß Ver
treter des föderalen Deutschland mit unver
hohlenem Stolz feststellen, in ihrem Lande 
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tions [des Subsidiaritätsprinzips in der EG, 
N. F.] are aimed at obtaining more objective 
criteria for assessing the question whether 
action must be taken at the level of a Politi
cal Union, these criteria have a centralizing ten
dency" (301, und schließlich das Europäische 
Parlament sich veranlaßt sieht, eine Verstär
kung des Demokratiedefizits in der Gemein
schaft festzustellen, wenn das Subsidiarität
sprinzip angewandt würde, ohne daß ver
stärkte Kompetenzen für das Parlament ge
schaffen würden (31) - eine Klage, die auch 
nicht gerade auf eine Interpretation zugun
sten der kleineren Einheit schließen läßt. 

Unter dem Begriff "Subsidiaritätsprin
zip" verbergen sich also die mannigfaltigsten 
Konzeptionen, die miteinander schlichtweg 
nicht in Einklang zu bringen sind, obwohl 
sich jeder darauf beruft. Die herzustellende 
Wirklichkeit existiert nicht. Das führt uns 
zur Frage 3: 

3. Die intendierte Reaktion 
bei den Empfängern 

"Hermeneutik ist die Kunst, aus einem Text her
auszukriegen, was nicht drinsteht. " (321 

Die Bedeutung eines Worts ergibt sich 
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Subsidiarität 

aus seinem Gebrauch. Richtig und bedeut
sam spricht, wer das Sprachspiel be
herrschtY31 Wie ich oben zu zeigen versucht 
habe, gibt es jedoch für den Gebrauch des 
Begriffs Subsidiaritätsprinzip keine Spielre
geln, an die sich die Sprecher halten, also 
auch keine Bedeutung. 

Vielmehr haben wir einen in sich wider
sprüchlichen Text vor uns, der nicht "rich
tig" gedeutet werden kann, weil er nicht 
stringent verwendet wird. Stattdessen fun
giert er als normativer Verweis auf eine juri
stische Metaebene, auf die Politik (der Ge
meinschaft und ihrer Mitgliedsstaaten), wo 

er als Argumentationshilfe nütz
lich ist, um die jeweils intendier
te Reaktion zu evozieren, aber 
aus sich selbst nichts ergibt. Der 
Diskurs über Subsidiarität wurde 
also zwar normativiert, verweist 
allerdings sofort wieder auf 
außerrechtliche Wertungen 
zurück. 

In derartigen Situationen 
liegt es üblicherweise bei den 
Gerichten, Klarheit über die 
(spracb lichen) Spielregeln zu 
schaffen und die Spieler über die 
Regeln, die sie aufstellen, indem 
sie ihr Vorhandensein postulie
ren, zu belehren.(341 Wie der 
EuGH sich dieser Aufgabe stel
len wird, ist derzeit noch nicht 
abzusehen. 

Einen ersten Hinweis über 
die zu erwartende Richtung mag 
vielleicht die (allerdings noch vor 
Verabschiedung des Art. 3b ge
machte) Aussage eines seiner 
Richter geben: 

"In a system of limited powers conferred 
on the Community for the realization of a li
mited objective, namely the establishment 
and operation of a common market, the im
portation of the subsidiarity principle is re
dundant, confusing and dangerous, because 
it calls in question the system laid down in 
the Treaty and deprives the logic of functio
nal integration of its driving force. " (351 

* Ich danke meinem lieben Kollegen Mag. Bern
hard Schima dafür, daß er mir seine europarecht
liche Literatur zum Subsidiaritätsprinzip so 
großzügig zur Verfügung gestellt hat. 

(1) CharIes S. Peirce, Wie unsere Ideen entstehen, 
in: idem, Schriften zum Pragmatismus und Prag
matizismus (dt. FrankfurtiMain 1991), S. 182-
214, hier: S. 182 

(2) Für alle, die sich geirrt haben, zum Trost: 
Norbert Wimmer und Wolfgang Mederer (Das 
Subsidiaritätsprinzip und seine Entdeckung 
durch die Europäische Gemeinschaft, in: ÖlZ 
1991, S. 586 - 592, hier: S. 586, 587) orten als 
einen der Gründe dafür, daß das Subsidiarität
sprinzip "im Zuge der Verdichtung der europäi
schen Integration zu einer politischen Union" zu
nehmend an Bedeutung gewinne, daß die mit der 
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Subsidiarität 
,,/'{'lIlmlisir17ltlg stets vedJtltl
r!m{: tiberregu/ierung kaum 
mehr admillistrierbare Rege
!UlIgsztligetiime [schafft}, die 
sich in ei11zel11e1! Bereiche1! ge
radezu wettbewerbshemme11d 
auswirken. ". 
(3) BmWF, Materialietl zur 
Hochschulreform 5, Univer
sitätsorganisationsgesetz '93 -
Entwuif, Erläuterunge1!, Ko
ste1!berechnung, S. 155 - 156, 
S 163 

Teil (arg.: " besser [. . .) erreicht 
werde1! kötltle1!") ein Effiziellz
kriterium. 
(23) so auch Markus Jachte1!
fuchs, Die EG llach Maastricht, 
ill: Europa - Archiv 1992, S. 
279 - 287, hier: S. 280 
(24) Jachte1!fuchs, aaO (Amll. 
24), S. 281; Wimmer - Mede
rer, aaO (Anm. 3), S 587 f 
(25) dazu Bemhard Schima ill 
diesem Heft mwN. 

(4) Josef Isellsee, Subsi
diaritätsprinzip und Verfas
sungsrecht(BerlinI968), S 9 
(5) Heinz Müller - Dieh, 
Strafvollzug im Spallnungs
feld zwische1! Grulldrecht und 
Zielvorstellunge1!, i11: Ver
hand/ullge1! des Elfte1! Öster
reichische1! Juriste1!tages (Linz 
1991), Band IV - Strafvoll-

Formica-Arbeiterin füttert Atemeies pubicollis-Larve 

(26) Kurt Scheiter, Subsi
diarität - H andlullgsprinzip 
für das Europa der ZUkUllft, 
ill: EuZW 1990, S 217 - 219, 
hier S. 218: "Ich will vermei
de1!, ein Vorurteil zu bestätige1!, 
das uns Deutsche, vor allem UllS 
deutsche J uriste1! traditionell 
belastet: Man sagt, wirwüßtetl 
alles besser. Vor allem seietl wir 

zug, S 5 - 22, hier: S 16 
(6) Der Standard, 21. 3.1993, Sonntagsbeilage, 
SA6 
(7) Franz Bydlinski, Juristische Methodetzlehre 
und Rechtsbegriff (2. Auf!. Wien/New York 
1991), S 558 - 566 
(8) Zu de1! darunter zu verstehe1!de1! theoretischen 
Prämisse1! unlängst Alexander Somek, Rechtssy
stem und Republik (Wien/New York 1992), S 
305 - 438 
(9) vgl. zu Bühler auch Jürge1! Habermas, Theo
rie des kommunikative1! Handelns (4. Auflage 
Frankfurt/Main 1987, hier zitiert llach der erstetl 
Tasche1!buchauflage Fratlkfurt/Main 1988 ), S 
372 fund idem, Zur Kritik der Bedeutungstheo
rie, in: Nachmetaphysisches De1!ke1! (Frank
furt/MainI988), S 105f 
(10) Insofem weist die Konzeption Bühlers Ähll
lichkeitetl zum Zeiche1!begriff Peirces auf Dazu 
sehr informativ zur Einführung: Ludwig Nagl, 
Charles Sanders Peirce (Fratlkfurt/Main; New 
York 1992), hier insbesondere: S 56 - 61 
(11) Immanuel Kant, Zum ewige1! Frieden (1. 
Auflage KO·tligsberg 1795), hier zitiert llach: idem, 
Werkausgabe Band XI (9. Auf!. Frankfurt/Main 
1991), S 211 

(12) Die Unterscheidung geht auf AristoteIes 
zurück. Hinweise zur modemen (sprachwisse1!
schaftlichen) Bedeutung der Differenzierutlg gibt 
sehr lehrreich: Wolfgatlg Klein, Der Fall H orte1! 
gege1! Delius, oder: Der Laie, der F achmantl und 
das Recht, itl: Gütlter Grewe1!dorf (Hrsg.), Rechts
kultur als Sprachkultur (Frankfurt/Maitl 1992), 
S 284 - 313, hier: S 303 
(13) Originaltext der deutsche1! Ü bersehung itl: 
Bundesverband der Katholische1! Arbeittlehmer
Bewegung Deutschlands (Hrsg.), Texte zur katho
lische1! Soziallehre (4. Auflage Köln 1977), S 91 
- 152, hier: S 121ff. 
(14) Vgl. nur Cleme1!s Stewitlg, Subsidiarität und 
Fo"deralismus in der Europäische1! Union (Mün
che1! 1992), S 15 
(15) Johatltles Messner, Das Naturrecht (7. Auf
lage BerlinI987), S 297 - 298 
(16) ISe1!see, aaO (Anm. 5), S 30 
(17) StadtIer, Subsidiaritätsprinzip und Födera-
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lismus (Diss. Freiburg i. B. 1951), S. 58, hier zi
tiert tlach: Cleme1!s Stewing, aaO (Anm. 15), S 
16 
(18) ISe1!see, aaO (Atlm. 5), S. 30; Stewing, aaO 
(At/m. 15), S 15; Schotten, Zur Bedeututlg des 
Subsidiaritätsprinzips t/ach dem Maastrichter 
Vertrag, 1n: WissetlSchaftliche Die1!ste des deut
sche1! Bundestages, Fachbereich XII: Europäische 
Gemeillschafte1!, 21. August 1992, S 5 
(19) Schotten, aaO (At1m. 19), S. 5; Wa/demar 
Hummer, Subsidiarität und Fo·deralismus als 
Strukturprillzipie1! der Europäischen Gemein
schaftenP, in: Zeitsclzri/t für Rechtsvergleichung, 
11Itemationales Privatrecht und Europarecht 
1992, S. 81 - 91, hier: S 82; Stewitlg, aaO 
(Allm. 15), S. 15f, der das Problem allerdings 
ill Folge auf eille1! mOlletärell Aspekt reduziert. 
(20) Die Wege zum Ergebllis sind verschieden ulld 
reiche1! von christlicher Trallsze1!de1!talphiloso
phie über liberale !dee1! bis zu reill teleologisch 
motivierten Überlegullge1!. Vgl. nur Stewing, aaO 
(Anm. 15), S. 5; Hummer, aaO (Anm. 20), S 
8?; Schotte1!,aaO (Anm. 19), S. 5; Chantal Mil
Ion - Delsol, Le principe de subsidiaritl: Origines 
et FOlldeme1!ts, in: Cahier de /'IlIstitut de la 
Boltie, Paris, avri11990, S. 4 ff.; Wimmer- Me
derer, aaO (Anm. 3), S 588 
(21) Vemon Percival, hier zitiert nach: Wolfgang 
Klein, aaO (Anm. 13), S 284 

(22) 1. Das Subjekt des Relativsatzes "sofem ... " 
ist "Ziele",das als KOllstituellt ill weiterer Folge 
der elliptische1! Konstruktioll weggelasse1! worde1! 
zu sein scheillt, wodurch der Eindruck e1!tsteht, 
daß " ... und daher aufgrulld ihres Umfangs oder 
ihrer Wirkunge1! besser auf Gemeinschaftsebelle er
reicht werden könne1!. " sich auf die Ziele bezieht. 
In Wirklichkeit solle1! wohl die Maßnahme1! auf 
grund ihres Umfangs oder ihrer Wirkullge1! besser 
auf Gemeillschaftsebe1!e erreicht werden könlle1!. 
2. Das Wort " daher" suggeriert eille1! Kausalzu
sammenhang zwischen zwei Sahteile1!, der nicht 
existiert. De1!n währe1!d im erste1! Teil von " [ .. .} 
sofem die Ziele der in Betracht gezoge1!e1! Maß
nahme1! [. . .} nicht ausreiche1!d erreicht werde1! 
ko·nne1!" gesproche1! lind daher eill Kriterium der 
N otwe1!digkeit etabliert wird, postuliert der zweite 
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sehr intolerant bei der Definiti-
011 von BegriffetI. Ulld doch muß ich darauf hin
weise1!: Es war ill Deutschlalld, in der bayrischetl 
Vertretung in BOllll, wo Jacques Defors vor zwei 
Jahretl mit dem Begriff der Subsidiarität vertraut 
gemacht wordetl ist. " 

(27) Memoralldum der Regierullg der BUlldesre
publik Deutschland zum Subsidiaritätsprillzip 
[hektographierter Text}, Ref- Pub: Nr. 8918/92 
(28) Prüfullg der Effizietlz lIach Alt. 3b notwetlig 
erst lIach begrütldullgspflichtiger Prüfung der Not
wetldigkeit eiller gemeillschaft/ichetl Maßllahme, 
Se!bstbeschränkullg der Gemeinschaft bei der 
Rechtssehung etc. 
(29) Jacques Delors, Le principe de subsidiaritl, 
Kolloquium Maastricht, 4, hier zitiert nach Wim
mer - Mederer, aaO (Allm. 3), S 588 
(30) P. J. C. KapteYll; Commztllity Law and the 
Prillciple of Subsidiarity, ill: R. A. E. 1991, S. 
35 - 43, hier: S 42 
(31) EntschlidJullg des Europäischetl Parlametlts 
zum Subsidiaritätsprillzip, ill: Amtsblatt der Eu
ropäischm Gemeinschaftetl Nr. C 231/163 - 165, 
hier: 264 
(32) Odo Marquard, Frage nach der Frage, auf 
die die Hermetleutik eine Antwort ist, ill: idem, 
Abschied vom Prillzipielletl (Stuttgart 1981), S 
117 - 146, hier. S 117 

(33) Ludwig Wittgetlstein, Philosophische Ullter
suchungetl, hier zitiert nach: idem, Werkausgabe 
Band I (Frankfurt/Main 1984), § 10, S 242: 
" Was bezeichnetl nun die Wörter dieser SpracheP 
Was sie bezeichnen, wie soll ich das zeigetl, es sei 
denn in der Art ihres Gebrauchs.P" (Hervorhebullg 
im Origillal) 

(34) vgl. dazu Ralph Christetlsetl, Was heißt Ge
sehesbilldullgP (BerlinI989) sowie schOll Johanll 
1. Hagell, Eine entscheidullgstheoretische Konzep
tioll des Gerichtsverfahretls, in: Jahrbuch für 
Rechtssoziologie und Rechtstheorie (Band IV 
1976), S 138 -154, illsbesolldere S 149 - 150 
(35) Kapteyn, aaO (Anm. 31), S 39 

Mag. Nikolaus Forgo arbeitet als Vertrags assistent 
am Institut für Römisches Recht der Universität 
Wien. 
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_____________________________________ Subsidiarität 

SUBSIDIARITÄT, TECHNOLOGISCHE ENTWICKLUNG UND EG 

Integration auf 
leisen Sohlen 

Hannes Leo 

Eine Diskussion des 
Subsidiaritätsprinzips, die 
bei der Struktur der 
konkreten Problemstellung 
ansetzt, ist ein 
notwendiges Korrektiv zu 
einem iuristisch b:zw. 
politisch dominierten 
Diskurs. 

Die zur Zeit in Europa stattfindende politi
sche und wirtschaftliche Integration hat we
sentlich zur gegenwärtigen Konjunktur des 
Subsidiaritätsprinzips beigetragen. Das Sub
sidiaritätsprinzip zielt, so wie es in der ge
genwärtigen Diskussion verwendet wird, im
mer darauf ab, eine Verteilung von Aufgaben 
(Kompetenzverteilung) zwischen verschie
denen Institutionen, Staaten etc. herbeizu
führen. Innerhalb der EG wird "Subsi
diarität" synomym mit anderen Begriffen 
wie Dezentralisierung, Dekonzentration, Fö
deralisierung und Regionalisierung verwen
det (vgl. Hummer). 

Daß die politischen und juristischen Aus
formulierungen des Subsidiaritätsprinzips 
eher das Resultat der internen Machtkämpfe 
als die optimale Lösung von Problemstellun
gen darstellen, ist evident. Deshalb ist eine 
Diskussion des Subsidiaritätsprinzips, die 
bei der Struktur der Problemstellung ansetzt 
und daraus die Aufgabenverteilung zwischen 
großen und kleinen Ländern, zwischen Ge
meinschaft und Mitgliedsländern festlegt, 
interessant. 

Daß überhaupt über Subsidiarität nach
gedacht wird, setzt voraus, daß staatliche In
terventionen notwendig sind, um eine ge
sellschaftlich "optimale" Lösung zu erzielen. 
Unter diesem Aspekt lassen sich auch die 
Themenstellungen, bei denen auf die Kom
petenzverteilung zwischen EG und Mit
gliedsstaaten besonderes Augenmerk gelegt 
wird, eingrenzen (I). Es sind dies vor allem 
Forschung und Technologie, Verkehr, Si-
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cherheit, Telekommunikation und Umwelt. 
Im folgenden wird vor allem der Bereich 
Forschung und Technologie auf eine sinn
volle Aufgabenverteilung untersucht, die 
sich aus derTechnologieentwicklung und 
den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
ergibt. 

In einer Näherung an die Problemstel
lung werden im folgenden die Forschungs
und Technologiepolitik innerhalb der EG, 
die grundsätzlichen Entwicklungsmuster 
von Technologien und die Konsequenzen 
der Blockbildung für Europa auf deren Rele
vanz für die Anwendung des Subsidiaritäts
prinzips (d.h. zur Formulierung der Aufga
benverteilung zwischen EG und Mitglieds
ländern) untersucht. 

Forschung und 
Technologie in der EG 

Die EG wendet im Zeitraum zwischen 1991 
und 1994 rund 83 Mrd. öS für die Technolo
gieförderung im 3. Rahmenprogramm auf. 
Damit betragen die Forschungs- und Ent
wicklungsaufwendungen (F&E) der EG je
doch nur rund 4,5% aller in den EG-Mit
gliedsländern getätigten F&E-Aufwendun
gen. Dabei werden Projekte im Bereich der 
Informations- und Kommunikationstechno
logien, Werkstofftechnologien, Umwelt, Bio
wissenschaften und -technologien, Energie 
und aus dem Bereich Mensch und Mobilität 
gefördert. 

Mit der geplanten Realisierung des Eu
ropäischen Wirtschafts raums (EWR) ist eine 
volle Teilnahme Österreichs an den Rah
menprogrammen der Gemeinschaft im Be
reich Forschung und technologische Ent
wicklung (ausgenommen die Kernfor
schungsprogramme) vorgesehen. Für die un
mittelbare Zukunft stehen somit die Teil
nahme am derzeit laufenden 3. Rahmenpro
gramm (1991 bis 1994) sowie die Einfluß
nahme auf die Gestaltung des 4. Rahmen
programms auf der Tagesordnung. 

Als Vorteile einer vollen Teilnahme sind 
die davon ausgehenden Impulse für die In
ternationalisierung sowohl im ökonomischen 
als auch im Forschungsbereich, Mitgestal
tungsmöglichkeiten bei der Formulierung 
und Ausgestaltung der Programme, die Ver
besserung der Informationsflüsse etc. zu 
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nennen. Bei einer Teilnahme haben insbe
sondere kleine Länder aber auch mit Frikti
onsflächen zu rechnen, die mit den notwen
digen Selektionen (an welchen Programmen 
will man vorrangig teilnehmen), dem markt
fernen Charakter der Forschung (in Öster
reich wird überwiegend sehr marktnahe 
Forschung betrieben) und der impliziten 
Ausrichtung der EG-Programme auf die 
Schaffung von global wettbewerbsfähigen 
"Europäischen Champions" zusammenhän
gen. 

Technologieentwicklung 
als evolutionärer Prozeß 

Obwohl die EG versucht, auch für Klein
und Mittelbetriebe interessante Forschungs
programme anzubieten, gehören zu ihren 
"Kunden" vor allem große multinationale 
Unternehmen. De facto heißt die Aufgaben
verteilung also, daß die Mitgliedsstaaten sich 
jedenfalls um die Weiterentwicklung der 
technologischen Kapazitäten bei ihren 
Klein- und Mittelbetrieben kümmern müs
sen, während ein Teil der Forschungsförde
rung bei Großunternehmen über die EG ab
gewickelt wird. Diese Arbeitsaufteilung 
birgt für kleine Länder nicht nur Nachteile: 
Vor allem kleine Länder haben Probleme im 
Umgang mit multinationalen Unternehmen, 
da diese Produktionsstätten sehr leicht ver
schieben können und Regierungen damit er
preß bar sind. Aufgrund ihrer Größe ist die 
EG jedoch ein ernstzunehmender Verhand
lungsparrner für Großunternehmen und 
kann damit auch dazu beitragen, einen Sub
ventionswettlauf zur Ansiedlung multinatio
naler Unternehmen in den Mitgliedsländern 
zu verhindern. 

In der ökonomischen Literatur gibt es eine 
Vielzahl von Ansätzen, die die Entwicklung 
von Wissen und Technologien und deren 
Einfluß auf das Unternehmensverhalten zu 
erklären versuchen. Es würde den Rahmen 
der gegenwärtigen Arbeit sprengen, sie auch 
nur flüchtig zu beschreiben. Stellvertretend 
wird hier ein evolutionärer Ansatz, der in 
den letzten Jahren sehr viel Beachtung ge
funden hat, dargestellt. 

In diesem Ansatz wird die Entwicklung 
einer Technologie unter Bezugnahme auf 
das Konzept der "natürlichen Entwicklungs
linien " und des "Selektionsumfeldes" er
klärt. Das Konzept der "natürlichen Ent
wiGklungslinien" besagt im wesentlichen, 
daß die technologische Entwicklung nicht 
nur von der Nachfragesituation, sondern 
auch von den der Technologie inhärenten 
Entwicklungspotentialen beeinflußt wird. In 
der Halbleiterindustrie haben sowohl die 
Markt- als auch die technologischen Kräfte 
(bzw. Eigenschaften der Technologie) die 
Entwicklung in Richtung verläßlicherer, 

,kleinerer, energiesparender und billigerer 
Halbleiter bewirkt. Man kann bei jeder 
Technologie zumindest grobe "natürliche 
Entwicklungslinien " identifizieren. 
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Geht man davon aus, daß zu jedem Zeit
punkt Innovationen vorkommen, dann be
stimmt das Selektionsumfeld, ob sich eine 
Technologie durchsetzt oder nicht. Das Se
lektionsumfeld bestimmt die Auswirkungen 
der Technologien und beeinflußt über 
Feed-back-Schleifen die Richtung der 
zukünftigen Innovationsaktivitäten im Un
ternehmen. Das Konzept des "Selektions
umfeldes" trägt wesentlich dazu bei, zu ver
stehen, warum aus den vielen verschiedenen 
Entwicklungsmöglichkeiten nur einige we
nige realisiert werden. Natürlich bestimmen 
öffentliche Institutionen, Gesetze, Förder
programme etc. das Selektionsumfeld we
sentlich mit (vgl. Nelson/Winter). 

Die Wahl der Technologie, die sich als 
Standard herausbildet, wird natürlich we
sentlich durch die Rahmenbedingungen in 
der Frühphase der technologischen Ent
wicklung und damit auch durch den Staat 
bestimmt. In Teilbereichen war es in Euro
pa sogar erklärte Politik, durch die Setzung 
von Normen, Standards und sonstigen Be
stimmungen nationale Firmen auf dem In
lands markt zu stärken. Dadurch besteht die 
Gefahr, daß die Unternehmen vom interna
tionalen Wettbewerb abgeschottet werden, 
kaum innovieren, keine ausreichenden 
Stückzahlen erzielen, zu teuer produzieren 
und daher international nicht wettbewerbs
fähig sind. 

In diesem Fall ist es Aufgabe einer ge
samteuropäischen Instanz, die Normen und 
Standards so zu setzen, daß der Innovations
prozeß in eine gesellschaftlich wünschens
werte Richtung gelenkt wird und der Wett
bewerb nicht eingeschränkt wird. Dies kann 
und sollte im Rahmen von vorausschauen
den Technologiebewertungen (Technology 
Assessment) erfolgen, welche sicherlich von 
der Europäischen Gemeinschaft in Koopera
tion mit den Mitgliedsstaaten erarbeitet wer
den sollten. 

Europa im 
Zeitalter der Triade ••• 

Die EG-Forschungsprogramme zielen da
rauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit der EG
Unternehmen gegenüber ihren Mitbewer
bern aus Japan und den USA zu stärken. Die 
EG konzentriert sich dabei auf Schlüssel
technologien und versucht über Unterneh
menskooperationen vorwettbewerbliche 
Forschungsarbeiten zu stimulieren. Dieser 
Ansatz ist damit in den Grundzügen mit den 
Aktivitäten des japanischen MITI vergleich
bar, welches ebenfalls versucht, über die lau
fende Technologiebeobachtung erfolgver
sprechende Technologiefelder und Indu
striezweige zu identifizieren und im An
schluß den Einstieg von japanischen Unter
nehmen in diese Bereiche zur Gewinnung 
von Marktanteilen zu forcieren. Auch die 
neue Regierung in den USA, die mit der ja
panischen und europäischen Herausforde
rung konfrontiert ist, scheint gewillt, wesent-
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lich stärker in den wirtschaftlichen Entwick
lungsprozeß (über die Ausarbeitung und 
Umsetzung einer Technologie- und Indu
striepolitik) einzugreifen. 

eeoAmerika, Europa 
und Japan 

Die Herausbildung einer strategischen Ori
entierung (zur Gewinnung von Marktantei
len in Märkten mit hohen Wachstumsaus
sichten und hoher Wertschöpfung) in der 
Technologie- und Industriepolitik geht mit 
der Bildung von Handelsblöcken einher. 
Nicht nur die Europäer versuchen, durch 
die Schaffung des Binnenmarktes einen 
größeren Wirtschaftsraum zu kreieren, son
dern auch die USA (mit Kanada und Mexi
ko) und Japan wollen den ihnen ohne Bar
rieren zugänglichen Wirtschaftsraum aus
weiten. Problematisch wird die Herausbil
dung von drei dominanten Handelsblöcken 
und die Forcierung der Industrie- und 
Technologiepolitik zur Gewinnung von 
Marktanteilen durch den Umstand, daß alle 
involvierten Gruppen im wesentlichen die
selben Technologien forcieren, nämlich Mi
kroelektronik, Biotechnologie, Werkstoff
technologie, Telekommunikation, Luftfahrt, 
Robotik, Computer und Software. Wenn 
sich dieser Trend durchsetzt, könnte das 
gravierende Auswirkungen auf den Welt
handel haben und das derzeit in vielen Be
reichen vorherrschende Paradigma des Frei
handels durch verstärkte internationale Ver
teilungskämpfe ersetzt werden. 

Dieser Verteilungskampf kann durchaus 
das Ergebnis zeigen, daß alle involvierten 
Gruppen zusammen schlechter abschneiden 
als bei Freihandel, bzw. bei kooperativen 
Lösungen. Als Beispiel für die Folgen einer 
strategischen Industriepolitik kann der 
Markteintritt von Airbus im Bereich der 
Großraumflugzeuge herangezogen werden. 
Ifn wesentlichen gibt es drei Anbieter: 
Boeing, McDonnell Douglas und Airbus In
dustrie. Dieser Bereich des Flugzeugbaus ist 
durch starke Lerneffekte in der Produktion 
gekennzeichnet. Nach vorliegenden Schät
zungen sinken die Kosten pro Einheit um 
20%, wenn der kumulierte Output verdop
pelt wird. Durch diesen Umstand hat ein 
Unternehmen, das schon lange auf diesen 
Markt operiert, große Kostenvorteile ge
genüber neuen Unternehmen, die auf den 
Markt drängen. Daher war der Markteintritt 
von Airbus nur über Subventionen durch ein 
europäisches Konsortium möglich. 

Der subventionierte Markteintritt von 
Airbus zog unter vereinfachten Bedingungen 
den Wegfall von Monopolprofiten für 
Boeing nach sich. Die Folge sind weltweite 
Wohlfahrtsgewinne für Konsumenten durch 
die in Folge der veränderten Konkurrenzsi
tuation niedrigeren Anschaffungskosten für 
Großraumflugzeuge. Der Gewinn der Kon
sumenten ist jedoch geringer als der Verlust 
(d.h. der Rückgang der Gewinne) bei 
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Boeing. Insgesamt bewirkt also diese wirt
schaftspolitische Maßnahme - bezogen auf 
alle daran beteiligten Gruppen - eine Wohl
standsverschlechterung. Überdies führen 
einseitige Eingriffe zumeist zu weiteren 
Sanktionen durch die Mitbewerber und 
schlimmstenfalls zu einer Eskalation der Si
tuation. Dieses Beispiel kann auf andere 
Märkte und Technologien ausgeweitet wer
den (z.B. Mikroelektronik, HOTV). Unter 
diesen vereinfachten Rahmenbedingungen 
gibt es keine Anhaltspunkte für die Unter
stützung einer Wirtschaftspolitik, die strate
gische Markteintritte von Unternehmen för
dert. 

Große Perspektiven für 
ein kleines land? 
Allerdings deuten gegenwärtig viele Zeichen 
darauf hin, daß alle Mitglieder der Triade 
dennoch in diese Richtung gehen wollen. 
Die "Frontlinie" wird dabei zwischen den 
drei wichtigsten Handelsblöcken verlaufen. 
Einem kleinen Land wie Österreich kommt 
unter diesen Rahmenbedingungen keine 
Bedeutung zu, es ist dem internationalen 
Geschehen weitestgehend ausgeliefert. Eine 
Mitbeeinflussung der internationalen Ent
wicklung scheint nur über die Integration in 
die Europäische Union möglich. Erst dann 
ist es möglich, gemeinsam mit den anderen 
Mitgliedsstaaten an der Entschärfung der Si
tuation zu arbeiten oder - wenn nicht anders 
möglich - die Herausforderung durch die an
deren Handelsblöcke anzunehmen. 

Konsequenterweise folgt aus der Integra
tion in einen Handelsblock die Abtretung 
von Entscheidungsbefugnissen bei der For
mulierung der strategischen Ziele und bei 
der Bestimmung der Maßnahmen im inter
nationalen Verteilungskampf. Allerdings -
und dieses Problem verhindert bereits jetzt 
in vielen Bereichen die Formulierung einer 
gesamteuropäischen Strategie - wird die 
Verteilung der möglichen "Erträge" aus ei
nem gemeinsamen Vorgehen zu innereu
ropäischen Spannungen führen. Wenn es 
der EG nicht gelingt, einen befriedigenden 
Modus für die interne Verteilung der Res
sourcen zu finden, wird die Stabilität des eu
ropäischen Verbunds auf eine harte Probe 
gestellt. 

(1) Wenn in der Folge von Aufgabenverteilung ge
sprochen wird, wird sie immer als Manifestation 
einer expliziten oder impliziten Anwendung des 
Subsidiaritätsprinzips betrachtet. 

Verwendete Literatur: 

Geroski, P, Market Dynamics and Entry, Black
well, Oxford, 1991 
Hummer, Subsidiarität und FÖ'deralismus als 
Strukturprinzipien der Europäischen Gemein
schaften.? ZjRV 331992 

Dr. Hannes Leo arbeitet im Industriereferat des Wirt
schaftsforschungsinstituts. 
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DIE KOMMISSION ZUM THEMA 

Brüsseler Spitzen 
Bernhard Schima 

Die Stellungnahme der 
Kommission zur 
Bedeutung des 
Subsidiaritätsprinzips 
verrät vor allem eines: ein 
ungebrochenes Verhältnis 
zur Macht. 

Die Stellungnahmen zum Subsidiaritätsprin
zip in der jüngsten Vergangenheit sind Legi
on, die Aussagen so vielfältig, daß eine Har
monisierung unmöglich erscheint, die Er
wartungen ebenso unterschiedlich. Woran 
hält man sich also, wenn man wissen will, 
wie Subsidiarität künftig in der Europäi
schen Gemeinschaft gehandhabt werden 
wird? Angesichts ihrer Wichtigkeit in allen 
Fragen der Vertragsanwendung (Art. ISS 
EWGV) erscheint es gerechtfertigt, die Posi
tion der EG-Kommission, wie sie in einer 
Mitteilung der Kommission an den Rat und 
an das Europäische Parlament geäußert wur
de,{I) herauszugreifen und einer näheren Un
tersuchung zu unterziehen.(2) 

Diese Mitteilung verdeutlicht wie kaum 
ein anderes Beispiel, welch harte Stand
punkte hinter der Auslegung einer Vertrags
bestimmung stehen, die ursprünglich im 
Kern folgendermaßen gelautet hat: "Die 
Union wird nur tätig, um die Aufgaben zu 
verwirklichen, die gemeinsam wirkungsvol
ler wahrgenommen werden können als von 

einzelnen Mitgliedstaaten allein ... " So wäre 
es ja noch verständlich - wenn auch keine 
befriedigende Umsetzung des Gedankens (3) 

-, aber so steht es nicht im Vertrag über die 
Europäische Union, sondern nur im diesbe
züglichen Entwurf des Europäischen Parla
ments. (4) Während schon dieser Entwurf kei
ne uneingeschränkte Anwendbarkeit des 
Prinzips vorgesehen hat, stellt die Übernah
me des Prinzips in Artikel 3b des Vertrags 
von Maastricht eine weitere Abschwächung 
dar. Welch untergeordnete Rolle das Subsi
diaritätsprinzip spielen wird, wenn es nach 
der Kommission geht, ergibt sich einerseits 
aus der Auslegung der EG-Zuständigkeiten 
(I), andererseits aus der vorgeschlagenen An
wendungsweise des Prinzips (Il). 

I. Anwendungsbereich des 
Subsidiaritätsprinzips 

Wer annimmt, daß das Subsidiaritätsprinzip 
als Kriterium für die Zuständigkeitsvertei
lung dienen soll (was durchaus den bisher 
angestellten Überlegungen zu diesem The
ma entspricht (5», der wird von der Kommis
sion eines Besseren belehrt: "Die Subsi
diarität regelt nicht die Zuweisung der Zu
ständigkeiten der Gemeinschaft - dies ge
schieht durch den Vertrag selbst - sondern 
deren Ausübung." (6) 

Diese Haltung der Kommission ist in 
mehrerlei Hinsicht zu kritisieren: Zum einen 
bezieht sich Artikel3b des Unionsvertrages 
nach seinem Wortlaut nur auf die nicht aus
schließlichen Zuständigkeiten der EG. Er 
umfaßt also diejenigen Zuständigkeitsberei
che, in denen zur Erreichung von Zielen der 
Gemeinschaft sowohl deren Organe als auch 

Polyergus-Amazone durchbohrt den Kopf einer 
fremden Formica-Arbeiterin 

die Mitgliedstaaten 
tätig werden. Von 
beiden Ebenen kön
nen auf diesen Ge
bieten Maßnahmen 
gesetzt werden. Das 
Subsidiaritätsprinzip 
läßt erkennen, wel
che Ebene richtiger
weise die Maßnahme 
ergreifen soll. Das 
kann aber nur i'ur 
Folge haben, daß die 
andere Ebene für die 
geplante Maßnahme 
unzuständig ist, wenn
gleich sie im gesamten 
Bereich sehr wohl tätig 
werden darf. Ein Spiel 
mit Worten? Wohl 
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kaum, wenn man bedenkt, daß der Gerichts
hof der Europäischen Gemeinschaften nach 
Art. 173 Abs. 1 EWGV für Klagen zuständig 
ist, die ein Mitgliedstaat, der Rat oder die 
Kommission unter anderem wegen Unzu
ständigkeit, Verletzung des Vertrages oder 
Ermessensmißbrauchs des handelnden Or
gans erhebt. Einer Nichtigerklärung der 
überprüften Rechtshandlung mit der Be
gründung, daß das Gemeinschaftsorgan zu 
ihrer Erlassung unzuständig war, dürfte 
größere Präzedenzwirkung beschieden sein 
als einer mit der Begründung, die Regelung 
sei "nicht subsidiaritätskonform", wie man 
es sich politisch korrekt vielleicht wünschen 
möchte. Im ersten Fall könnte der EuGH 
helfen, die Handlungsspielräume der einzel
nen Ebenen abzustecken (ob er es auch tun 
würde, muß hier dahingestellt bleiben(7), im 
zweiten würde er dem Gemeinschaftsorgan 
die Bahn für einen neuen Anlauf zu einer 
Regelung frei machen, die dann sicherlich 
"besser auf Gemeinschaftsebene " erfolgen 
würde. 

Die Stellungnahme der Kommission ist 
aber auch insofern irreführend, als sie nur 
auf die im Vertrags text grundgelegten Zu
ständigkeiten Bezug nimmt und an dieser 
Stelle verschweigt, was in der Rechtspre
chung des Europäischen Gerichtshofs schon 
lange gilt: Durch die Ausübung von Zustän
digkeiten durch die Organe der Gemein
schaft werden diese Zuständigkeiten den 
Staaten entzogen. Mit anderen Worten: Die 
Handlungen der Organe begründen ihre aus
schließliche Zuständigkeit. (8) 

Im geltenden Gemeinschaftsrecht gibt es 
verschiedene Arten von Zuständigkeiten 
und verschiedene Arten der Zuständigkeits
begründung. Bei den Zuständigkeiten unter
scheidet man zwischen ausschließlichen, 
konkurrierenden, komplementären und sub
sidiären. Im bisherigen Primärrecht waren 
nur die subsidiären Zuständigkeiten, die in 
Artikel 23S EWGV geregelt sind, als Katego
rie umschrieben.(9) Weitere Arten von Zu
ständigkeiten bekamen durch die Recht
sprechung des EuGH ihre Konturen. Nach 
dieser Rechtsprechung sind konkurrierende 
Zuständigkeiten solche, die der Gemein
schaft Befugnisse verleihen, ohne sie damit 
sofort den Staaten zu entziehen,oO) Auf diese 
Weise sollen rechtsfreie Räume vermieden 
werden. In dem Maß, in dem die Gemein
schaft tätig wird, verlieren jedoch die Staaten 
ihre Zuständigkeit.(ll) Konkurrierende Zu
ständigkeiten haben also die Neigung, zu 
ausschließlichen zu werden.(l2) Umgekehrt 
aber führt ein Unterlassen der EG-Organe in 
den Bereichen der ausschließlichen Zustän
digkeiten nicht zu deren Rückgabe an die 
Mitgliedstaaten. Die einmalige Zuständig
keitsübertragung an die Gemeinschaft ist 
vollständig und endgültig. (13) 

In diesem Licht ist die Anwendbarkeit 
des Subsidiaritätsprinzips nun zu prüfen: 
Die Kommission betont, daß sich die aus
schlidJlichen Zuständigkeiten, bei denen die An
wendung des Subsidiaritätsprinzips nicht in 

Seite 33 



Subsidiarität ____________________________________ _ 

Frage kommt, nicht aus dem gemeinschaftli
chen Aufbauwerk ergeben, sondern daß sie 
historisch aus der Rechtsprechung des 
EuGH, wie sie soeben dargestellt wurde, so
wie aus der Verpflichtung entstanden sind, 
den Gemeinsamen Markt zu verwirkli
chen.(l.) Zu den betroffenen Bereichen zählt 
die Kommission unter anderem die Durch
setzung der vier Grundfreiheiten (Art. 8a 
EWGV), die gemeinsame Handelspolitik 
(Art. 113), die allgemeinen Wettbewerbs re
geln (Art. 87), die gemeinsame Organisation 
der Agrarmärkte (Art. 39ff.) sowie die we
sentlichen Elemente der Verkehrspolitik (z. 
B. Art. 75 lit. a und b). 

Weiters weist die Kommission daraufhin, 
daß die Abgrenzung der ausschließlichen 
Zuständigkeiten ein dynamischer Vorgang 
bleiben muß, was nur heißen kann, daß wei
tere zweifellos entstehen werden. In allen 
diesen Bereichen "darf das Subsidiaritäts
prinzip nicht angeführt werden, um die 
Zweckmäßigkeit gemeinschaftlichen Han
delns in Frage zu stellen." (15) Wie schade! 
Hier ist das Subsidiaritätsprinzip, das im Ge
meinschaftsrecht, wie uns die Kommission 
an anderer Stelle versichert, seit über vierzig 
Jahren angewendet wird (16), also weder recht
lich anwendbar noch politisch als Leitlinie 
heranzuziehen. 

Was die konkurrierenden Zuständigkeiten 
betrifft, gelangt man zu folgendem Ergebnis: 
Wenn die Gemeinschaft auf dem Gebiet ei
ner konkurrierenden Zuständigkeit schon 
einmal gehandelt hat, ist das Subsidiarität
sprinzip nicht mehr anwendbar, weil die Ge
meinschaft in diesem Maß ausschließlich zu
ständig geworden ist. Damit ist der Anwen
dungsbereich des Subsidiaritätsprinzips 
glücklich auf die Fälle reduziert, in denen 
die Gemeinschaft ein neues Gebiet erstmals 
in Angriff nimmt.<") Auch in diesen Fällen ist 
aber für die nächste Regelung die Gemein
schaftskompetenz als eine ausschließliche zu 
betrachten, die sich der Subsidiaritäts
prüfung entzieht. 

Schließlich wurden durch die Einheitli
che Europäische Akte auf dem Gebiet der 
Forschung und technologischen Entwick
lung (Art. 130g) sowie durch den Vertrag von 
Maastricht auf den Gebieten der Schulbil
dung (Art. 126), der beruflichen Bildung 
(Art. 127), der Kultur (Art. 128), des Gesund
heitswesens (Art. 129), des Verbraucher
schutzes (Art. 129), der trans europäischen 
Netze (Art. 129b bis d) und der Industrie 
(Art. 130) komplementäre Kompetenzen vorge
sehen. In diesen Bereichen hat die Gemein
schaft je nach Formulierung "die Verant
wortlichkeit der Mitgliedstaaten zu beach
ten", "die Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten zu fördern ", "deren Tätig
keit zu unterstützen" bzw. "einen Beitrag zu 
leisten". Man sollte erwarten, daß gerade 
hier das Subsidiaritätsprinzip zum Tragen 
kommen wird, da es nach dem Vertrags text 
bei einem Nebeneinander von nationalen 
und gemeinschaftlichen Zuständigkeiten 
bleiben soll. Die Kommission unterscheidet 
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hier zwischen den einzelnen Bereichen und 
stellt in einigen einen "sehr starken politi
schen Willen" zum Handeln fest, in anderen 
einen "breiten Ermessensspielraum für (das) 
Tätigwerden (der Gemeinschaft)". Nur auf 
den Gebieten der Bildung, der Kultur und 
des Gesundheitswesens sollten die Maßnah
men der Mitgliedstaaten lediglich ergänzt 
und unterstützt werden.(18) Diese Differen
zierungen sind durch den Vertragstext ge
deckt, könnten aber in der angeführten Aus
legung auch zu einer bedarfsweisen Zentrali
sierung führen. 

Es ist daher in der Folge kurz zu be
leuchten, wie die Kommission das Subsi
diaritätsprinzip in den dafür in Frage kom
menden Bereichen einzusetzen gedenkt. 

11. Anwendungsweise des 
Subsidiaritätsprinzips 
Es wurde aufgezeigt, daß die Formulierung 
des Subsidiaritätsprinzips in Art. 3 b des 
Maastricht-Vertrages die Kriterien von Effi
zienz und Notwendigkeit vermischt.(19) Wie 
zu erwarten legt die Kommission das Haupt
i~wicht auf die Effizienz, indem sie für die 
fallweise Prüfung eines Einschreitens der 
Gemeinschaft den "komparativen Effizienz
Test" und den "Mehrwert-Test" vor
schlägt.(ZO) Bei ersterem soll das Ausreichen 
der Mittel der Mitgliedstaaten (einschließ
lich der finanziellen Mittel), bei zweiterem 
die Effizienz der Gemeinschaftsmaßnahme 
überprüft werden. (In Wahrheit dürfte es 
sich wohl um einen einzigen" Test" han
deln.) Die Kommission will folgende Beur
teilungselemente heranziehen: "die Auswir
kungen des Umfangs der Maßnahme (grenz
übergreifende Schwierigkeiten, kritische 
Masse [?] usw.), die Kosten der Nichtdurch
führung der Maßnahme, die notwendige 
Kohärenz, die Grenzen einer auf einzelstaat
licher Ebene durchgeführten Maßnahme 
(einschließlich der möglichen Verzerrung, 
wenn nicht alle Mitgliedstaaten in der Lage 
sind zu handeln), die Vermeidung von Wett
bewerbsverzerrungen im Binnenmarkt. "(Z1) 

Kein einziges dieser Kriterien sieht auf den 
ersten Blick mitgliedstaatenfreundlich aus. 

JURIDIKUM 

Vor allem die Aussicht, man werde Verzer
rungen, die dadurch entstehen, daß nicht al
le Mitgliedstaaten handeln, als Grund für ge
meinschaftliches Handeln werten, ist nicht 
sehr ermutigend: Soll eine Maßnahme der 
EG schon geboten sein, wenn sie elf Mit
gliedstaaten selbst setzen können und der 
zwölfte nicht? (22) Die Kommission gibt dar
auf keine Antwort. Nach Erwähnung der 
bei den "Tests", die eine in Aussicht genom
mene Maßnahme durchlaufen muß, be
schränkt sich die Mitteilung auf den lapida
ren Satz: "Gleichwohl [engl. 'however', frz. 
'cependant', einräumende Bedeutung; könn
te heißen: 'Wie dieser Test auch ausfällt, es 
entscheiden wir', könnte aber auch nur ein 
Füllwort sein.] liegt es auf der Hand, daß in 
dem recht weiten Bereich der konkurrieren
den Zuständigkeiten die Notwendigkeit 
zum gemeinschaftlichen Handeln unter
schiedlich beurteilt werden muß." (23) 

Eine weitere Schwäche der Kommissi
onsauffassung scheint mir darin zu liegen, 
daß sie Subsidiarität und Proportionalität 
vermischt: In Art. 3b Abs. 3 heißt es: "Die 
Maßnahmen der Gemeinschaft gehen nicht 
über das für die Erreichung der Ziele dieses 
Vertrags erforderliche Maß hinaus." Hier 
kommt der Grundsatz der Verhältnismäßig
keit des Gemeinschaftshandelns zum Aus
druck, und die Kommission hat auch er
kannt, daß dieser im Bereich jeder Zustän
digkeit der Gemeinschaft Anwendung fin
det. IZ4) Aber obwohl es sich dabei um ein völ
lig eigenes Rechtsprinzip handelt 1251, wird 
das Proportionalitätsprinzip von der Kom
mission als Teilaspekt des Subsidiaritäts
prinzips gesehen. 

Das birgt die Gefahr in sich, daß die Prü
fung, ob eine Maßnahme der EG überhaupt 
"notwendig" (oder in der Diktion der Kom
mission "effizienter") ist, mit der Prüfung 
verschmilzt, wie eingriffsintensiv eine Maßnah
me ist. Es ist daher nicht auszuschließen, 
daß die Gemeinschaft auf diesem Weg eine 
"milde" Maßnahme (eine Empfehlung, ein 
Koordinierungsprogramm) rechtfertigen 
kann, obwohl man die Zulässigkeit der Maß
nahme schon auf der Stufe des "Ob" hätte 
verneinen müssen. 
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Abschließend sei aber auch ein positiver 
Aspekt in der Betrachtungsweise der Kom
mission hervorgehoben: Man ist der Ansicht, 
daß das Instrument der Richtlinie (Art. 189 
EWGV) grundsätzlich zur Verwirklichung 
des Subsidiaritätsprinzips geeignet ist, da es 
den Mitgliedstaaten die Wahl der Mittel zur 
Verwirklichung der vorgegebenen Ziele of
fen läßt. Die Kommission hat ferner erkannt, 
daß die Tendenz in der jüngeren Vergan
genheit dahin gegangen ist, immer detaillier
tere Richtlinien zu erlassen (261, sodaß die 
Staaten bei der Umsetzung mehr oder weni
ger darauf beschränkt waren, den Text abzu
schreiben. Unter diesem Gesichtspunkt be
absichtigt die Kommission, fortan eher Rah
menrichtlinien zu erlassen. Daß damit die 
Umsetzung von Richtlinien jedoch nicht zur 
eigenverantwortlichen Aufgabenbesorgung 
wird, wie sie das Subsidiaritätsprinzip postu
liert (27), darf nicht übersehen werden. Darü
ber hinaus intensiviert die Erlassung von 
Richtlinien die Kontrollaufgaben der Kom
mission. (28) 

Die Kommission unterzieht derzeit bis 
Ende 1993 den gesamten Regelbestand ei
ner Prüfung und hat bereits einige Richtlini
envorschläge zurückgenommen. (29) Ferner 
plant die Kommission eine interinstitutionel
le Vereinbarung mit Rat und Parlament, die 
unter anderem den wichtigen Punkt enthält, 
daß jeder Vorschlag der Kommission in ei
nem Erwägungspunkt in bezug auf die Sub
sidiarität begründet wird. (30) 

Es besteht also Hoffnung, daß innerhalb 
der Kommission wenn schon nicht das Ge
fühl einer rechtlichen Verpflichtung (31), so 
doch das politische Bewußtsein vorhanden 
ist, das Subsidiaritätsprinzip zu respektieren. 
Wenn die Verhandlungen im Vorfeld von 
Maastricht und die danach erhobene Kritik 
das erreichen konnten, ist eine gewisse Be
deutung von Art. 3b nicht zu leugnen. 

m. Schlußbemerkung 

Die angestellten Überlegungen zeigen, daß, 
wer die EG annimmt, doch in erster Linie 
die von ihr betriebene Politik betrachten 
muß und weniger darauf hoffen sollte, in -
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vor allem wirtschaftlich - für die EG bedeut
samen Bereichen weiterhin sein eigenes 
Süppchen kochen zu können. 

An einem Beispiel verdeutlicht: Es kann zu 
durchaus begrüßenswerten Ergebnissen 
führen, wenn die Gemeinschaft Maßnah
men der Mitgliedstaaten zur "Erleichterung 
der Anpassung an die industriellen Wand
lungsprozesse, insbesondere durch berufli
che Bildung und Umschulung" ergänzt (Art. 
127 Abs. 2 Unionsvertrag). Darauf, daß diese 
Aktivitäten auf lange Sicht noch viel mit 
Subsidiarität zu tun haben, sollte man sich 
jedoch nicht verlassen. 

(1) SEC (92) 1990 vom 27. Oktober 1992, ver
öffentlicht in Europe-Dokumente Nr. 1804/05 
vom 30. Oktober 1992. 

(2) zu dieser Mitteilung auch Ehlermann, Quel" 
ques rejlexions sur la communication de la Com
mission relative au principe de subsidiarite, Re
vuedu Marche Unique Europeen 4/1992, 215Jf. 

(3) Hummer, Subsidiarität und Föderalismus als 
Strukturprinzipien der Europäischen Gemein
schaftenP ZjRV 33 (1992) 81 Jf., 82. 

(4) Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, 
Nr. C 77 vom 13. März 1984, Alt. 12 Abs.2. 

(5) Vgl. statt vieler Hummer (oben Anm.); Wim
mer - Mederer, Das Subsidiaritätsprinzip und 
seine Entdeckung durch die Europäische Gemein
schaft, ÖJZ 1991, 586 Jf. Heintzen, Subsi
diaritätsprinzip und Europäische Gemeinschaft, 
JZ 46 (1991) 317 Jf., 318 sieht im Subsidia
ritätsprinzip sowohl eine mögliche Kompetenz
ausübungs- als auch eine mögliche Kompetenzzu
weisungsregel. 

(6) Europe-Dokumente Nr. 1804/05 (oben 
Anm.1) 1. 

(7) Vgl. aber die Äußerung des EuGH Richters 
Kapetyn, Community Law and the principleof 
subsidiarity, Revue des affaires europeennes, 
1991/2, 35Jf., 41, der meint, das Subsidiaritäts
prinzip sei nur justiziabel soweit es eine zentrali
sierende Wirkung habe. 

(8) Das übersieht Stewing, Das Subsidiaritäts
prinzip als Kompetenzverteilungsregel im Eu
ropäischen Recht, DVBI. 1992, 1516Jf., 1517. 

(9) Sie werden hier nicht untersucht. Siehe dazu 
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etwa Stewing, Subsidiarität und Föderalismus in 
der Europäischen Union (Köln u.a. 1992) 72/ 
mwN. 

(10) Vgl. Isaak, Droit communautaire general 
(Paris 3. Aufl. 1990) 39. Siehe auch Lasok, Sub
sidiarity and the occupied field, New Law J our
nal (1992) 1228Jf., der allerdings zu dem Schluß 
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DEREGULIERUNG ODER DEZENTRALISIERUNG? 

• • le I n 1 5 

fch •• ro 
Felix Ehrnhöfer 

Durch den Maastrichter 
Vertrag über die Europäi
sche Union wurde in den 
EWG-Vertrag ein neuer 
Art. 3b eingefügt. In die
sem Artikel wird erstmals 
das Subsidiaritätsprinzip 
ausdrücklich erwähnt. 
Freilich wird die EG durch 
diesen Artikel nicht dezen
tralisiert, sondern weiter 
dereguliert. 

Zur Definition des Subsidiaritätsprinzips 
wird meist auf die päpstliche Enzyklika 
Quadragesimo Anno zurückgegriffen: "Wie 
dasjenige, was der Einzelmensch aus eigener 
Initiative und mit seinen eigenen Kräften 
leisten kann, ihm nicht entzogen und der 
Gesellschaftstätigkeit zugewiesen werden 
darf, so verstößt es gegen die Gerechtigkeit, 
das, was die kleineren und untergeordneten 
Gemeinwesen leisten und zum guten Ende 
führen können, für die weitere und überge
ordnete Gemeinschaft in Anspruch zu neh
men; zugleich ist es überaus nachteilig und 
verwirrt die ganze Gesellschaftsordnung. 
Jedwede Gesellschaftstätigkeit ist ja ihrem 
Wesen und Begriff nach subsidiär; sie soll 
die Glieder des Sozialkörpers unterstützen, 
darf sie aber niemals zerschlagen oder auf
saugen. "li) In seiner Ausprägung durch die 
katholische Soziallehre statuiert das Subsi
diaritätsprinzip somit: 

1. eine Beistandspflicht der höherrangige
ren Ebene zugunsten der niederrangige
ren; 

2. eine Beschränkung der übergeordneten 
Ebenen: Diese dürfen erst dann handeln, 
wenn die unteren Ebenen - trotz Unter
stützung durch die übergeordneten Ebe
nen - eine Aufgabe nicht mehr bewälti
gen können. 
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Formica-Jägerin füttert Arbeiterin 

Dem Subsidiaritätsprinzip der katholi
schen Soziallehre liegt also ein "Notwendig
keits-" und nicht ein "Effizienzprinzip" zu
grunde: Sie verlangt, daß die untere Ebene 
eine Aufgabe nicht mehr erledigen kann; ei
ne bessere Bewältigung der Aufgabe reicht 
zur Kompetenzbegründung nicht aus.(2) 

Hervorgehoben werden muß, daß die ka
tholische Soziallehre keineswegs den alleini
gen ideengeschichtlichen Hintergrund des 
Subsidiaritätsprinzips darstellt.!') 

Freilich hat der Begriff Subsidiaritäts
prinzip in Art. 3b des EWG-Vertrags (idF 
des Vertrags über die Europäische Union) 
mit der klassischen Definition des Sub
sidiaritätsprinzips nur die Worthülse gemein
sam. Mit der ausdrücklichen Verankerung 
des Subsidiaritätsprinzips im Primärrecht der 
EG werden divergierende, ja zum Teil sogar 
diametral entgegengesetzte Ziele verfolgt. 
Dies zeigt sich anhand der Entstehungsge
schichte des Art. 3b: Den Anstoß zur schluß
endlichen Verankerung des Subsidiarität
sprinzips im Vertrag über die Europäische 
Union hat wohl das Europäische Parlament 
mit seinem Vertragsentwurfvom 14.2.1984 
geliefert. Das Subsidiaritätsprinzip dient in 
diesem Entwurf noch eindeutig der Be
schränkung der Zuständigkeiten der EG. 
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Freilich ist das Notwendigkeitskriterium der 
katholischen Soziallehre bereits zum Effizi
enzkriterium mutiert . 

Dagegen verfolgt der Europäische Rat 
mit der Verwendung des Begriffes Subsi
diarität geradezu das entgegengesetzte Ziel, 
nämlich neue, zusätzliche Kompetenzen an 
sich zu ziehen: "Das Subsidiaritätsprinzip 
dient seiner Ansicht nach vor allem der 'Aus
weitung der Zuständigkeiten' der 'Union' 
und nicht der Eingrenzung derselben, wie es 
die gewöhnliche Wortbedeutung des Be
griffs der Subsidiarität nahelegen würde. "(4) 

Vor dem Hintergrund dieser diametral ent-

gegengesetzten Zielsetzungen findet sich im 
schließlich unterzeichneten Vertrag über die 
Europäische Union ein "dilatorischer For
melkompromiß". Der scheinbare Konsens 
über die Einfügung eines "Subsidiarität
sprinzips" verbirgt einen weiterbestehenden 
Dissens. Hinter der Worthülse "Subsi
diarität" versteckt sich aber nicht nur der 
Antagonismus zwischen weiterer Zentralisie
rung versus Dezentralisierung, sondern noch 
eine Reihe anderer divergierender Zielset
zungen: 

Die EG-Kommission und insbesondere 
ihr Präsident Jaques Delors haben das Subsi
diaritätsprinzip instrumentalisiert, um sich 
einiger ungeliebter Kompetenzen (und der 
mit ihnen verbundenen politischen Verant
wortung) zu entledigen. So erklärte Jaques 
Delors in einer Rede in Bonn: "Ich habe 
meinen Kollegen bereits gesagt, daß ich die 
Rückgabe bestimmter Zuständigkeiten auf 
nationale Ebene vorschlagen werde. " Einige 
Staaten hätten aus der Gemeinschaft eine 
"Art Sündenbock machen wollen". In die
sem Tauziehen zwischen EG und National
staat würden der EG Befugnisse verliehen 
werden, die diese in Wahrheit gar nicht ha
be. Als Beispiel nannte Delors etwa den 
Umweitschutz.IS) 
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Formica polyctena-Arbeiterinnen pflegen Königin und Eier 

Auch Anhänger einer weiteren Deregu
lierung machen sich das Subsidiaritätsprinzip 
zunutze: Durch die Verwirklichung des Bin
nenmarkts als größtem Deregulierungspro
jekt der Geschichte sind die Interessen der 
Wirtschaft bereits weitgehend befriedigt. 
Jetzt gilt es aus Sicht der Wirtschaft zu ver
hindern, daß auf europäischer Ebene dem 
freien Spiel der Marktkräfte neue umwelt
oder sozialpolitische Zügel angelegt wer
den. (6

) 

Eine Deregulierung im Sozial- und Um
weltbereich führt freilich zu keinerlei Stär
kung der unteren Ebenen. Denn aufgrund 
der Internationalisierung der Wirtschaft wer
den Gemeinden, Regionen, aber auch die 
Mitgliedstaaten der EG regelmäßig nicht in 
der Lage sein, das entstandene Vakuum zu 
füllen. 

Vieles spricht dafür, daß sich das Konzept 
der Instrumentalisierung der Subsidiarität 
zur weiteren Deregulierung durchsetzt.17l Ei
ne vorwärtstreibende Rolle hat dabei insbe
sondere die britische Ratspräsidentschaft 
eingenommen. Sie hat eine Liste ihrer Auf
fassung nach im Lichte der Subsidiarität 
überflüssiger Rechtsakte vorgelegt.(8

) Neben 
einigen in der Tat übers Ziel schießenden 
Rechtsakten enthält die Liste unter ande
rem folgende Vorhaben auf Gemeinschaftse
bene: 

• Harmonisierung der Geschwindigkeits
begrenzungen auf Straßen 

• Sicherheit von Freizeitobjekten und me
dizinischem Gerät 

• Haftung von Dienstleistungserbringern 
• Datenschutz im Telekommunikations

sektor 
• Richtlinie über die Arbeitszeitenregelung 

(europäische Gesetze seien nicht notwen
dig) 

• Bildung von europäischen Betriebsräten 
zur Information und Konsultation von Ar-

Nr 2/93 

beitnehmern in multinationalen Unter
nehmen 

• Richtlinie über die Teilzeitarbeit 

Die von Großbritannien in Prüfung gezo
genen Rechtsvorschriften betreffen somit 
nahezu alle den Umwelt-, Sozial- oder Kon
sumentenschutzbereich. Diese Stoßrichtung 
wurde im Rahmen des Gipfel des Europäi
schen Rats in Edinburgh beibehalten. (9

) Laut 
einem Beschluß des Europäischen Rates soll 
dem Subsidiaritätsprinzip unter anderem in 
folgenden Bereichen zum Durchbruch ver
holfen werden: 
• Datenschutz im Telekommunikations

sektor 
• Nährwertkennzeichnung von Lebensmit

teln 
• Harmonisierungsrichtlinien im Bereich 

der Lebensmittel (Konfitüren, natürliche 
Mineralwässer, Honig, Kaffee-Extrakt, 
Fruchtsäfte) 

• Indirekte Steuern auf Geschäfte mit 
Wertpapieren 

• Indirekte Steuern auf die Ansammlung 
von Kapital 

Besonders symptomatisch für die Inter
pretation des Subsidiaritätsprinzips durch 
den Europäischen Rat sind die Überlegun
gen zum Tierschutz: "Im Bereich des Tier
schutzes werden aufgrund der Tatsache, daß 
alle Mitgliedstaaten und die Gemeinschaft 
im "Europäischen Übereinkommen zum 
Schutz von Tieren in landwirtschaftlichen 
Tierhaltungen" beigetreten sind, die Richt
linien des Rates, die auf Verlangen des Par
laments sehr strenge Normen für den Schutz 
von Schweinen, Kälbern und Legehühnern 
enthalten, überflüssig. Es sollen nur mehr 
Minimalanforderungen für den Tierschutz 
festgelegt werden, damit gleiche Wettbe
werbsbedingungen geschaffen werden und 
der freie Verkehr gewährleistet ist. (10) 

Angesichts der angeführten völlig unsy-
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sterna tischen Auflistung von Rechtsakten 
gibt es wohl keinen Zweifel daran, daß 
Art.3b des Vertrages über die Europäische 
Union nicht der Durchsetzung hehrer Prinzi~ 
pien der katholischen Soziallehre dienen 
wird. Vielmehr zeichnet sich ab, daß sich 
wirtschaftliche Interessen ein weiteres Mal 
im Rahmen der EG gegen umwelt-, sozial
und konsumentenpolitische Überlegungen 
durchsetzen. 

(1) Texte zur katholischen Soziallehre, hrsg. vom 
Bundesverband der Katholischen Arbeitnehmer
Bewegung Deutschlands, 121 
(2) Vgl. Hummer, Subsidiarität und Föderalis
mus als Strukturprinzipien der Europäischen Ge
meinschaften?, Zeitschrift für Rechtsvergleichung 
2/92,81 ff 
(3) Vgl. etwa: Gerald E. Frug, The City as a Le
gal Concept, 93 Harward Law Review, 1057 ff, 
(1980) 
(4) Hummer, FN 2,86 
(5) Europe Nr. 5723,3 
(6) So orten etwa Wimmer-Mederer " Pläne, die 
zu einer Entschlackung der öffentlichen Aufgaben
besorgung auf allen Ebenen zugunsten des priva
ten Sektors führen sollen H. [Das Subsidiaritäts
prinzip und seine Entdeckung durch die Europäi
sche Gemeinschaft, ÖIZ 1991, 586 ff(590)j 
(7) Auch die Mehrheit des Europäischen Parla
ments scheint sich mit einer - zugunsten wirtschaft
licher Interessen - differenzierten Subsidiarität 
anzufreunden: So würde etwa ein Antrag der grü
nen Fraktion, sich der rückwirkenden Durchfor
stung des bereits bestehenden Umweltrechts der EG 
zu widersetzen, abgelehnt. (Europe Nr. 5861, 4) 
(8) Europe 5873, 13 
(9) Europäischer Rat von Edinburgh - 11. bis 
12. Dezember 1992 - Schlußfolgerungen des Vor
sitzes, Europe (Sonderausgabe) 5875A, 5 
(10) siehe FN 9 

Mag. Felix Ehrnhöfer ist Jurist und arbeitet in der 
Rechtsabteilung des Grünen Parlamentsklubs. 
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POLITIKFELD UMWELTSCHUTZ 

Ein ökologisches 
Prinzip? 

Manfred Peter 

Als abstraktes Ordnungs
prinzip kann das Subsi
diaritätsprinzip auch im 
österreichischen Umwelt
schutz ei~ breites Anwen
dungsgebiet finden. Sorg
falt ist dennoch geboten. 

Wenn es darum geht zu prüfen, wer was tun 
soll auf dem Weg zu mehr Ökologie und 
Umweltschutz, stellt sich sehr rasch die Fra
ge nach der Tauglichkeit von vom Subsi
diaritätsprinzip getragenen Lösungen. Eben
so wie das Subsidiaritätsprinzip als Lösungs
ansatz ausser Streit gestellt werden sollte, 
kann es andererseits nicht angehen, es zu ei
nem Dogma zu erheben. 

Auch an die Lösung ökologischer Proble
me sollte, wenngleich mit Engagement, so 
doch vorrangig mit Vernunft herangegangen 
werden. Es gilt, zu brauchbaren - und das 
heißt sowohl zu wirksamen als auch durch
setzbaren - Lösungen zu gelangen. Die Fra
ge, welche Organisationseinheit welche öko
logischen AufgabensteIlungen zu bewältigen 
hat, wird daher danach zu beurteilen sein, 
welche am besten dazu geeignet ist. 

So wie vieles andere ist Natur nur als ver
netztes System zu begreifen. Änderungen, 
Eingriffe in einem Bereich haben Auswir
kungen in anderen Bereichen. Die Berück
sichtigung solcher Interdependenzen ist ein 
wesentliches Kriterium dafür, inwieweit das 
Subsidiaritätsprinzip als Lösungsmodell für 
ökologische Probleme herangezogen werden 
soll oder kann. 

Wir alle haben endlich zur Kenntnis zu 
nehmen, daß wir die Erde, auf der wir leben, 
wieder in die Lage versetzen müssen, als 
selbsterhaltendes System zu bestehen. Der 
oft gebrauchte Vergleich mit dem "Raum
schiff Erde" stimmt noch immer. Das einzi
ge, das wir von außerhalb erhalten, ist Ener
gie. Alles übrige, um unseren begrenzten 
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Lebensraum lebensfähig bzw. überlebens
fähig zu erhalten, müssen die In-, oder bes
ser gesagt Aufsassen, selbst besorgen. 

Es ist hier nicht die Aufgabe darzustellen, 
in welchem Ausmaß die Art des Menschen, 
mit seiner Umwelt zu verfahren, bereits sei
ne eigene Überlebensfähigkeit und die der 
Tier- und Pflanzenwelt auf dieser Erde ge
fährdet. Der Hinweis auf die wachsende 
Zahl der Erdbevölkerung, die Verschmut
zung der Meere und des Grundwassers, die 
zunehmende Beeinträchtigung der Ozon
schicht, die globale Erwärmung der Ozeane, 
die in ihrer Existenz bedrohten Tier- und 
Pflanzenarten, die sich noch immer verschär
fende Abfallsituation, um nur einige der 
drängendsten Umweltprobleme zu nennen, 
mag genügen, die Brisanz ökologischer Fehl
entwicklungen zu verdeutlichen. 

Der Mensch war sich bisher zuwenig der 
Tatsache bewußt, daß er in einem endlichen 
Lebensraum existiert und es im wesentli
chen von seinem Umgang mit diesem ab
hängt, ob und wie weit dieser Lebensraum 
ihm ein solcher bleibt. Wie tief verwurzelt 
dieses Bewußtseinsdefizit ist, haben nicht 
zuletzt die Ergebnisse - oder besser Nichter
gebnisse - der Umweltkonferenz von Rio 
letzten Sommer in drastischer Form demon
striert. 

Die globalen Probleme sind allerdings 
die Summe von Fehlentwicklungen in den 
einzelnen Ländern und sind daher auch dort 
zu lösen. Da die Maßnahmen für diese Lö
sungen Auswirkungen auf die Produktions
kosten und damit auf die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit haben, ist eine welt
weite Inangriffnahme der notwendigen 
Schritte nicht ohne multinationale Vereinba
rungen erreichbar. Daß dafür noch keine 
ausreichende Bereitschaft besteht, hat insbe
sondere die Konferenz von Rio gezeigt. In 
diesem Zusammenhang darf allerdings nicht 
übersehen werden, daß die mangelnde Be
reitschaft vieler Länder der Dritten Welt -
man denke nur etwa an die Schonung der 
tropischen Regenwälder - nicht zuletzt auf 
die wirtschaftliche Behandlung durch die In
dustriestaaten zurückzuführen ist. Es be
steht also ein Kreis, in dem einer auf den an
deren wartet. Auf der Strecke bleibt das öko
logische Gleichgewicht unserer Erde. 
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Es gilt im Interesse unser aller, diesen 
Kreis aufzubrechen. Das kann realistischer
weise nur geschehen, wenn möglichst viele 
Industrieländer darangehen, in ihrem Be
reich alles zu tun, das gestörte Gleichge
wicht wieder herzustellen. Es bietet sich 
dafür ein relativ großes Betätigungsfeld, da 
viele Maßnahmen zur Verbesserung der 
Umweltsituation getroffen werden können, 
ohne die Wettbewerbssituation der Unter
nehmen über Gebühr zu beeinträchtigen. 

Vorab oder zumindest parallel dazu gilt es 
- und hier komme ich auf das Subsidiaritäts
prinzip zurück - die Frage zu beantworten, 
wer was im Umweltschutz machen soll. Da
zu zwei praktische Beispiele. 

Jeder Mensch scheidet pro Tag ca. drei 
Gramm Phosphor aus. Im Wege der Kläran
lagen gelangt dieser Stoff in den Klär
schlamm und könnte mit dessen Ausbrin
gung auf landwirtschaftlich genutzte 
Flächen phosphorhaitigen Kunststoff erset
zen. Das wäre einer jener Stoffkreisläufe, die 
in möglichst vielen Fällen erreicht werden 
sollten. Voraussetzung für die Verwendung 
von Klärschlämmen als Dünger ist aller
dings, daß diese nicht in zu hohem Maß mit 
toxischen Stoffen, insbesondere Schwerme
tallen, belastet sind. Wie ist das zu errei
chen? 

Es liegt auf der Hand, daß es sehr schwer 
ist, aus großen zentralen Kläranlagen die in 
einem inhomogenen Abwasser enthaltenen 
Schadstoffe zu entfernen, um so die land
wirtschaftliche Verwendbarkeit und damit 
gleichzeitig die Entsorgung des anfallenden 
Klärschlammes zu erreichen. Diese Stoffe 
müssen an der Quelle abgesondert werden 
und dürfen gar nicht erst ins Abwasser gelan
gen. Entsprechende Absonderungs- und 
Rückhalteeinrichtungen wären daher in al
len Betrieben und Einrichtungen, wo eine 
Kontamination des Wassers mit solchen 
Stoffen stattfindet, anzubringen. 

Als keineswegs repräsentatives, aber ein
leuchtendes Beispiel dafür seien die Dental
praxen genannt. Mit dem Amalgamverschliff 
aus der Erneuerung derartiger Zahnfüllun
gen gelangen jährlich beachtliche Mengen 
Quecksilber in das Abwasser. Obwohl es seit 
längerem geeignete Apparaturen zur Ab
scheidung dieser Inhaltsstoffe gibt, ist ihr 
Einbau erst seit kurzem verbindlich vorge
schrieben. Es handelt sich dabei auch nicht 
"nur" um die Enlastung des Abwassers von 
Stoffen, die die Verwendung des Klär
schlamms in der Landwirtschaft beeinträch
tigen, sondern gleichzeitig um die Rückge
winnung eines Rohstoffs, der im Sinne der 
anzustrebenden Kreislaufwirtschaft einer 
neuerlichen Verwendung zugeführt werden 
kann. 

Ähnliches wie für die städtischen Bal
lungsgebiete gilt auch für die ländlichen Re
gionen. Die herrschende Praxis der Errich
tung von großen regionalen oder überregio
nalen Kläranlagen, zu denen die Abwässer in 
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Formica-Arbeiterin, vollgefüllt mit Zuckersaft als lebende Futterreserve. 

langen Kanalanlagen zugeleitet werden, er
zeugt wiederum inhomogene Abwässer, für 
die das oben Ausgeführte gilt. Sinnvoller wä
re es, die Abwässer von Gemeinden, die in 
sich eine recht homogene Struktur natürli
cher Abwässer aufweisen, mit Hilfe vorhan
dener Technologien für kleinere Kläranla
gen zu reinigen. Dies würde nicht nur enor
me Errichtungskosten für ausgedehnte Ka
nalnetze ersparen, sondern würde es auch er
lauben, die anfallenden Klärschlämme in der 
unmittelbaren Umgebung durch landwirt
schaftliche Nutzung zu entsorgen. 

Ein anderes praktisches Beispiel ist die 
Müllvermeidung und Mülltrennung. Das 
österreichische Abfallrecht kennt einen sub
jektiven Abfallbegriff. Abfall ist, dessen sich 
sein Besitzer, weil er es nicht mehr haben 
will, entledigen möchte. Es leuchtet ein -
und die Realität beweist es - daß dieser Ab
fallbegiff in unserer konsumorientierten Ge
sellschaft zu wachsenden Abfallbergen und 
Rohstoffverschwendung führt. Das Ziel muß 
also ein zweifaches sein: nämlich die Abfall
mengen zu reduzieren und die darin enthal
tenen Werkstoffe rückzugewinnen und im 
Sinn der Kreislaufwirtschaft einer neuerli
chen Verwendung zuzuführen. 

Für die Werkstoffrückgewinnung ist 
Mülltrennung unvermeidlich. Uns allen ist 
noch der gigantomanische Versuch der 70er 
Jahre in Erinnerung, als man in Wien mein
te, dieses Problem mit einer riesigen mecha
nischen Anlage bewältigen zu können, und 
ebenso das Scheitern dieses Versuchs. Mitt-
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lerweile ist allgemein anerkannt - und auch 
Inhalt des Abfallwirtschaftsgesetzes -, daß 
auch die Abfalltrennung nur an der Quelle 
stattfinden kann. Nur dort, wo der Abfall 
erstmals anfallt, sei es in einem Betrieb oder 
im privaten Haushalt, kann er mit relativ 
einfachen Mitteln und ohne gewaltige Ko
sten in seine einzelnen Fraktionen getrennt 
werden, welche dann einer Wiederverwer
tung oder Entsorgung zugeführt werden 
können. 

Diese zwei Beispiele, denen zahlreiche 
weitere angefügt werden könnten, zeigen, 
daß sich bei der praktischen Umsetzung 
ökologischer Grundsätze das Subsidiarität
sprinzip teilweise schon durchgesetzt hat 
bzw. teilweise auf dem Vormarsch ist. Es hat 
sich herausgestellt, daß vieles in der kleine
ren Einheit, in der geringere Massenströme 
zu bewältigen sind, leichter, erfolgreicher 
und kostengünstiger zu besorgen ist. 

Von der Frage, an welcher Stelle die er
forderlichen Maßnahmen am zielführend
sten umzusetzen sind, ist die Frage zu unter
scheiden, welche Stelle dafür zu sorgen hat, 
daß die erforderlichen Maßnahmen tatsäch
lich getroffen werden. Das reicht von der 
Fragestellung, ob dem Ge- oder Verbot
sprinzip vor dem Anreizprinzip der Vorrang 
zu geben ist, ob durch die Einführung um
weltrelevanter Kosten das gewollte Verhal
ten erreicht werden soll und wer im staatli
chen Gefüge für die Schaffung der entspre
chenden Normen, die Auferlegung entspre
chender Maßnahmen und die Überwachung 
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der Einhaltung zuständig sein soll. Hier 
reicht die Frage nach der Relevanz des Sub
sidiaritätsprinzips von der Kompetenzvertei
lung über die Gesetz- und Verordnungsge
bung, über die Vollzugskompetenz bis zur 
Kontrollkom petenz. 

Auch bei diesem zweiten Fragenkomplex 
gilt der Grundsatz, daß es keinen eindimen
sionalen Weg gibt, sodaß undogmatisch und 
ohne einseitige Fixierungen an die Lösung 
gegangen werden muß. Wenn man unter 
Subsidiaritätsprinzip versteht, daß die 
kleinstmögliche Einheit, die zur Bewälti
gung des anstehenden Problems in der Lage 
ist, auch dazu berufen sein soll, muß man zu 
dem Schluß kommen, daß der gangbarste 
Weg in einem Mix-up der angesprochenen 
Varianten liegt. 

Zur Frage Ge- und Verbotsprinzip meine 
ich - aber das ist meine sehr persönliche An
sicht -, daß es ohne Einbuße an Effizienz 
möglich wäre, vieles an Ge- und Verboten 
durch sowohl die konsequente Internalisie
rung bestehender Kosten als auch die Schaf
fung steuernder Kostenelemente zu erübri
gen. Bezüglich der Frage, wer im staatlichen 
Kompetenzgefüge wofür zuständig sein soll, 
wird man in Anwendung des Subsidiaritäts
prinzips von der Überlegung ausgehen, auf 
welchen Bereich die Faktoren, die mittels 
bestimmter Zuständigkeiten beeinflußt wer
den sollen, ihrerseits wirken. Da sich um
weltbeeinträchtigende Faktoren meist groß
räumig auswirken, ist die Zuständigkeit zur 
Erlassung von Normen ebenso großräumig 
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Subsidiarität ____________________________________ _ 

Das Funktionieren eines solchen Gesellschaftskomplexes kann nur durch die Bedeutungslosigkeit des 
Individuums gewährleistet werden. 

zu regeln. Auf Österreich bezogen heißt das, 
daß die Regelungskompetenz für die Berei
che der Luftreinhaltung, der Reinhaltung 
der Fließgewässer, des Grundwassers, der 
großräumigen Landschaftsnutzung, der Bo
denbewirtschaftung bundeseinheitlich sein 
soll. 

Das bedeutet, daß etwa die Zuständig
keit für den Hausbrand, der zu den bedeu
tenden Luftverschmutzern gehört, auf den 
Bund zu übertragen wäre. Bezüglich der 
Vollziehung ist gegen eine anwendungsnahe 
Ansiedlung der zuständigen Behörden nichts 
einzuwenden, wenn sichergestellt ist, daß es 
dadurch zu einem raschen, unkomplizierten 
und praxisorientierten Vollzug der Normen 
kommt und nicht zu einer Verwässerung aus 
zielfremden Gründen. Außerdem ist durch 
eine entsprechende Gestaltung des Instan
zenzuges eine bundeseinheitliche Anwen
dung der Regelung zu gewährleisten. 

An dieser Stelle ist es notwendig, ergän
zend einige Anmerkungen zur umweltpoliti
schen Relevanz der Europäischen Gemein
schaften zu machen. Häufig wird kritisiert, 
daß Österreich durch einen Beitritt zu den 
Europäischen Gemeinschaften einem Mo
loch ausgeliefert würde, der in allen Mit
gliedstaaten alles und jedes reglementiert 
und außerdem Österreich seine Vorreiterrol
le in Sachen Umweltschutz verlieren würde. 
Pauschale und undifferenzierte Kritik birgt 
immer die Gefahr in sich, über das Ziel hin
auszuschießen und daher zumindest partiell 
falsch zu sein. 

Sicher ist, daß die Bürokratie in der EG, 
gemessen an den verschiedensten Parame
tern, wesentlich schlanker ist als etwa unse
re. Wahr ist aber auch, daß der Bürokratie 
der EG, wie jeder anderen Bürokratie großer 
Organisationen auch, wesensimmanent ist, 
ihren Einfluß, ihre Bedeutung, ihre Macht 
auszuweiten. Dem ist durch eine föderalisti
sche, subsidiäre innere Struktur und demo
kratische Kontrollmechanismen entgegenzu
wirken. Was die subsidiäre, innere Struktur 
anlangt, sind die Grundlagen dafür im Ver
trag von Maastricht angelegt. Bezüglich der 
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demokratischen Struktur ist die EG aller
dings noch ein gutes Stück von dem Stan
dard entfernt, den jeder ihrer Mitgliedstaa
ten zu erbringen hat und den die EG von 
Beitrittswerbern verlangt. 

Die EG hat sich aber als ein dynamisches 
Projekt erwiesen, das sich permanent weiter
entwickelt. Sicher geht diese Entwicklung 
manchmal rascher und manchmal langsamer 
voran, sie ist aber noch niemals zum Still
stand gekommen. Dies gilt insbesondere 
auch für den Bereich Umweltschutz. Zum 
einen ist die Vorreiterrolle Österreichs in ei
nem nicht unerheblichen Maß ein Produkt 
unserer Regierungspropaganda und besteht 
bereits heute nur in gewissen Teilbereichen, 
zum anderen schreitet die EG bei der Ent
wicklung ihrer Umweltpolitik voran. Durch 
die Aufnahme neuer Mitglieder, die selbst 
dem Umweltschutz stärker verpflichtet sind, 
wird die Riege der Umweltschutzprotagoni
sten innerhalb der EG gestärkt und dieser 
Prozeß intensiviert. 

Subsidiarität in diesem Bereich muß be
d'tuten, daß einerseits darauf geachtet wird, 
daß der Weg zu einer fortschreitenden Ein
dämmung der Emissionen, zu einer rohstoff
schonenden Art des Wirtschaftens, zu kreis-

lauforientierten Abläufen und generell zur 
Beachtung ökologischer Grundsätze ver
stärkt gegangen wird. Insbesondere darf die 
Gewährleistung der vier Freiheiten nicht als 
Ausrede für ein Verlassen des skizzierten 
Weges benützt werden. Schließlich muß es 
den einzelnen Mitgliedstaaten und -regio
nen freistehen, in ihrem Bereich dem Ge
meinschaftsrecht in Sachen Umweltschutz 
voraus zu sein. 

Das Subsidiaritätsprinzip ist eines der 
Gestaltungsprinzipien der Natur. Vor die 
Frage gestellt, ob es eine Chance oder ein 
Hemmnis für umweltpolitische oder/und de
mokratiepolitische Anliegen sein kann, gibt 
es nur eine Antwort: eine der Ursachen für 
die Umweltsituation unserer Welt liegt da
rin, daß der Mensch bei seinem Tun die Ge
staltungsprinzipien der Natur zu sehr außer 
Acht gelassen und vernachlässigt hat. Je 
mehr er dazu übergeht, sie auch zu seinen 
Gestaltungsprinzipien zu machen, desto 
mehr wird die von ihm gestaltete Welt auf 
Nachhaltigkeit, Reproduktion und Existenz
sicherung ausgerichtet sein. 

Dr. Manfred Peter ist stellvertretender Direktor des 
Umweltbundesamtes und geschäftsführender Bundes" 
parteiobmann der FDP. 

IURIDIKUM ... Themen '93 

Monat um 19~O im JURIDIKUM-Büroi Bergsteiggasse 43/16, 1170, ied~n 

anderen Dienstag im Amerlinghaus/Teestubet Stiftgasse8; 1070 Wien; 
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Plattform gegen 
Fremdenhaß 

c/o Österreichische Hochschülerschaft 
Liechtensteinstr. 13, 1 090 Wien 

Tel. 310 88 80/10 od. 11 

lichst breite Basis an Unterstüt
zerInnen bzw. unterstützenden 
Organisationen unter den Aufruf 
der "Plattform gegen Fremden
haß" zu bekommen. Die Platt
form versteht sich als Sprachrohr 
einer demokratischen Bewegung 
in der sich jede/r, der/die sich 
mit dem Inhalt eines Aufrufes 
und der daraus resultierenden 
politischen Praxis identifizieren 
kann, auch wiederfinden soll. 

Die Demonstration war ein 
beeindruckender Erfolg. Über 
10 000 Menschen protestierten 
gegen die ausländerfeindliche 
Stimmung, die im Wiener Wahl
kampf verbreitet wurde. 

Während der Vorbereitungs
phase, mußten wir feststellen, 

Gegen Gesetze 
der Hetze 
A nlaß für die Konstituierung 

der "Plattform gegen 
Fremdenhaß" war der Wahl
kampf zu den Wiener Gemein
deratswahlen am 10. November 
1991. Damals wurde, in einer bis 
dahin unbekannten Vehemenz, 
das "Ausländer-Problem" zum 
Wahlkampfschlager. Allen voran 
natürlich die FPÖ, die damit 
erstmals zur zweitstärksten Par
tei in der Bundeshauptstadt wer
den sollte. Aber auch Bürger
meister Zilk beJIlühte sich zu 
versichern, daß Österreich kein 
Einwanderungsland werden dür
fe und ein ÖVP-Bezirksrat for
derte den Einsatz von Hunde
staffeln gegen "kriminelle Aus
länder". Selbst Peter Pilz, Spit
zenkandidat der Grünen, ver
suchte seine Wählerschaft mit 
der Beteuerung, die Grünen sei
en "keine Ausländer-rein-Par
tei" zu verbreitern. In dieser Si
tuation wurde auf der konstitu
ierenden Sitzung der "Asylkoor
dination Österreich" der Be
schluß ge faßt, an andere Organi
sationen heranzutreten, um ge
gen die rassistische Hetze im 
Wiener Wahlkampf gemeinsame 
Aktionen zu planen. Das Büro 
des "Multikulturellen Zen
trums" wurde zur Koordinie
rungsstelle für die Planung der 
Demo. Die bei den Koordinato
rInnen versuchten eine mög-

daß viele Fragen intensiver in
haltlicher Diskussion bedurften, 
um zu einer politischen Linie zu 
kommen. Aus dieser Notwen
digkeit heraus und aus dem 
Wunsch nach einer österreich
weiten Vernetzung aller Grup
pen, Beratungsstellen und In
itiativen wurde für Februar 1992 
zu einem gesamtösterreichi
schen Plenum eingeladen. 

Als zentrale Aufgabe stellte 
sich in der Folge die Aufklärung 
über die Folgen der Verschär
fungen in der Ausländergesetz
gebung. In der "Plattform" 
herrscht ein Grundkonsens, daß 
der strukturelle Rassismus, ma
nifestiert in den neuen Gesetzen 
(Asyl-, Fremden-, Aufenthalts
gesetz), aber ganz besonders in 
dem seit 1975 den Status "aus
ländischer" Arbeitskräfte m 
Österreich bestimmenden "Aus
länderbeschäftigungsgesetz", ei
ne der wichtigsten Ursachen für 
den Rassismus in der öster
reichischen Bevölkerung dar
stellt. Es soll damit aber keine 
monokausale Erklärung ange
strebt werden. Bei der Analyse 
rassistischer Verhaltensmuster 
müssen ebenso Mechanismen 
beachtet werden wie der von 
Nora Räthzel als "rebellierende 
Selbstunterwerfung" bezeichne
te, die letztlich auf die Entfrem
dung des Individuums und die 

Verwahrung menschlicher Be
ziehungen im Kapitalismus 
zurückzuführen sind. Rassismus 
dient auch als Legitimation für 
die Aufrechterhaltung weltwei
ter Ungleichheiten ebenso wie 
für die nur den Unternehmern 
zugute kommende Ungleichbe
handlung in- und ausländischer 
ArbeitnehmerInnen auf dem 
österreichischen Arbeitsmarkt. 

Die "Plattform gegen Frem
denhaß " will und kann keine 
vorgefertigten Erklärungsmodel
le anbieten, sie versteht sich 
vielmehr als offenes Forum in 
dem inhaltliche Diskussion und 
politische Aktion, unter Bezug
nahme auf die Arbeiten von So
zialwissenschaftlerInnen und die 
Erfahrungen von Betreuungs
und Beratungsorganisationen, 
koordiniert werden. Eine 
Schwäche stellt leider nach wie 
vor die Einbeziehung von "Be
troffenen" dar. Es ist bisher 
nicht gelungen, von einzelnen 
Ausnahmen abgesehen, eine 
dauerhafte Zusammenarbeit mit 
organisierten "Ausländer Innen" 
zustande zu bringen. 

Dem Plenum im WUK folgte 
im Frühsommer 1992 ein Tref
fen in Linz, wo vor allem Fragen 
des Wahlrechts und der "Aus
länderbeiräte" in Mittelpunkt 
standen. Durch die rassistisch 
motivierten Pogrome in der 
BRD alarmiert, begannen wir im 
Herbst für den Jahrestag der No
vember-Pogrome eine Telefon
kette zum Schutz von Flücht
lingsunterkünften zu organisie
ren. Vom 7. bis 10. November 
waren drei Telefonzentralen 
rund um die Uhr besetzt, hun
derte Menschen waren unserem 
Aufruf gefolgt und hatten ihre 
Bereitschaft bekundet, Flücht
lingsunterkünfte bei rechtsradi
kalen Übergriffen zu verteidi
gen. Die Ankündigung Haiders, 
ein "Anti-Ausländer-Volksbe
gehren" anzustreben, mobilisier
te für die kurzfristig angesetzte 
Demo am 9. November mehr als 
3000 Menschen. Gleichzeitig 
begann die Plattform, Unter
schriften für eine Forderungspa
ket zu sammeln. Gefordert wer
den u.a. Generalamnestie für "il
legale Ausländer", Bürgerrechte 
für "ausländische" Kolleginnen 
und Kollegen und mehr Mittel 
für schulische Integration. Erst
mals beteiligten sich auch Teile 
der Wiener Grünen intensiv an 
Vorbereitung und Durchführung 
der Aktionen. 
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Studium & Beruf 
Mit der Gründung der Initia

tive SOS-Mitmensch unter Ein
beziehung von VertreterInnen 
der Regierungskoalition wurde 
die regierungskritische, an einer 
Abschaffung der, die "Auslän
der" diskriminierenden Gesetze 
orientierte Politik der "Platt
form" zum Teil unterlaufen. 
SOS agierte, bei gutem Willen 
vieler Beteiligter, undemokra
tisch und im Sinne der Regie
rungskoalition. Haider wurde in 
seine Schranken gewiesen, die 
Gesetze nicht angetastet. Sich 
nicht von SOS-Mitmensch ver
einnahmen zu lassen und am 23. 
November für eine eigene De
monstration zu mobilisieren, er
wies sich als richtig. Nach dem 
vielbejubelten Lichtermeer ist 
es zwar nicht mehr fesch, Aus
länderfeindlichkeit offen auszu
leben, an der Praxis der Behör
den hat sich allerdings nichts 
geändert. Die Teile von SOS
Mitmensch denen an einer 
tatsächlichen Änderung der Ver
hältnisse liegt, arbeiten weiter 
und erwiesen sich als offen für 
gemeinsame Aktivitäten. 

Schwerpunkte für die Arbeit 
der kommenden Monate liegen 
im Kampf gegen die österreichi
sche Asyl-Praxis und in der Be
teiligung an Aktionen gegen 
Mietwucher und Spekulanten
tum (AusländerInnen sind da
von bekanntlich besonders be
troffen). Hauptaufgabe der 
"Plattform gegen Fremdenhaß" 
wird es sein, politische Strategi
en zu erarbeiten, die es ermögli
chen mit den Folgen der gegen
wärtigen Rezession umzugehen. 
Die in Österreich arbeitenden 
"ausländischen" KollegInnen 
werden bereits jetzt systema
tisch vom Arbeitsmarkt ge
drängt., Die neuen Ausländerge
setze ermöglichen es, tausende 
"GastarbeiterInnen" aus Öster
reich zu deportieren. Es gilt 
endlich den Gewerkschaften -
die heute als erste nach einem 
"Gastarbeiterabbau" schreien -
klar zu machen, daß allein mit 
einer völligen Gleichstellung 
von in- und ausländischen Ar
beiterinnen effektiv gegen 
Lohndrückerei und Verdrän
gungsprozesse am Arbeitsmarkt 
angekämpft werden kann. 

Herbert Langthaler 

29. April Aklionstag gegen Schubhoft 
ab 10 Uhr Stephansplafz 

4. Mai Spekulanten1Tibunal 
im Albert Schweizerhaus 

19. Mai Großkundgebung gegen Schubhoft 
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Studium & Beruf 

Hochschülerschaftswahlen 1993: Das JURIDIKUM ver
sucht traditionsgemäß, seinen LeserInnen zu diesem 
Anlaß einige Anhaltspunkte abseits des Wahlkampfes 
zu bieten (1989: "Round-T able der fortschrittlichen 
Fraktionen", 1991: "Erst denken, dann wählen"). Die 
Mehrheitsfraktion am Wiener Juridicum, die Aktions
Gemeinschaft, bedruckt selbst ausreichend Papier, so
daß wir uns guten Gewissens auf die "anderen" Frak
tionen beschränken können: Im Folgenden eine Dis
kussion zum Stand der Dinge unter Beteiligung von 
Andreas Schlitzer & Eberhart Theuer (Basis
gruppe Juridicum/GRAS), Florian Oppitz & Ger
linde Weibold (VSStÖ) sowie Maria Windha
ger & Roben Zöchling (fürs JURIDIKUM). 

Be troffenheits-
verdrossenheit 

Zöchling: Wir haben schon vor 
vier Jahren ein Round-Table
Gespräch mit fortschrittlichen 
Fraktionen am Juridicum ge
führt. Damals waren das der VS
StÖ, der KSV und MukiDiRui. 
Diese Konstellation ist jetzt eine 
vollständig geänderte: es gibt 
noch den VSStÖ, es gibt nicht 
mehr am Juridicum den KSV, es 
gibt nicht mehr als Fraktion 
MukiDiRui. Dafür gibt es eine 
neue Fraktion: Die Basisgruppe 
Juridicum/GRAS. 

Die Lage der Studierenden 
und der Hochschule ist in dieser 
Zeit nicht besser geworden. Es 
sind eigentlich alle Verschärfun
gen sowohl im sozialen Bereich 
als auch in der Uni-Reform mitt
lerweile eingetreten oder stehen 
unmittelbar bevor und das sogar 
noch um ein Schäuferl schärfer, 
als man sich das vielleicht vor ei
nigen Jahren noch ausgemalt 
hatte. Was hat sich seit damals 
politisch geändert? Wo halten 
wir? 

Schlit:z:er: Am Nullpunkt wür
de ich sagen, also eher in einer 
äußerst schwierigen Situation. 
Ich weiß aus Erzählungen, wie 
sich damals die Streikplattform 
gebildet hat - MukiDiRui - und 
wie aus der dann eine eigene 
Fraktion wurde und wie sich 
dann im Laufe der Zeit das 
ganze wieder verlaufen hat. Der-

zeit ist am Juridicum der politi
sche Bereich eigentlich nicht 
vorhanden. Das ergibt sich ei
nerseits schon aus der Fraktions
mehrheit in der Fakultätsvertre
tung: daß die AktionsGemein
schaft von den elf Mandaten 
zehn hat und nur eines der VS
Stö, und die AG beschränkt sich 
eben darauf, Service leistungen 
zur Verfügung zu stellen und 
Pol tisch es möglichst fernzuhal
ten. Das merkt man ja ganz kon
kret jetzt in der sensiblen Phase 
der Umgestaltung der Univer
sitäten, wo von Seiten der AG so 
gut wie nichts getan wird. Das 
hat voriges Jahr angefangen mit 
den Eingriffen in die Familien
beihilfe - die Leistungsanknüp
fung. Da hat die AktionsGe
meinschaft zuerst ausgespro
chen, daß sie sich entschieden 
dagegen verwehrt und alles un
ternehmen wird, damit es nicht 
so weit kommt und im Endef
fekt ist das dann positiv verkauft 
worden: daß es nur acht Stunden 
pro Jahr sind, die abverlangt 
werden, damit man die Famili
enbeihilfe weiter beziehen 
kann. Und jetzt läuft die Dis
kussion um Studiengebühren an 
und die AG geht nach dem sel
ben Schema vor. Sie affichiert 
große Plakate: "Seid vorsichtig, 
liebe Studierende, es kommen 
Studiengebühren auf Euch zu 
aber macht Euch keine Sorgen -

wir wehren uns schon dagegen 
und wählt uns bei den nächsten 
ÖH-Wahlen von 11. bis 13. 
Mai." Es ist anzunehmen, daß 
es zu einem ähnlichen Vorgang 
kommen wird, wie es eben letz
tes Jahr passiert ist. Wir haben 
letzte Woche die erste Veran
staltung am Juridicum gehabt. 
Das war eine dreitägige Diskus
sions- und Vortragsreihe mit 
dem Titel "Zukunftswerkstatt 
Universität". Am ersten Abend 
haben wir das UOG behandelt; 
am zweiten Abend haben wir 
die Europäisierung der Wissen
schaft als Thema aufgegriffen 
und versucht, die Auswirkungen 
auf unsere Universitäten zu un
tersuchen; und am dritten 
Abend haben wir versucht, eige
ne Visionen einer Universität zu 
spinnen. Es ist aber eine recht 
mühsame Angelegenheit gewe
sen: Die Veranstaltung war zwar 
vom Thematischen her sehr gut 
aber sehr, sehr schlecht besucht. 
Wir haben uns da einige Mühe 
gegeben und wir haben sicher 
auch nicht zu wenig plakatiert 
an der Hauptuni und anderen 
Universitäten in Wien - es waren 
aber im Durchschnitt nicht mehr 
als fünfzehn, sechzehn Leute 
dort. 

Zöchling: Der VSStÖ stünde ja 
seinen Möglichkeiten nach nicht 
gerade am Nullpunkt: da gibt es 
ja eine gewisse organisatorische 
Kontinuität und man sollte auch 
noch so etwas wie eine Basis 
vermuten ... 

Weibold: Genau: Sollte man 
vermuten! Es macht sich für 
mich in der Basisarbeit ein ge
wisser Wandel bemerkbar: Ich 
persönlich habe das Gefühl, daß 

kriegen, was das ist, welche 
Fraktionen es gibt, was über
haupt eine Fakultätsvertretung 
ist - das ist den Leuten absolut 
völlig wurscht. Die wollen ihr 
Studium hinter sich bringen und 
die Politik der AG kommt ihnen 
da sehr zugute, dadurch, daß die 
ja wirklich den Leuten alles ab
nehmen. Meiner Ansicht nach 
ist das ein Manko der AG-Poli
tik, die die Leute auch aus dem 
heraushalten will, !Je wollen 
sich einfach nicht in die Karten 
schauen lassen. Das können sie 
auch durchaus machen - mit der 
Mehrheit ist das überhaupt kein 
Problem. 

Zöchling= Wie erklärt man sich 
dieses Desinteresse der Studie
renden: Man kann das etwa in 
Beziehung setzen zu so etwas 
wie einer allgemein verorteten 
"Poltikverdrossenheit", wo auch 
erst zu fragen wäre, worin die 
besteht und woher sie kommt. 
Man kann das auch etwas spezi
fischer in einen Vergleich brin
gen mit einer Streikbewegung, 
die es halt 1987 noch gegeben 
hat, wo diese sozialen Verschär
fungen zwar noch weniger kon
kret waren aber doch mehr be
wirken konnten an Widerstand. 
Ist das jetzt eine Ernüchterung 
des Scheiterns dieses Widerstan
des oder ist es zwar keine Er
nüchterung aber es liegt ein 
Scheitern in der nicht gelunge
nen Fortentwicklung fortschritt
licher Ansätze? Das wären so 
verschiedene Möglichkeiten 
nach denen ich Euch einmal fra
gen möchte. 

Weibold: Ich würde immer 
gerne dieses Desinteresse am 
Juridicum jemandem in die 

Schuhe schieben 

Weibold: "Daß da offensichtlich 
und am liebsten 
schiebe ich es 
natürlich der AG in 
die Schuhe. Ich 
denke mir nur: So 
etwas kommt ja 
nicht von ungefähr 

fortschrittliehe Kräfte nicht da 
waren, versagt haben, etwas 
falsch gemacht haben, glaube 
ich schon." 

der VSStÖ auf der einen Seite 
viel mehr angefeindet worden 
ist aber auch vermehrt positiv 
gesehen wird - daß eine stärkere 
Polarisierung eingetreten ist, al
leine in den zwei Jahren, in de
nen ich das mache. Dem Groß
teil der Leute ist es aber inzwi
schen völlig egal, ob ich da 
durchgehe, ob sie die "Juspress" 

und ich wäre auch 
sehr interessiert, 
darüber zu reden 

und darüber, was wir dagegen 
tun können. Daß da offensicht
lich fortschrittliche Kräfte nicht 
da waren, versagt haben - ich 
will da jetzt nicht werten -, et
was falsch gemacht haben, glau
be ich schon. Denn es gibt aucl} 
am Juridicum, so negativ alles 
"Linke" auch aufgenommen 
wird, ein Potential an WählerIn-
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nen. Und nicht nur an WählerIn
nen - ich bin da schon ziemlich 
fixiert vor dem Wahlkampf -
sondern auch an Leuten, die 
sich für solche Veranstaltungen 
interessieren. Das Geheimnis, 
wie ich sie anspreche? Darauf 
bin ich nocht nicht gekommen. 

Windhager: Ich 

politische Geschehnisse zu in
teressieren: Indem man einfach 
versucht, Veranstaltungen zu or
ganisieren. Großes Ziel unserer 
Gruppe ist sicher, die inhaltliche 
Diskussion wieder voranzutrei
ben, wieder ins Leben zu rufen. 
Die ist meines Erachtens derzeit 

glaube, daß das Sy
stem, das sich die 
AG da hält, sehr 
wackelt und daß 
man das sehr unter
schätzt. Als ich für 
MukiDiRui in der 
Fakultätsvertretung 

Schlitzer: "lch sehe die Aufgabe 
der Universitöten darin, gesell
schahliche Probleme aufzugrei
fen und da zu einer Lösung bei-

war, haben die, zutragen. " 
wenn wir irgend et-
was angesprochen 
haben, angefangen 
zu schlottern, weil sich dann am Juridicum überhaupt nicht 
herausgestellt hat, daß sie wirk- vorhanden: Die Leute streben 
lieh keine Ahnung haben von ir
gendwas. Und ich habe den Ein
druck, die Generation, die da 
jetzt bei der AG am Zug ist, ist 
ja nur mehr eine schlichte Kata
strophe. Da schätze ich ja noch 
die damaligen ... 

Weibold: Naja, die haben jetzt 
zwar noch weniger Erfahrung -
sie haben aber auch noch weni
ger Bewußtsein davon, 'daß sie 
irgend etwas machen müßten 
und deswegen bringst du die 
auch nicht mehr zum Schlottern, 
weil denen ist alles vollkommen 
wurscht. Ob ich da drinnen ge
sessen bin oder nicht, das war 
denen vollkommen egal. Die ha
ben auch ihre Macht ganz brutal 
demonstriert: "Du kannst ma
chen, was Du willst, wir stim
men da sowieso drüber!" Das sa
gen sie auch im Hauptausschuß. 
Sie haben mir Minderheiten
rechte zugestanden, die mir 
nachher wieder genommen wur
den oder wo auf Formalitäten 
ausgewichen wurde. Und ich 
konnte lästig sein aber mehr 
auch schon nicht. 

Schlitzer: Aber gerade bei sol
chen 'Vorkommnissen müßte 
man massiv raus gehen und in
formieren! 

Weibold: Ja was haben wir 
denn getan? Wir haben wirklich 
informiert, mehr kann ich nicht 
tun. Ich kann mich nicht drei 
Tage von null bis vierundzwan
zig Uhr ... 

Schlitzer: Also ich kann mir 
schon vorstellen, wie man zu
mindest versuchen könnte, die 
Leute wieder für verschiedene 

nur den Lehrveranstaltungen zu, 
sind ganz hektisch unterwegs in 
dem Glaspalast, flitzen in der 
Gegend herum und haben den 
Kopf nur mit den diversen Prü
fungen und Scheinesammeln 
voll. 

Weibold: Wir geben auch re
gelmäßig eine Zeitschrift heraus: 
die "Juspress". Und wenn das 
nicht Aufklärung ist, dann weiß 
ich nicht, wie ich aufklären muß: 
Da wird die Fakultätsvertretung 
beschrieben, der Hauptaus
schuß, das Fakultätskollegium, 
der Florian hat eine irrsinnig 
gute Serie über alle ÖH-Gremi
en geschrieben. Dann gibt es 
immer wieder Artikel über Frau
en, UOG-Stellungnahmen und, 
und, und ... Das ist es, was wir 
tun. Und ich glaube, das ist 
wirklich nicht wenig. 

Windhager: Also selbst wenn 
das nur sehr peripher wahrge
nommen wird, darf man das 
nicht unterschätzen, weil es gibt 
dieses kritische Potential sehr 
wohl. Ich habe auch die Erfah
rung gemacht, daß das dann im 
persönlichen Gespräch weiterge
tragen wird, wenn es auch nicht 
unmittelbar fruchtet oder sicht
bar wird. Man muß Strategien 
suchen, mit denen man das dann 
fortführt. Das hat sich auch da
mals im Streik (1987) gezeigt, 
der seine Dynamik entwickelt 
hat. Und es war lustig zu sehen, 
daß da aus verschiedenen 
Löchern irrsinnig viele Leute 
herausgekommen sind, die sonst 
überhaupt nie sichtbar waren. 

Schlitzer: Ich kann da nur sa-

gen, daß es auch jetzt eine Platt
form gegen Studienabbau und 
Sozialverschärfung gibt. Gestern 
hat eine Demonstration stattge
funden, bei der nur etwa 300 
Leute waren. Also das ist wirk
lich schwer abzuschätzen ... 

Zöchling: Ich glaube schon 
auch, daß es im Prinzip alles 
das, was es vor sechs Jahren ge
geben hat, heute auch noch 
gibt, das "kritische Potential ". 
Aber es ist heute doch eindeu
tig wesentlich geringer. Und da
mit komme ich dann wieder 
zurück zu dieser Frage nach der 
Analyse. Was damals in der 
Streikbewegung zunächst die 
größte Rolle gespielt hat, waren 
die sozialen Verschärfungen, 

das war das große Sujet und das 
war es, was von den traditionel
len, linken Gruppen (also sagen 
wir einmal KSV und VSStÖ) 
deutlich in den Vordergrund ge
stellt wurde, und da wurde dann 
vor allem die Verbindung darge
stellt zum Sozialabbau in der ge
samten Gesellschaft - das Bünd
nis mit anderen betroffenen 
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Basisgruppen ein großes Thema 
ist). Diese drei Bereiche: die so
ziale Frage, die Frage der De
mokratisierung und die Frage 
nach dem Inhalt des Studiums 
und eine intellektuelle Rolle, 
die man wahrnehmen oder nicht 
wahrnehmen kann, bleiben auch 
weiterhin so nebeneinander ste
hen, unverbunden. Und das ist 
keine besonders solide Grundla
ge für das "kritische Potential". 

Weibold: Die Strategie des 
Ministeriums, der Regierung, 
die hat einfach gefruchtet. Die 
Zügel, wie das auf einem Plakat 
einmal sehr gut dargestellt war, 
werden strammer angezogen, es 
wird immer mehr Leistung ge
fordert und das ist sicher mit ein 
Grund, warum sich die Studie
renden weniger engagieren. Das 
hängt eben zusammen: Der So
zialabbau mit dem Leistungs
druck mit dem Desinteresse. 

Schlitzer: Es ist sicher notwen
dig, alles, was Du angesprochen 
hast zu verknüpfen. Ich möchte 
da die Zusammenhänge nicht 
unterbrechen, die Punkte nicht 

isoliert sehen. Es 

Zöchling: "Scheinbar ist "die 
Gesellschah" nun dazu überge-

ist sicher wichtig, 
daß man den Ge
samtüberblick be
wahrt. Das heißt 
sowohl Demokrati
sierung an den 
Universitäten als 
auch Beharren dar
auf, daß Soziallei
stungen nicht ge
kürzt werden, son
dern daß eben Stu-

gangen, ihre Gesamtinteressen 
weitestgehend mit den Profitin
teressen einzelner Wirtschahs-
unternehmungen zu identifizie-
ren ... " 

Gruppen. Darum herum hat sich 
dann alles Mögliche gruppiert: 
Da gab es dann auch die ver
schiedensten Leute, die halt 
dem Ganzen "kritisch gegenü
berstehen". Es ist dann noch ei
ne Zeit lang gelungen, so etwas 
wie Ansprüche an die Hoch
schule oder jedenfalls eine Kri
tik an der gesamten Hochschul
politik in die Diskussion einzu
beziehen - allerdings eher einsil
big unter dem Schlagwort 
"Drittmi ttelfinanzierung". 

Es sind aber diese bei den 
Fragen einigermaßen unverbun
den geblieben und beides blieb 
nochmals unverbunden mit der 
Frage einer etwaigen Demokra
tisierung einerseits der UOG
Gremien, andererseits der Hoch
schülerschaft (was ja für einige 

dierenden ein ge
wisser Freiraum 
zur Verfügung ge'-

stellt wird, innerhalb dessen sie 
sich dann entfalten können. 

Weibold: Dabei gibt es ein 
Problem: Das mit dem Sensibili
sieren und mit der Bewußtseins
bildung ist ja alles super und 
ganz toll, und nichts liegt uns 
ferner, als das zu verhindern. Es 
ist aber meiner Ansicht nach so, 
daß die Meisten das nicht wol
len - du würdest nur Unver
ständnis ernten. 

Schlitzer: Also ich will den 
Leuten nicht absprechen, daß 
sie den Willen haben, ihr Leben 
selbst in die Hand zu nehmen 
und selbst mitzugestalten - nicht 
nur den kleinen privaten Be
reich, sondern auch die Öffent
lichkeit, in der man sich bewegt. 
Zur Zeit ist das System so er-
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I'WH IWIl VI'nlll!WorlUllg ab
IIIIH!"! IIlId lll1lell suggeriert, 
,1.11\ Ch nidll notwendig ist, 
'l('lhst Verantwortung zu tragen 
IIIHI es ist natürlich auch sehr, 
sehr schwer, selbst dazu zu kom
men, Verantwortung zu tragen, 
da alles sehr hierarchisch struk
turiert ist. 

Zöchling: Also mir ist das noch 
zu dünn, wenn man sagt: Die 
Hochschülerschaft ist undemo
kratisch organisiert oder die 
UOG-Gremien sind undemokra
tisch oder das Vorgehen der AG 
ist undemokratisch, 
weil ja auch bei der 

etwas ;l,u interessieren und 
selbständig damit zu beschäfti
gen? Wer soll etwas davon ha
ben? Wer sollte etwas dagegen 
haben? Da müßten dann schon 
einige Zusammenhänge herge
stellt werden, die ich vorhin ge
meint habe und die ich dann im
mer wieder vermisse in Eurer 
Darstellung. 

Schlitzer: Die Freiräume füllen 
sich dann eben mit den Inhalten 
des Studiums, die dann völlig 
andere sein müßten, das heißt 
sich aus einem kritischen Ansatz 
bilden müßten. Das fängt damit 
an, daß man sich fragt, wozu die 

Demokratie noch 
die Frage ist: Wozu 
will ich sie haben? 
Das hat etwas damit 
zu tun, was für An
sprüche ich an die 
Institution, in der 
ich mitreden will, 
sinnvoll stellen 

Weibold: "Die Uni ist ein Raum, 
in dem ich mich selbst verwirk
lichen will, wo ich selbstbe-
stimmt arbeiten will." 

kann. Und ich weiß 
nicht, ob das für diese Gremien 
so klar ist. Auch wenn es darum 
geht, Freiräume zu schaffen: 

Universitäten überhaupt da sind. 
Welche Ziele und Aufgaben sol
len die Universitäten eigentlich 
erfüllen? Welchen Stellenwert 
sollen sie in der Gesellschaft 

Womit sollen die gefüllt werden, 
warum ist es gut, sich für irgend 

Aufregende Lokale 

gibt's genug 

Geh in's 

Lange! 

~'I' ~,F~~ 
,SS ~11 
~ 

STUDENTENBEISL LANGE 
Wien 8, Lange Gasse 29 

geöffnet täglich 18°0 bis 200 Uhr 

Fallweise Live Musik 

Bier vom Faß: 
Puntigamer Panther 

aus der Steiermark. 

Mohren 
aus Vorarlberg. 

Guinness 
aus Irland 

Große Auswahl an Malt-Whisky 

einnehmen? Ich sehe halt das 
primäre Ziel und die Aufgabe 
der Universitäten darin, gesell
schaftliche Probleme aufzugrei
fen und da zu einer Lösung bei
zutragen, das heißt also die ge
samte gesellschaftliche Sitution 
zu verbessern zu suchen. Da 
gehört auch mit hinein die ganze 
Umweltproblematik und alles 
das. 

Weibelcl: Wir haben in der 
"Juspress" neben unseren Gre
mienberichten regelmäßig gute 
Überlegungen drinnen, wie wir 
die Uni konkret umgestalten 
könnten, was wir wollen, um die 
Uni sinnvoller und lebenswerter 
und studierenswerter zu ma
chen. Das ist zum Beispiel eine 
Vorstellung von uns: freiere Prü
fungen - das ist der Anfang. Das 
geht dann bis hin zu einer prü
fungsfreien Uni. Bis hin zu einer 
Uni, die mit den derzeitigen 
Hochschulen gar nicht mehr zu 
vergleichen wäre: Arbeit in Pro
jektgruppen oder selbstbe
stimmtes Lernen. Was das dann 
für konkrete Auswirkungen auf 
die Gesellschaft hat, weil Du das 
gefragt hast, und was die Uni 
dann für einen Rang in der Ge
sellschaft einnehmen würde? 
Die Uni ist Gesellschaft und sie 
wäre es dann umso mehr und sie 
wäre nicht mehr abgehoben und 
nicht mehr so eine Quasielite. 

Die Uni ist ein Raum, in dem 
ich mich selbst verwirklichen 
will, wo ich selbstbestimmt ar
beiten will - ich kann das nicht 
konkreter fassen. Das spricht für 
sich, möglich... Es ist schon 
schwammig, das gebe ich schon 
zu. Was ich da konkret tun wür
de, das kann ich im Moment 
nicht sagen. 

Zöchling: Das Konzept des 
Wissenschaftsministers, an dem 
die österreichische Gesellschaft 
anscheinend nur sehr wenig An
stoß nimmt, ist ja wohl das einer 
"Entgesellschaftlichung" der 
Universität; richtigherum heißt 
das eine Privatisierung. Da die 
Universitäten nicht einfach ver
kauft werden, geht das, glaube 
ich, ungefähr so: Die Universität 
war bisher nicht so sehr be
stimmten unternehmerischen 
Einzelinteressen zugeordnet, 
sondern wurde als eine Instituti
on der gesamten Gesellschaft 
betrachtet, der Rahmen für die 
Gewinnung von Erkenntnissen 
und Theorien war damit jeden
falls so weit gezogen, daß auch 
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jene Freiräume für die Hervor
bringung von Erkenntnissen 
möglich waren, die im allgemei
nen gesellschaftlichen Interesse 
(sozial, ökologisch et cetera) 
sinnvoll und nützlich sind und 
die mit einer gewissen Regel
mäßigkeit unternehmerischen 
Profitinteressen entgegenste
hen. Scheinbar ist "die Gesell
schaft" nun dazu übergegangen, 
ihre Gesamtinteressen weitest
gehend mit den Profitinteressen 
einzelner Wirtschaftsunterneh
mungen zu identifizieren und 
hat aus diesem Grund nichts da
gegen, wenn die Universität 
jetzt nach betriebswirtschaftli
chen Kriterien zum Zulieferbe
trieb von Theorieprodukten um
gestaltet werden soll. Eure Vor
stellungen von "sinnvollem Stu
dieren" und "sozial abgesicher
ten Freiräumen" hören sich da 
ziemlich verwegen an: eine "Re
sozialisierung" der Universität
und die soll noch mehr bringen, 
als die Universität in besseren 
Zeiten geboten hat: mehr De
mokratie und fortschrittliche 
Studieninhalte. Wie argumen
tiert man das? 

Weibeid: Wenn Du die Frage 
so stellst, wäre das eine Lebens
aufgabe für eine Revolutionärin. 
Man kann es nicht so fassen ... 

Schlit:zer: Naja, dann packen 
wir es an! 

Windhager: Es gilt ja, diese 
Inhalte - wo man eigentlich an
setzen wifl und was Uni sein soll 
- wieder neu zu definieren. 
Wenn die Studierenden aufpoli
tische Inhalte schwerer an
sprechbar sind, liegt das viel
leicht in erster Linie daran, daß 
die sehr unklar formuliert wer
den. 

Es gibt da so eine schwammi
ge Betroffenheit, aber was da ei
gentlich wirklich passiert und 
wohin das führt und was Univer
sität einmal war und was sie sein 
könnte, das wird ja überhaupt 
nicht mehr diskutiert, das ist 
weg. Und das ist auch der 
Punkt, wo man wieder ansetzen 
muß, und das ist, glaube ich, ei
ne sehr grundlegende Angele
genheit, wo man wirklich nicht 
in ÖH-Wahlen denken kann. 

Theuer: Die erdrückende Si
tuation, die Isolation der Studie
renden, die wird ja empfunden. 
Es ist sicherlich die Aufgabe, 
wie du sagst, sozusagen ein 
Licht am Ende des Tunnels 

Nr 2/93 



oder einen Streifen am Ilmizonr 
lIufzuzeigen und darauf auf" 
merksam zu machen, daß es an· 
ders geht, daß man auch sinnvoll 
studieren kann. Es muß nicht 
sein, daß man zum Computer 
wird, man kann auch seine Per
sönlichkeit in ein Studium ein
bringen, man kann auch Spaß 
daran haben. Daran sind ja si
cher alle interessiert, nur die we
nigsten glauben daran. Viele se
hen wohl auch diese undemo
kratischen Strukturen aber sie 
glauben, daß sie sie nicht so 
richtig verändern können oder 
daß dafür zu viel "power" not
wendig wäre. Da gilt es zu zei
gen, daß es schon Alternativen 
gibt oder geben kann. 

Schlit:z:er: Ja, eines stimmt 
schon: Es bedarf da wirklich ei
ner konkreten Formulierung 
und einer konkreten Sprache, 
die momentan nicht vorhanden 
ist. Das heißt, es müssen die 
einzelnen Faktoren, die zu dem 
ganzen Dilemma führen, analy
siert und den Leuten vorgelegt 
werden. Das bedarf natürlich ei
ner sehr zeitintensiven, arbeits
intensiven Auseinandersetzung. 

Weibold: Die Universität ist 
heute eine Durchgangsstation 
auf dem Weg zum Geld, zur 
Karriere - ein wirklicher Durch
laufposten in einem Leben. Die 
Leute halten sich da nicht lange 
auf, das ist ein Mittel zum 
Zweck. Und möglicherweise ist 
das auch eine Veränderung in 
der Definition dessen, was Uni 
ist. Vielleicht war es früher wirk
lich eher ein Forum - man hat 
aber glaube ich von der "frühe
ren" Universität auch ein sehr 
idealisiertes Bild. Die Position 
einer Universität in der Gesell
schaft ist einfach nicht wichtig 
genug. 

Es gibt da eine Spanne von 
Firnberg bis Busek. So eine 
Zeit, wo früher versucht wurde, 
die Universitäten zu öffnen, und 
jetzt geht es darum, sie wieder 
zu verengen. Es gab das UOG, 
es gab studentische Mitbestim
mung, es gab eine Mitbestim
mung des Mittelbaus. Und das 
wird jetzt wahrscheinlich end
gültig abgewürgt. 

SchUber: Ja, das System ent
ledigt sich eben dieser lästigen 
demokratischen Mitbestim
mungsmöglichkeiten und es ist 
der studentische Protest schon 
der '68-er Bewegung kanalisiert 
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worden. 
Welbolch lind es fUllktiolliel't 
total" ich bemerke d!l~ Hll mir 
selber. Es wird imlner mehr dn 
Sprungbrett für die Karriere, fUrs 
Geld. Das ist vielleicht bei gei
steswissenschaftlichen Studien 
nicht so arg, am Juridicum ist das 
aber ganz massiv. Wenn man die 
Leute fragt, warum sie Jus stu
dieren, ist sicher kein unwesent
licher Grund: damit sie dann 
anschließend viel Geld verdie
nen. 

Oppit:z:: Nein, das ist nicht so: 
Laut der Dimmel-Studie ist der 
wichtigste Grund 
selbstbestimmte Ar-

1.~'lI!e vor Nidl. wenn du HO Pro" 
zell! In;i ,11'1 Eillf!lhnl!\l~ dllll'll· 
fulllCll, dll d"nlu ~ich "l.lu 
kU1I1I WHN nicht SlllllllWII, WHflIllI 

kaon man da nichts IIHlchell?" 
(J nd dann greift man das auf 
und sagt: "Da kann man deshalb 
nichts machen, weil die Praxis 
der Rechtsdurchsetzung rechts
widrig ist. " Aber sag das einmal 
einer Juristin, daß die Rechts
praxis rechtswidrig ist, und daß 
die das auch wissen! 

Weibold: Und da geht es dann 
nicht nur um die Uni. Da geht 
es um jegliche faktische Macht, 

beit mit 80% - Geld 
verdienen nur bei 
30 oder 40%. Aber 
Dimmel' relativiert 
das auch: man gibt 
das nicht so gern zu. 
Und dann gibt es 
noch andere Fakto
ren: Da wollen etwa 
20% in den diplo
matischen Dienst 
gehen. Aber ich ge-

Theuer: "Wenn Personen, die die
ses System mitgestalten, sich über 
ihre eigenen Regeln hinwegset
zen können, muß man sich über
legen, wie dann noch die Recht
lichkeit zu bewerten ist!" 

be das auch für 
mich selber zu: Ich studiere hier, 
um dann materiell abgesichert 
zu sein - nichts anderes. 

Zöchling: Diese Demokratisie
rung war wohl schon Bestandteil 
des Protests und Forderungsin
halt der '68-er Bewegung. Es hat 
aber auch für die Regierenden 
etwas komfortables: Verände
rung der Strukturen ohne ei
gentlich etwas ändern zu müs
sen an den Studieninhalten. Zu
mal mit dieser Demokratisie
rung - das zeigt sich ja gerade -
auch kein Zugriff auf die Inhalte 
gegeben wurde. 

Oppit:z:: Ich sehe, wie rechtli
che Strukturen an der Uni selbst 
ausgenutzt werden und wie sie 
mißbraucht werden. Das liegt, 
soweit ich das Uni-System sehe, 
nicht am Gesetz, nicht am Rah
men, sondern an der Praxis. Die 
Praxis ist in meinen Augen eine 
rechtswidrige Praxis - ich habe 
das geschrieben - in einem poli
zeistaatlichen Sinn: Es gibt kei
ne Determination, die Macht 
der Professorinnen ist fast nicht 
beschränkt. Jedenfalls faktisch 
ist sie nicht beschränkt - auch 
wenns im Gesetz steht, man 
muß sich nicht daran halten. Das 
endet dann darin, daß der 
VwGH sagt, Prüfungsnoten sind 
keine Bescheide, die kann er 
nicht überprüfen. Das haben die 

die legalisiert wird, wie zum Bei
spiel die Ideologien, die hinter 
dem Sicherheitspolizeigesetz 
stehen oder dem Fremdenpoli
zeigesetz und ähnliches. 

Windhager: Also da wird groß 
von Rechtsstaat gesprochen und 
dann spielt's das halt leider 
nicht. Ein Grund dafür, daß die 
Leute Jus studieren ist ja auch, 
daß man mitgestalten kann. 
Nicht umsonst haben ja auch 
viele Politikerlnnen Jus studiert. 
Das wird aber nicht mehr reflek
tiert und ich frage mich: Was soll 
dabei herauskommen? Das sind 
Leute, die ungefiltert irgendwas 
ausspucken und die Zusammen
hänge nicht mehr sehen. 

Oppit:z:: Da gibt es im Studien
betrieb einen augenzwinkern
den Mißbrauch der eigenen 
Grundlagen. Ein weiteres Bei
spiel wären die Reprobationsfri
sten. Reprobationsfristen sind 
Bescheide nach dem A VG und 
die müssen in bestimmter Weise 
zugestellt werden. Bei uns wer
den die angeschlagen im Deka
nat. Das ist rechtswidrig: die Be
scheide gibt es gar nicht, die 
sind rechtlich gar nicht existent 
geworden. Ich bin zum Prof. 
Mayer gegangen und der hat ge
sagt: "Ja, sind das überhaupt Be
scheide?" Dabei muß er eigent
lich wissen, daß das Bescheide 
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wird jcmulld!Jll, dtH' Mich Iwm!Jl· 
d(:( tlot/. Ih:pmlmtimwfrlM!, im" 
Illcr ahweisen. obwohl ef viel" 
leicht genau weiß. duß kein B!J" 
scheid Zllstandegekommen ist 
und alle Voraussetzungen fUr ei
ne Anmeldung erfüllt sind. 

Zöchling: Das ist zwar eine re
lativ originelle Methode, an per: 
sönlicher Betroffenheit anzuset
zen, aber ich glaube, es ist doch 
auch ein ziemlich schmaler Grat, 
wenn man darauf bauen müßte. 
Wie weit führt das dann wirklich 
über das individuelle Prüfungs
problem hinaus? 

Oppit:z: Es geht um das Erleb
nis, daß sich die so einfach darü
ber hinwegsetzen wider ihr bes
seres Wissen... Also mich hat 
das entsetzt. 

Weibold: Also im ersten Mo
ment halten dich die Leute für 
deppert, wenn sie das lesen. 
Die meinen: "Na, wenn das 
wirklich so wäre, gerade am Ju
ridicum, dann würden die das 
doch nicht falsch machen." 
Dann erklärst du es ihnen noch 
einmal und da kommen sie dann 
doch darauf, was da an Macht
strukturen dahinter ist. 

Theuer: Ich glaube, wenn bei 
Juristen - vieIleicht habe ich da 
ein zu optimistisches Bild - die 
Rechtlichkeit und die Rechts
widrigkeit ins Spiel gebracht 
wird, kann die Betroffenheit 
doch weiter reichen. Etwa in der 
Art: Wenn Personen, die dieses 
System mitgestalten, sich über 
ihre eigenen Regeln hinwegset
zen können, muß man sich über
legen, wie dann noch die Recht
lichkeit zu bewerten ist! 

Schlit:z:er: Betroffenheit zu 
wecken reicht nicht - es geht 
auch darum, gegen solche 
Rechtswidrigkeiten und Unge
rechtigkeiten einen Protest zu 
organisieren und dagegen an
zukämpfen. 

Zöchling: Hörerlnnenver
sammlung zum Thema "Rechts
widrigkeiten 1m Studien be
trieb"? 

Weibold: Setz' das einmal 
dureh in der Fakultätsvertre
tung! 

Schlit:zer: Versuchen wir doch, 
daß wir da zu einer Zusammen
arbeit kommen! 

Wir danken für das Gespräch. 
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Sehen / Hören / lesen 

Jagd auf Menschen 
Vom Recht auf Strafverfolgung 

Die Verfolgung und Vernichtung von Men
schen aus politischen, religiösen oder kultu
rellen Gründen findet nicht nur zwischen 
Staaten, ethnischen und religiösen Gruppen 
statt, sondern ebenso innerhalb eines Staates 
und einer Gesellschaft, von Staat zu Bürger, 
genauso aber auch von Bürger zu Bürger. 

Diese "Menschenjagden" unterscheiden 
sich vielleicht im Detail, also in ihrer Art und 
Weise und eventuell in ihrer Rechtfertigung, 
aber der Zweck - Machterhaltung und Zer
störung des Unerwünschten - bleibt der glei
che. 

So war es schon nach Wilfred de Waalfür 
den Strafvollzug der frühen Neuzeit charak
teristisch, daß es für Landbevölkerung, Kle
rus, Adelige und Militär verschiedene Ge
richte gab. Diese Trennung diente sicher 
nicht der analogen Bestrafung gleichartiger 
Straftaten von Personen verschiedener Stän
de, sondern dem Hervorheben der ständi
schen Unterschiede zur Rechtfertigung von 
Machterhalt und -ausübung. 

Andererseits zeigt Andrea Hager auf, daß 
die Verfolgung von Menschen, wie z.B. zum 
Zwecke der Kopfjagd bei den Iatmul in Pa
pua-Neuguinea oder den Jivaro in Equador 
und Peru andere Motivationen und Funktio
nen haben: bei ersteren war mit der Kopf
jagd das Ansehen in der Dorfgemeinde ver
bunden, Ehre und Stolz einer Familie waren 
von der Anzahl der erbeuteten Köpfe abhän
gig; die anderen stellten Schrumpfköpfe her 
und verwendeten diese ebenfalls zur Unter
mauerung ihres Ansehens, aber auch zur 
Rächung des Todes einer der Ihrigen. 

Von den wieder "typischen Menschen
jagden " (im obengenannten Sinne) schrei
ben Alfred Kirchmayr in "Menschenverach
tung um Gottes Willen. Über Menschenver
folgung in Gottes Namen", wo die christli
che Religion mit ihrer Demutsideologie als 
Gewalt- und Angstsystem und der damit 
verbundenen Fabrikation von Untertanen 
durch Idealisierung und Entwertung analy
siert wird, und Gertrud Baumgartner in ihrer 
Darstellung der Verfolgung und Internie
rung von sogenannten "asozialen" Frauen in 
der NS-Zeit. Sie zeigt nicht nur die schein
heiligen Begründungen auf, die zur Verurtei-
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lung zu Arbeitslagern (in Klosterneuburg 
und Am Stein) führten, sondern auch die 
Recht- und Machtlosigkeit dieser Frauen 
nach dem Krieg, die Verurteilung der Täter 
sowie eine Wiedergutmachung durchzuset
zen. 

Weitere Artikel dieses Sammelbandes 
befassen sich mit Wirtschaftskriminalität, 
Filmen (wobei Sabine Perthold eine wunder
bare Auseinandersetzung mit der Rolle der 
Frau in Hollywood-Filmen und in der Ge
sellschaft führt), und der Medienjagd in 
Printmedien. Zwei weitere Artikel, deren 
Spannung durch gewisse deja-vu-Effekte 
leider abgeschwächt werden, sind der Be
richt eines Ex-Häftlings aus Stein und ein 
Interwiev mit dem Polizeipräsidenten Gün
ther Bögl. 

Die in diesem Band durchgeführte Be
handlung des Themas "Menschenjagd" 
zeichnet sich sicherlich durch ihre Viel
schichtigkeit und Aktualität aus. Es wird 
wieder einmal klar, daß es auch in unseren 
Breitengraden nicht nur die Verfolgung 
straffälliger Menschen - in welchem Sinne 
auch immer - gibt, aber die politische, kultu
relle und soziale Verfolgung nicht nur öfter 
stattfindet, sondern - auch wenn nicht so au
genfällig - grausamer ist. 

Und lassen Sie sich nicht von der irritie
renden Langeweile des Vorwortes entmuti
gen. Barbara Steiner 

Rotraud A. Perner (Hg.): "Menschenjagd.Vom Recht 
auf Strafverfolgung", Donauverlag 

Presse von Rechts 
Eine gefährliche Halbheit 

Die einschlägige Forschung in der Bundes
republik zählt über 130 rechtsextreme Peri
odika, von denen die vom Verfassungsschutz 
ausdrücklich als verfassungsfeindlich einge
stuften in den letzten vier Jahren eine Ge
samtauflage von 9 Millionen Stück erreich
ten, Schülerzeitungen, Flugblätter und ähn
liches nicht eingerechnet. Fünfzig davon 
werden in dem vorliegenden Buch von 
Astrid Lange, unterstützt von der Arbeits
stelle Neonazismus der Fachhochschule 
Düsseldorf, mit Inhalt, Herausgebern und 
Autoren vorgestellt. 

Hauptsächliches Auswahlkriterium war 
also das der Verfasssungsfeindlichkeit nach 

JURIDIKUM 

Urteil und Meinung des deutschen Verfas
sungsschutzes bzw. die Werbung für andere 
Publikationen in so eingestuften Blättern. 

Dem folgend spannt das Buch einen Bo
gen von Zeitschriften nostalgischer Altnazis 
und ehemaliger Wehrmachtssoldaten über 
aufwendig und in großen Auflagen herge
stellte wissenschaftlich-intellektuell ver
brämte Magazine der Neuen Rechten bis zu 
photokopierten Kampfblättern bescheiden
sten Niveaus selbsternannter Söldner und 
Skinheads. Bemüht objektiv und in der bei 
Rechtsextremismus behandelnden Schriften 
bekannten Listenform gehalten eignet es 
sich als Einkaufskatalog eines Rechtsextre
men eher, denn als analytische Unterlage, 
informiert es doch auch über die aktuellen 
Bestelladressen. Erhellend ist höchstens, 
wer, abgesehen von bekannten bundesdeut
schen und österreichischen Rechten, etwa 
für eine Zeitschrift wie "MUT", ehemals 
Sprachrohr der Wikingjugend und des Bun
des heimattreuer Jugend, schreibt: Verhal
tensforscher vom Schlage eines Eibl-Eibes
feld oder Konrad Lorenz beispielsweise. Im 
Aufzeigen dieser "Scharnier- und Brücken
funktion zwischen Bürgern und Radikalen" 
liegt die einzige nützliche Funktion der vor
liegenden Arbeit, die belegt, daß die ein
schlägige Publikationstätigkeit gerade in den 
letzten Jahren massiv zugenommen hat. 
Hintergründe, Herkunft und Finanzierung 
bleiben ebenso im Dunkeln wie der Stand
punkt der Herausgeber, die "eine morali
sche Qualifizierung ... dem Leser überlas
sen", wie es in der Einleitung heißt. "Kein 
festumrissener Begriff von Rechtsextremis
mus (wurde) zugrundegelegt", getraut sich 
die Autorin zuzugeben, die vor Plattheiten 
wie " ... wird davon ausgegangen, daß 
Rechtsextremismus demokratiefeindlich ist" 
genausowenig zurückschreckt, wie vor der 
unreflektierten Übernahme neurechter Ter
minologie, etwa eines "Ethnopluralismus". 
Nicht nur, daß Wesentliches und Analyti
sches in diesem Buch nicht vorkommt, 
belügt es auch die Leser, indem es bedauert, 
daß es "eine einheitliche oder systematische 
rechtsextremistische Ideologie" nicht gibt, 
darüber, daß es eine rechte Ideologie mangels 
rationaler Theoriebildung gar nicht geben 
kann. Nicht nur, wenn von einem "national
sozialistischen Weltverband" die Rede ist, 
entpuppt sich das beim renommierten Ver
lag Beck erschienene Paperback spätestens 
auf den zweiten Blick als kontraindiziert, 
gibt es doch manchen Rechtsextremen eine 
Öffentlichkeit, die sie mit ihren minderwer
tigen Publikationen sonst kaum erreicht hät
ten. Die Intention war, daß "allen Demokra
ten deutlich wird, worum es geht". In der 
gegenständlichen Art und Weise wird man 
dazu einen konstruktiven Beitrag nicht lei
sten können. Klaus Richter 

Astrid Lange, Was die Rechten lesen· Fünfzig rechts· 
extreme Zeitschriften; Ziele, Inhalte, Taktik; 
- eck' sche Reihe, München 1993 
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von Martina 
Thomasberger 

ehen an. Flugs hängen sich die 
Medien an und verkünden, daß 
die Neunziger das Jahrzehnt der 
Frauen sein werden (nachdem 
das in den Siebzigern und in den 
Achtzigern, wenn auch nicht von 
Trendforschern, schon mal ver
kündet worden war). Liest man 
oder frau solche Artikel, so 
könnte der Verdacht aufkom
men, daß all diese paradiesi
schen Zustände schon um die 
Ecke warten, um uns anzufallen. 
Die Gesellschaft kommt zur 
Vernunft (sie!) und Frauen er
halten endlich das, was ihnen 
zusteht. Angesichts solcher Pro
gnosen scheint es mieselsüchtig, 
weiter in feminisitschem Starr
sinn zu verharren und auf Quo
tenforderungen und Gleich be
handlungsgesetzen zu bestehen 
und eigensinnig und trotzig dar
auf herumzuhacken, daß immer 
noch Gewaltverhältnisse herr
schen, die Frauen aus der Ar
beitswelt raus- und sie im Priva
ten in die Opferrolle reindrän-

Megaf,end 
N aisbitt und Aburdene sind 

Trendforscher, und das 
Neueste, das sie verkündet ha
ben, war der Trend zu mehr 
Frauen in der Wirtschaft und 
überhaupt überall. Der Aufstieg 
von Frauen zu den höheren Stu
fen dessen, was so plastisch Kar
riereleiter genannt zu werden 
pflegt, höhere Gehälter, interes
santere Jobs, all das versprechen 
SIe uns. 

Dabei können wir aber 
gleichzeitig sicher sein, trotzdem 
ein schönes Leben zu haben, 
weil die Karriere nicht mehr das 
Um und Auf eines jeden Lebens 
darstellt, nein, auch die mensch
liche Wärme wird nicht zu kurz 
kommen, im Büro und außer
halb desselben sind endlich die 
so lange (unverständlicherweise) 
vernachlässigten "weiblichen 
Werte '" also vernetztes Denken, 
Fürsorglichkeit, Kommunikati
on, Teamwork gefragt. Arbeitge
ber werden sich darauf einstel
len müssen, und Frauen, die 
sich noch in traditionelle Abhän
gigkeiten begeben, sind selber 
dran schuld. Rosige Zeiten bre-

gen. Überhaupt scheint das 
ganze feminstische Trara der 
frühen Jahre jetzt doch einiger
maßen relativiert zu werden: 
Überläßt man oder frau sich nur 
wohlgemut dem Trend, so wird 
der schon väterlich dafür sorgen, 
daß alle immer das kriegen, was 
sie eigentlich immer schon ge
wollt und verdient haben. 

••• zur besseren 
Zukunft! 

Nur notorische Feministinnen 
und Schwarzseherinnen wie die 
Verfasserin bleiben skeptisch: 
Ich glaub's erst, wenn es mir 
passiert - also wenn mir ein Ar
beitgeber nachrennt und mir 
versichert, daß er nur auf meine 
trendy Talente gewartet hat 
oder wenn die beiden Papis, die 
regelmäßig ihre Kinderwagen 
zum Spielplatz vor meinem 
Haus schieben, nicht mehr wie 
Extraterrestrische angestaunt 
werden. 

Wahrscheinlich bin ich mit 
dieser Haltung des Trends gar 
nicht würdig. Aber daran bin 

nicht ich allein schuld. Ich gebe 
es zu: Ich lese Bücher, und das 
letzte davon hat meine Emp
fänglichkeit für Trendbotschaf
ten nachhaltig geschädigt (über
haupt, wenn es um Frauen und 
Trends geht): Susan Faludis 
Buch "Backlash. The UndecIa
red War against American Wa
men." (deutsch: Die Männer 
schlagen zurück, Rowohlt Ver
lag) hat mir die Gutgläubigkeit 
nicht nur hinsichtlich der 
Trends ausgetrieben. 

Mamis sind happy 
Im Amerika der achtziger Jahre 
gab es die Trends" Umstieg von 
der Karriere- auf die Mamischie
ne", "Einspinnen im Häusli
chen" und "Neuer Traditiona
lismus" - alle bezogen sich auf 
Frauen, die feministischer Ver
bitterung zugunsten des wahren 
Glücks am heimischen Herd ab
schworen. Faludi belegt in je
dem einzelnen Fall, daß ihnen 
allenfalls normative Bedeutung 
zukam, weil ihnen keine nach
vollziehbaren soziologischen 
Fakten gegenüberstanden. 
Frauen gehen nicht an den Herd 
zurück, sie steigen nicht aus 
vielversprechenden Karrieren 
aus, weil es gerade "in" ist. Sie 
arbeiten weiter, weil ihnen zum 
einen gar nichts anderes übrig 
bleibt, wollen sie sich nicht auf 
der Straße wiederfinden, und 
weil sie zum andern gerne arbei
ten und Spaß am eigenen Geld 
und an der damit verbundenen 
Unabhängigkeit haben. 

Eine wird verlieren 

Was die Trends und die Stories 
darüber allerdings sehr wohl er
reichen können ist, daß die 
Frauen unter erhöhten Legiti
mationsdruck kommen - weil sie 
"trotzdem" arbeiten, oder weil 
sie (siehe Naisbitt und Aburde
ne) weiter "Benachteiligung" 
schreien statt ihre Trend-Chan
cen zu ergreifen. 

Frauen müssen dementspre
chend ihr schlechtes Gewissen 
nicht mehr nur mit sich selber 
und den gesellschaftlichen Er
wartungen ausmachen, sondern 
auch noch mit den Aposteln der 
Trends. Und alle - Politiker, 
Ehemänner, Kirchenvertreter -, 
die Frauen mit all ihren Bela
stungen allein lassen, statt end
lich den realen Erfordernissen 
gerecht zu werden, können sich 
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entlastenderweise auf den 
Trend berufen - schließlich wei
gern sich ja die Frauen hart
näckig und unvernünftig, ihm zu 
entsprechen, also können sie 
schauen, wo sie bleiben. 

Solche Trends sind ein gutes 
Geschäft - für alle, die ihnen 
nicht entsprechen müssen. Frau
entrends sind die Märchen des 
ausgehenden Zwanzigsten Jahr
hunderts, Frauen kommen in ih
nen nicht mehr als Gänsehirtin
nen oder Hexen vor, sondern als 
glücklich gluckende Familien
muttis oder als feministisch ver
bitterte Karrieristinnen oder 
(siehe Naisbitt und Aburdene) 
als die Retterinnen des abend
ländischen Geschäftslebens. 

Gemeinsam ist diesen Bil
dern, daß sie in nichts der Rea
lität entsprechen. Alles, was man 
mittels solcher Botschaften er
reichen kann, ist, daß sich Frau
en noch ein bißehen verwirrter 
fühlen. Eine Frau, die all die Er
wartungen aller Trends der letz
ten Jahre hätte erfüllen wollen, 
wäre wohl bald entkräftet und 
leicht psychotisch zusammenge
brochen, weil sie mit den Wider
sprüchen der verschiedenen Bil
der nicht zurecht gekommen 
wäre. 

Heal the Men 
Männer sind viel seltener die 
Opfer ausgewachsener Trends. 
Allenfalls wird der Trend zum 
Bart oder weg von ihm tlusgel'U
fen oder der 'rreut!, mit Ruck
sack statt mit Alukoffer ins Büro 
zu wandern. 

Allenfalls bricht da noch der 
Trend aus, Männern wieder ver
mehrt zu ihrem traditionellen 
Rollenverständnis zu verhelfen, 
das ihnen von Feministinnen 
unfairerweise vermiest worden 
ist, was bei den Sensibelehen 
schreckliche Ängste und Unsi
cherheiten ausgelöst hat (sc. R. 
Bly: Eisenhans). Sie dürfen dann 
in den Wald zum Trommeln ge
hen und als ganze Kerle zurück
kommen. 

Das Bild der Männer von 
sich selber ist eben weitgehend 
intakt, vielleicht nur ein bißehen 
ramponiert durch allzugroße Er
wartungen von Frauen. Das Bild 
der Männer von Frauen dagegen 
ist verschwommen, vielfach ge
brochen durch normative An
sprüche und allenfalls fragmen
tarisch - und genau das drückt 
sich in Trends aus. 
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1, Kolisch 
l,Winter 
1, Juristenshop/Juridicum 
1, Südwind, 
1, Zentralbuchhandlung 
7, Steppenwolf 
9, Reisebuchladen 15, Krammer, 
17, Hartleben 
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(Bitte einsenden bis: 14 .. Mai 1993) 
Ich (wir) ersuche(n) hiemit um kostenlose Veröffentlichung meiner 
(unserer) Kleinanzeige unter der Rubrik 
o Stellen/Jobs 0 literatur/Lernbehelfe 0 Initiativen/Mitteilungen. 

Text: (erstes Wort unterstrichen) 

Das nächste JURIDIKUM erscheint am 7. Juni 1993. 

Ich ersuche hiemit um Zusendung folgender JURIDIKUM
Dokumente gegen Verrechnung der Unkosten, wie angegeben. 
Ermäßigte Bearbeitungsgebühr durch Angabe der Abo-Nr.: 

Sparte Materie Dokumente Abo-Nr. 1--1 ___ ---'I 

Bitte geben Sie für jedes Dokument die komplette Kennziffer (also von Sparte, Materie und Dokument) an! 

Ich bestelle hiemit 
o ein JURIDIKUM-Abo (80,- öS/24," DM/21," SFr) 
o ein JURIDIKUM-Förderabo (ab 150," öS/35," DM/30,- SFr) 
o ein JURIDIKUM-Studentlnnenabo (60," öS/20," DM/18," SFr) 

ab der nöchsterreichbaren Ausgabe. 
o JURIDIKUM"Einzelheft(e) Nr. 
o ... Stück der Broschüre "Menschen Rechte Polizei" zum Preis von öS 15," 

(plus Porto) 

Das Abo gilt für 5 Ausgaben (lJahr) - es verlängert sich jeweils um eine weitere Periode, wenn 

es nicht innerhalb der laufenden Periode gekündigt wird. 

Das Abo ist gegen Rechnung im voraus zahlbar. 
Datum: Unterschrift: 
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THEMA: NATION(ALISMUS) 

Winfried R. GARSCHA: Wa.rum auf einmal? 
Einige Fragen zum Aufbrechen 
nationalistischer Gegensätze in ehemals 
kommunistisch regierten Ländern 

Britta JENSEN: Die Theorieder Nation 
" " ~ 

bei Lenin 

Jürgen ELSÄSSER: "Proletarier 'aller Nationen, 
massakrIert Euch!" Die unbekannte Seite von 
Rosa Luxemburgs Lenin-Kritik 

FriedhelmKRÖLL: Politische Schicksals
gemeinschaft - Max Weber über das Nationale 

Rein.hard PITSCH: Noch mehr Schwierigkeiten 
frl,itderH"österreichischen Identitat" und 

·mitl\1arx und Engels 

,Günther KLODNER: Der Mazedonienkonflikt 
, aUS griechischer Sicht 

Günther MARCHNER: Bewahrung als Zukunft 
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Nation (a I ism us) 

Die nächste Nummer erscheint Anfang Mai. 
Themenschwerpunkt: Marxismus und Ästhetik 

Erscheinungsweise: zweimonatlich • Abonnement-Preise: 6 Hefte 180,- S; 35,- DM • 
Adresse: Andrea Dampier, KPÖ, Schönngasse 15 - 17, Postf. 351, 1020 Wien, 
Tel.: 0222 / 21742/600 • Probeheft gratis • Alle neuen AbonnentInnen ('11'hulltcln cri.nBlId1 
des Verlags für Gesellschaftskritik • Liste mit 65 Büch<:u'n wird zugc.lHchlc!kt. 
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